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Vorwort  

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten oder 

erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe im 

Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält dement-

sprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 8 übermittelten 

Kommentare. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert und die 

Fließtextfassung von Modul 8 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die „Grundlagen für die 

Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem Stand von Wissenschaft 

und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder Anlagenbetrieb nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die behördliche Prüfung. Die 

Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, „sollen“) ist entfallen. 
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II 

Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 8 

1 Zielsetzung 

2 Grundsätzliche Anforderungen an das Sicherheitsmanagement 

3 Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 
3.0 Grundlegende Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 
3.1 Grundlegende Anforderungen an den Managementzyklus 
3.2 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele 
3.3 Forderungen an die Ressourcenbereitstellung 
3.4 Forderungen an die Aufbauorganisation 
3.5 Forderungen an die Ablauforganisation 
3.6 Anforderungen an die Dokumentation 

4 Anforderungen an die Qualitätssicherung 
4.1 Grundlegende Anforderungen an die Qualitätssicherung 
4.2 Allgemeine Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem 
4.3 Verantwortung und Befugnisse 
4.4 Grundlegende Anforderungen an die Prozesse des Qualitätssicherungssystems 
4.5 Anforderungen an die Prozesse zur Sicherung und Prüfung der Qualität 

5 Anforderungen zur Gewährleistung des Auswertung von 
Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen, Erfahrungsrückflusses 
und des Informationsaustauschs 

5.1 Prozesse und Verantwortung 
5.2 Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch bedeutsamer Informationen 
5.3 Dokumentation und Archivierung von Betriebserfahrung 
5.4 Auswertung von Ereignissen 
5.5 Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zur Auswertung 

von Betriebserfahrungen 

6 Quellenabkürzungen 
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  7 Keil 
MU BW 

Regelung der Anforderungen für ein 
systematisches und umfassendes Alte-
rungsmanagement in Kernkraftwerken 
Nachdem bisher im untergesetzlichen 
Kerntechnischen Regelwerk in 
Deutschland keine Regelung der An-
forderungen für ein systematisches und 
umfassendes Alterungsmanagement in 
Kernkraftwerken existiert, rege ich unter 
Bezug auf die 58. Sitzung des Kern-
technischen Ausschusses am 16. No-
vember 2004 in Essen sowie auf die 
lnformationsveranstaltung des BMU zur 
Aktualisierung des Kerntechnischen 
Regelwerks am 14./15. Dezember 2004 
in Bonn an, dass die Geschäftsstelle 
des Kerntechnischen Ausschusses 
prüft, ob ein solches Regelwerksvorha-
ben im Rahmen des Kerntechnischen 
Ausschusses zielführend wäre. Dabei 
müsste auch geprüft werden, ob und in 
welcher Weise das derzeit laufende 
BMU-Vorhaben zur Aktualisierung des 
Kerntechnischen Regelwerks Raum für 
ein derartiges Vorhaben des KTA ge-
ben würde. 
In diesem Zusammenhang verweise ich 
auf folgende einschlägige Unterlagen 
und Seminare: 
- KT/KTA-Winterseminar am 25./26. 

Januar 1996 in Salzgitter, „Alte-
rungsmanagement in Kernkraftwer-
ken" (BfS-KT-Bericht 13/96), 

- GRS-Seminar am 2./3. Juli 2003 in 
Köln, „Erkenntnisse zum Alte-
rungsmanagement von Kernkraft-
werken“ (Tagungsband zum Semi-
nar), 

- Stellungnahme der RSK vom 10. 

  



E N T W U R F Modul 8: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

2 

Ziffer in 
Modul 8 Textvorschlag Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 8 
Neu Textvorschlag Revision A 

Januar 2002 (347. RSK-Sitzung), 
„Grundsätze für das Vorgehen zur 
Beherrschung von Alterungsprozes-
sen in Kernkraftwerken“, 

- Empfehlung der RSK vom 22. Juli 
2004 (374. RSK-Sitzung), „Beherr-
schung von Alterungsprozessen in 
Kernkraftwerken“, 

- GRS-Seminar für die Ausbildung 
und Weiterbildung von Behörden-
mitarbeitern am 21./22. Februar 
2005 in Köln, „Alterungsmanage-
ment“. 

Meines Erachtens handelt es sich beim 
„Alterungsmanagement in Kernkraft-
werken“ um ein sicherheitsrelevantes 
Thema, das regelungsfähig ist und für 
das eine Regelung zweckmäßig, wenn 
nicht gar geboten wäre. 

   Team 8 Antwort: Team 8 hält den Vorschlag für 
sachgerecht, dass Alterungsmanage-
ment im Detail in einer KTA-Regel zu 
behandeln. 

  

Fischer  
Ruhr Uni-
versität 
Bochum 

Meines Erachtens fehlt nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik 
der Begriff der Sicherheitskultur nach 
dem Primat der Sicherheit und vor dem 
Sicherheitsmanagement. Das war 
Punkt 1. Punkt 2: Gelten die Aussagen 
auch für die Aufsichtsbehörden? 

  27 

Team 8 In Modul 8 sind diese Zusammenhänge 
dargestellt. 

  

  330 VdTÜV Vorbemerkung 
Aufgrund des nur sehr engen Zeitrah-
mens, der für die Kommentierung des 
Moduls zur Verfügung steht, geben die 
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nachfolgenden Kommentare nur die 
grundsätzlichen Anmerkungen zu dem 
Modul wieder. Eine detaillierte Kom-
mentierung jedes einzelnen Gliede-
rungspunktes des Moduls war nicht 
möglich und erscheint angesichts des 
Reifegrades des Moduls auch nicht 
sinnvoll. Insofern dienen die Ausfüh-
rungen zu einzelnen Gliederungspunk-
ten und Anforderungen des Moduls da-
zu, beispielhaft die allgemeinen Aussa-
gen zu unterstreichen.  
Zielsetzung des Regelwerksentwurfs  
Im Modul 8 sollen die grundsätzlichen 
Anforderungen aus Modul 1 an ein Si-
cherheitsmanagement konkretisiert 
werden mit der Zielsetzung, Anforde-
rungen an das Sicherheitsmanage-
mentsystem (SMS) als ein geschlosse-
nes Managementsystem sowie grund-
legende Anforderungen an die Prozes-
se des SMS und den Nachweis der 
Wirksamkeit des SMS darzustellen. 
Qualitätssicherung und Erfahrungsrück-
fluss werden als Prozesse des SMS mit 
übergeordneter Bedeutung gesondert 
aufgeführt. 
Kommentierung übergreifender Aspek-
te des Regelwerksentwurf 
Der Regelwerksentwurf verwendet kei-
ne eindeutige Sprachregelung im Sinne 
der Verwendung von eindeutig definier-
ten Begriffen (Terminologie), ferner un-
terscheidet er nicht zwischen Forde-
rungen, optionalen Wegen, erläutern-
den Beschreibungen usw. durch defi-
nierte Verwendung von Verbformen 
(muss, sollte, kann, darf …). 
In den Regelwerksentwurf sind Anfor-
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derungen aus Unterlagen mit unter-
schiedlicher Verbindlichkeit eingeflos-
sen (z.B. IAEA Safety Requirements 
und Safety Guides). Dies führt zum ei-
nen dazu, dass Anforderungen sich 
mitunter mit etwas geändertem Wort-
laut wiederholen, zum anderen, dass 
der Detaillierungsgrad der Anforderun-
gen sehr inhomogen ist (Von allgemei-
nen Aussagen bis zu sehr detaillierten 
Einzelanforderungen (z.B. 3.2 (1) 1 
„Festlegungen der Sicherheitspolitik“).  
Gänzlich fehlt in dem Regelwerksent-
wurf die allgemeine Systembeschrei-
bung bzw. die Angabe des Systemmo-
dells, das dem Regelwerksentwurf 
zugrunde liegt oder ein Bezug zu einem 
existierenden Systemmodell aus ande-
ren Standards. Ebenso werden keine 
Anforderungen an eine Systemmodell-
beschreibung eines Sicherheitsmana-
gementsystems gestellt.  
Eine Integration der Managementsys-
teme, beziehungsweise die Möglichkeit 
das Sicherheitsmanagement als Teil 
eines integrierten Managementsystems 
zu installieren, wird nicht thematisiert. 
Dies bedeutet, dass eine transparente 
und überprüfbare Vernetzung der Dar-
legungsmodelle Sicherheitsmanage-
ment und Qua-litätsmanagement oder 
ein unmittelbar kompatibler Aufbau 
(vergleiche DIN EN ISO 14001) nicht 
ersichtlich wird. 
Es fehlen die Anforderungen nach der 
Benennung von Verantwortlichkeiten im 
SMS (z.B. SMS-Beauftragter). 
Die entkoppelten Ausführungen zur 
Qualitätssicherung und dem Erfah-
rungsrückfluss sind in dem Kontext des 
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Regelwerksentwurfs kontraproduktiv.  
Bezüglich der Qualitätssicherung ist zu 
bemerken, dass die Reduktion des 
Qualitätsmanagements auf einen „Pro-
zess Qualitätssicherung“ nicht anforde-
rungsgerecht ist. Zum Teil werden nur 
die Anforderungen an das SMS dort 
wiederholt. Der Begriff des Qualitätssi-
cherungssystems ist darüber hinaus 
nicht üblich (Qualitätsmanagementsys-
tem). Durch die Vermischung von Qua-
litätssicherung im SMS, einen „Quali-
tätssicherungssystem“ und dem Quali-
tätsmanagement geht die Übersicht 
über diese Begriffe vollkommen verlo-
ren.  
Der Erfahrungsrückfluss stellt zwei-
felsohne einen wichtigen Prozess in-
nerhalb des Sicherheitsmanagements 
dar. Seine gesonderte Darstellung ist 
jedoch in diesem Kontext nicht zielfüh-
rend, da er zur Erfüllung elementarer 
Anforderungen im Sicherheitsmanage-
ment erforderlicht ist (Korrektur-, Vor-
beugemaßnahmen, kontinuierliche 
Verbesserung….). Neben dem Erfah-
rungsrückfluss bestehen weitere ele-
mentar wichtige Prozesse, die nicht ad-
ressiert werden (warum nicht?).  
Der Regelwerksentwurf stellt somit – 
als Resümee – eine Zusammenstellung 
von Erfahrungen, Leitsätzen dar, die für 
eine gestalterische Umsetzung als 
Handlungshilfe eingesetzt werden kön-
nen. Eine geschlossene Systemdarle-
gung, wie es DIN EN ISO 9001 oder 
DIN EN ISO 14001 darstellen, wird mit 
diesem Regelwerksentwurf nicht erzielt. 
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass 
der Regelwerksentwurf noch einer 
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grundlegenden strukturellen und inhalt-
lichen Überarbeitung bedarf. 
Kommentierung einzelner Abschnit-
te/Anforderungen  
Im Folgenden werden an einigen Bei-
spielen zur Veranschaulichung der o. a. 
übergeordneten Gesichtspunkte exem-
plarische Beispiele gegeben. 
Abschnitt 2.1 und 2.2 ff. 
Die Definitionen von Sicherheitsmana-
gement und Sicherheitskultur fehlen. 
Der Bezug von  
Sicherheitsmanagement zu Sicher-
heitskultur (SM soll die Sicherheitskul-
tur fördern) wird nicht hergestellt.  
Bedeuten die Ausführungen im Um-
kehrschluss, dass Unternehmen ohne 
SMS keine hohe Sicherheitskultur ha-
ben? 

   Team 8 Antwort in der Reihenfolge der allg. 
Kommentare: 
1. Die Terminologie ist in der Definiti-

onsliste definiert. Da es bisher kein 
Übergreifendes deutschsprachiges 
Regelwerk zu dem Thema – bis auf 
die BMU-Grundlagen  - gibt, wurden 
die Begriffe gemäß ISO und Über-
tragungen aus englischsprachigem 
Regelwerk vorgenommen. Der Infi-
nitiv-Text ist eine Vorgabe des 
BMU. 

2. Da es kein vergleichbares Regel-
werk zur Zeit gibt, musste aus Re-
gelwerken unterschiedlicher Ver-
bindlichkeiten Anforderungen ent-
nommen werden. Es wurde bei der 
Erstellung sehr darauf geachtet, 
dass der detaillierungsgrad so ho-
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mogen wie möglich ist. Detaillierte 
Angaben wurden nur da getroffen, 
wo sie unabdingbar waren, z. B. bei 
der „Sicherheitspolitik“ 

3. Das Regelwerk enthält nach Vorga-
be des BMU ausschließlich Anfor-
derungen und keine beschreiben-
den Texte. Dies erschwert zwar das 
erstmalige Lesen und Verstehen, ist 
aber bei der Benutzung des Regel-
werks von Vorteil. 

4. Das integrierte Managementsystem 
ist eine – sinnvolle – Methode, dass 
Sicherheitsmanagement in einer 
Anlage durchzuführen. Team 8 woll-
te dies den Betreibern jedoch nicht 
definitiv vorschreiben. Es erfolgt je-
doch eine Überformulierung, wobei 
ein stärkerer Schwerpunkt auf das 
integrierte Managementsystem ge-
legt wird. 

5. Der SMS-Beauftragte wurde nicht 
eingeführt, da Team 8 keine sinn-
vollen behördlichen Anforderungen 
an den SMS-Beauftragten identifi-
zierte. Da Das SMS Sache der o-
bersten Leitung ist, müssten die 
Aufgaben eines solchen Beauftrag-
ten detailliert definiert werden. Ein 
solcher Beauftragter müsste unse-
rer Meinung nach – wie der Sicher-
heitsbeauftragte und der Strahlen-
schutzbeauftragte – auf einer höhe-
ren Ebene der Regelwerkspyramide 
eingeführt werden. Zusätzlich for-
dert Team 8 auch keine Prozessbe-
auftragten. Auch wenn das Team 
keine solchen Beauftragten fordert, 
steht das Regelwerksmodul der Ein-
führung solcher Aufgaben nicht ent-
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gegen. 
6. Die Begriffe werden in der Definiti-

onsliste erläutert. Es wurde der 
Begriff des Qualitätssicherungssys-
tems gewählt, um nicht zwei Mana-
gementsysteme zu fordern. Diese 
Problematik würde durch die Einfüh-
rung eines integrierten Manage-
mentsystems deutlich entschärft. Es 
gibt mehrere Gründe für die Ent-
kopplung von QM und Erfahrungs-
rückfluss. Einer dieser Gründe ist 
die Absicht eine möglichst homoge-
ne Detaillierung im SMS-Teil sicher-
zustellen. Die Ausführungen zu 
Qualitätsmanagement und Erfah-
rungsrückfluss würden integriert im 
SMS-Teil - aus Sicht der Detaillie-
rung – Fremdkörper bilden. 

7. Es ist zweifellos richtig, dass es wei-
tere wichtige Prozesse im SMS gibt, 
die nicht detailliert dargestellt wur-
den. Dies liegt unter anderem auch 
der Behandlung dieser Themen im 
bestehenden Regelwerk. Ein Bei-
spiel ist die Personalqualifikation. 
Da es dort ein etabliertes Regelwerk 
gibt, wurde die Personalqualifikation 
im Regeltext zwar behandelt, die 
bewährten Detailregelungen des 
bestehenden Regelwerks jedoch 
nicht wiederholt. Der Erfahrungs-
rückfluss ist bis auf die AtSMV nur 
sehr lückenhaft im Regelwerk be-
schrieben. Hier füllt der Regeltext 
(Kap 5) diese fühlbare Lücke end-
lich auf. 

8. Das Regeltextmodul greift alle Teile 
eines SMS auf, die nach IAEA Re-
gelwerk bzw. INSAG 13 regelbe-
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dürftig sind und bisher im deutschen 
Regelwerk nicht adäquat geregelt 
wurden. Daher ist aus Sicht von 
Team 8 der Regeltextentwurf auf 
jeden Fall vollständig, ob er aller-
dings auch genügend umfassend 
ist, muss die jetzt folgende Fachdis-
kussion zeigen 

  336 RSK Folgende Anforderungen müssen 
bzw. sollten im Modul 8 berücksich-
tigt werden: 
Allgemeine Anmerkungen 
Gut ist das allgemeine Vorgehen bei 
der Entwicklung des Entwurfs, d. h. die 
synoptische Gegenüberstellung von 
Referenztexten und Fließtext, selbst 
wenn die Wahl der Quellen nicht immer 
eindeutig zum Fließtext passt. (K3) 
An einigen Stellen sollte der Fließtext 
überarbeitet werden. Er geht dort durch 
seine zu sehr ins Detail gehende Kon-
kretisierung zu weit. Es würde doch 
ausreichen, wenn entsprechende Ziel-
vorgaben formuliert werden (warum 
muss man z. B. die Umsetzung der 
AtMSV ausbuchstabieren?). (K2) 
Grundsätzliche Anmerkungen  
Der Ansatz, Zusammenwirken Mensch 
– Technik – Organisation, wie die RSK 
diesen forderte, ist nicht zu finden. Der 
Ansatz, diesen Aspekt in den einzelnen 
Modulen aufzunehmen, ist nach Durch-
sicht der anderen Module nicht einmal 
ansatzweise gelungen. Einzelne Hin-
weise sind Bruchstücke und geben kei-
nen geschlossenen Anforderungsan-
satz. (K1) 
Anforderungen der RSK an Arbeitssys-
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teme und Hilfsmittel fehlen. (K1) 
Eine Integration der Managementsys-
teme, beziehungsweise die Möglichkeit 
das Sicherheitsmanagement als Teil 
eines integrierten Managementsystems 
zu installieren, wird nicht thematisiert. 
Dies bedeutet, dass eine transparente 
und überprüfbare Vernetzung der Dar-
legungsmodelle Sicherheitsmanage-
ment und Qualitätsmanagement oder 
ein unmittelbar kompatibler Aufbau 
(vergleiche DIN EN ISO 14001) nicht 
ersichtlich wird. (K2) 
Es fehlen die Anforderungen nach der 
Benennung von Verantwortlichkeiten im 
SMS (z. B. SMS-Beauftragter). (K2) 
Bezüglich der Qualitätssicherung ist zu 
bemerken, dass die Reduktion des 
Qualitätsmanagements auf einen „Pro-
zess Qualitätssicherung“ nicht anforde-
rungsgerecht ist. Zum Teil werden nur 
die Anforderungen an das SMS dort 
wiederholt. Der Begriff des Qualitätssi-
cherungssystems ist darüber hinaus 
nicht üblich (Qualitätsmanagementsys-
tem). Durch die Vermischung von Qua-
litätssicherung im SMS, einen „Quali-
tätssicherungssystem“ und dem Quali-
tätsmanagement geht die Übersicht 
über diese Begriffe vollkommen verlo-
ren. (K2) 
Der Erfahrungsrückfluss wird hier als 
Prozess dargestellt, ohne dass dieser 
auf alle Bereiche Anwendung findet. 
Dieser Prozess ist als übergeordneter 
Prozess anzusehen und an die RSK-
Anforderungen anzupassen. (K1) 
Der Text ist häufig nicht in Regelwerks-
sprache formuliert z. B. „ist gewährleis-
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tet“ anstatt „ist zu gewährleisten“. (K3) 
Der Fließtext unterscheidet nicht immer 
deutlich nach KKW/Anlage, Betreiber, 
Unternehmen. Da diese drei Kategorien 
doch auch unterschiedliche Aufgaben 
hinsichtlich des Sicherheitsmanage-
ments haben dürften, sollte man ihnen 
diese auch eindeutiger zuschreiben. 
(K2) 
Die Forderung ausschließlich quantifi-
zierbare Kriterien von Qualitätsmerkma-
len zu entwickeln ist in vielen Fällen gar 
nicht möglich und z. T. auch unsinnig 
(etwa das Q-Merkmal, dass Lieferun-
gen dem Pflichtenheft zu entsprechen 
haben). (K2) 
An einigen Stellen finden sich gramma-
tikalische und Schreibfehler. (K3) 
Das Konzept der Sicherheitskultur, das 
bereits unter 2.2 eingeführt wird, ist zu 
eng auf das Unternehmen und die Mit-
arbeiter bezogen. In der Kontinuität der 
RSK bei der Behandlung des Konzepts 
wird immer auf sämtliche die Sicherheit 
der Kernkraftwerke möglicherweise be-
einflussenden Akteure abgehoben, also 
auch Hersteller. Fremdfirmen. Alle ha-
ben im Rahmen des Sicherheitsmana-
gements eine Rolle zu spielen. (K2) 
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   Team 8 Die Antwort erfolgt abschnittsweise: 
1. Die Zuordnung der Quellentexte 

wird bei der Überarbeitung noch-
mals überprüft. 

2. Die Umsetzung einer Verordnung 
im untergeordneten Regelwerk ist 
nicht unüblich. In der AtSMV ist die 
Umsetzung nur im Ansatz enthalten. 

3. Den Modulen (Vorwort zu Modul 1)  
fehlt noch eine Einleitung, in der der 
BU diesen Zusammenhang darstel-
len könnte. Im Modul SMS ist er je-
doch nicht an der richtigen Stelle. 

4. Die Ergonomie wird in Kap.10 be-
handelt. Betriebsanweisungen wer-
den in Kap. 3.5 Ablauforganisation 
generell behandelt. Die Informati-
onsdarbietung ist z, T. in der Ergo-
nomie (Reizüberflutung) als auch in 
Modul 5 behandelt. Arbeitsmittel 
sind explizit nicht behandelt, gehö-
ren jedoch im weiteren Sinne zur 
Arbeitsumgebung. Kommunikation 
ist generell behandelt, jedoch nicht 
die Kommunikationsmittel, da diese 
nicht zum Modul SMS gehören. 

5. Die Möglichkeit eines integrierten 
Managementsystems wird stärker 
hervorgehoben. 

6. Der SMS-Beauftragte wurde nicht 
eingeführt, da Team 8 keine sinn-
vollen behördlichen Anforderungen 
an den SMS-Beauftragten identifi-
zierte. Da Das SMS Sache der o-
bersten Leitung ist, müssten die 
Aufgaben eines solchen Beauftrag-
ten detailliert definiert werden. Ein 
solcher Beauftragter müsste unse-
rer Meinung nach – wie der Sicher-
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heitsbeauftragte und der Strahlen-
schutzbeauftragte – auf einer höhe-
ren Ebene der Regelwerkspyramide 
eingeführt werden. Zusätzlich for-
dert Team 8 auch keine Prozessbe-
auftragten. Auch wenn das Team 
keine solchen Beauftragten fordert, 
steht das Regelwerksmodul der Ein-
führung solcher Aufgaben nicht ent-
gegen. 

7. Die Begriffe werden in der Definiti-
onsliste erläutert. Es wurde der 
Begriff des Qualitätssicherungssys-
tems gewählt, um nicht zwei Mana-
gementsysteme zu fordern. Diese 
Problematik würde durch die Einfüh-
rung eines integrierten Manage-
mentsystems deutlich entschärft. Es 
gibt mehrere Gründe für die Ent-
kopplung von QM und Erfahrungs-
rückfluss. Einer dieser Gründe ist 
die Absicht eine möglichst homoge-
ne Detaillierung im SMS-Teil sicher-
zustellen. Die Ausführungen zu 
Qualitätsmanagement und Erfah-
rungsrückfluss würden integriert im 
SMS-Teil - aus Sicht der Detaillie-
rung – Fremdkörper bilden. 

8. Der Erfahrungsrückfluss ist ein Teil 
des PDCA-Zyklus. Jedoch bildet er 
auch einen eigenen Prozess: Rück-
fluss der Betriebserfahrung. Dieser 
sollte nicht mit dem Schritt im 
PDCA-Zyklus verwechselt werden. 

9. Die Formulierung im Infinitiv erfolgte 
auf ausdrücklichen Wunsch des 
Auftraggebers. 

10. Der Text wurde mehrfach gerade 
auf diese Begriffe hin durchgese-
hen. Die Definition erfolgt in der De-
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finitionsliste. Falls es an konkret be-
nannten Stellen zu Missverständ-
nissen kommen kann, wird die For-
mulierung geändert. 

11. Kriterien, die nicht quantifizierbar 
sind, können nicht ausreichend ge-
nau bewertet werden. Diese Krite-
rien sind nicht zulässig. Das ge-
nannte Beispiel ist sehr wohl quanti-
fizierbar. 

12. Grammatikalische und Recht-
schreib-Fehler werden bei konkre-
ten Hinweisen korrigiert. 

13. Die Bemerkung ist richtig. Das Re-
gelwerk wendet sich jedoch aus-
schließlich an den Betreiber. Anfor-
derungen an andere Beteiligte  sind 
nicht Teil des Regelwerks. 

1 Zielsetzung    1 Zielsetzung 

 Der folgende Regeltext konkretisiert die 
grundsätzlichen Anforderungen von 
Modul 1 an das Sicherheitsmanage-
ment.  
Die übergeordnete Zielsetzung des Re-
geltextes ist es, 
- die Anforderungen an das Sicher-

heitsmanagementsystem als ge-
schlossenes Managementsystem , 

- die grundlegenden Anforderungen 
an die einzelnen Prozesse des Si-
cherheitsmanagementsystems und 

- die grundlegenden Anforderungen 
an den Nachweis der Wirksamkeit 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems 

darzustellen.  
Dabei werden die Anforderungen an die 

336 RSK Zu 1 Zielsetzung 
Die Anforderung ist nicht in Überein-
stimmung mit den IAEA-Publikationen. 
In den IAEA-Publikationen wie z. B. in 
NS-G-2.4 wird das SM als „Führungs-
prozess“ definiert. Die Kraftwerkspro-
zesse (z. B. Qualitätssicherung, Erfah-
rungsrückfluss) korrespondieren über 
Vorgaben, Ziele, Zielüberwachung usw. 
mit dem Prozess "Sicherheitsmanage-
ment“, sind jedoch nicht dessen Be-
standteil.  
Der Genehmigungsinhaber sorgt durch 
den Prozess "Sicherheitsmanagement" 
(Vorgaben, Ziele, Überwachung) für ei-
ne sicherheitsgerichtete Ausführung 
und eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Kraftwerksprozesse 

1.1 Der folgende Regeltext konkretisiert die 
grundsätzlichen Anforderungen von 
Modul 1 an das Sicherheitsmanage-
ment.  
Die übergeordnete Zielsetzung des Re-
geltextes ist es, 
- die Anforderungen an das Sicher-

heitsmanagementsystem als ge-
schlossenes Managementsystem, 

- die grundlegenden Anforderungen 
an die einzelnen Prozesse des Si-
cherheitsmanagementsystems und 

- die grundlegenden Anforderungen 
an den Nachweis der Wirksamkeit 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems 

darzustellen.  
Das Management der Anlage berück-
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Die Zielsetzung sollte ein integriertes 
Managementsystem sein. Die Festle-
gung der RSK im Rahmen des gestaf-
felten Sicherheitskonzeptes sind zu be-
rücksichtigen. (K1) 

Qualitätssicherung und den Erfahrungs-
rückfluss als Prozesse des Sicher-
heitsmanagementsystems, denen eine 
übergeordnete Bedeutung zukommt, 
gesondert aufgeführt. Alle Schritte in 
den Prozessen des Sicherheitsmana-
gementsystems müssen mit hoher 
Qualität ausgeführt werden. Die Anfor-
derungen zur Sicherstellung dieser 
Qualität werden im Abschnitt 4 „Quali-
tätssicherung“ beschrieben. Zur Ver-
besserung des Sicherheitsmanage-
mentsystems ist der Erfahrungsrück-
fluss notwendig. Die Anforderungen an 
den Erfahrungsrückfluss innerhalb des 
Kernkraftwerks und übergreifend wer-
den zusammen mit den Anforderungen 
die Gewährleistung des Informations-
austauschs in Abschnitt 5 dargestellt. 

Team 8 Antworten erfolgen in der Reihenfolge 
der Kommentare: 
1. Es ist nicht deutlich auf welche An-

forderung der Kommentar sich be-
zieht. 

2. In NS-G-2.5 Abschnitt 5.2, 2. Satz, 
steht dazu: „Safety management 
should be an integral part of the 
management of the entire organisa-
tion …“. Daraus kann nicht ge-
schlossen werden, dass Sicher-
heitsmanagement 1 Führungspro-
zess ist. Denn (NS-G-2.4 Abschnitt 
5.2, 1. Satz: „… Safety manage-
ment is not separate from or com-
plementary to other business activi-
ties…“. Kraftwerksprozesse mögen 
eventuell keine Bestandteile des Si-
cherheitsmanagements sein, wer-
den jedoch dadurch beeinflusst. 
Dieser Teil ist Modul 8 ausschließ-
lich dargestellt. 

3. Wie oben dargestellt ist das Sicher-
heitsmanagement kein separater 
Prozess sondern durchdringt alle si-
cherheitsrelevanten Prozesse. Der 
Formulierungsvorschlag ist nicht an 
der richtigen Stelle. 

4. Ein integriertes Managementsystem 
ist keine Zielsetzung. Entweder man 
fordert, dass die Betreiber ein sol-
ches haben oder man stellt es ihnen 
frei. Der zweite Weg wurde in Modul 
1 und Modul 8 beschritten. 

sichtigt Anforderungen, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven des Unter-
nehmens erwachsen. Aus der Sicht des 
Sicherheitsmanagements kommen ins-
besondere den Anforderungen an die 
Qualitätssicherung und den Erfahrungs-
rückfluss eine gesonderte Bedeutung 
zu. Sie werden entsprechend gesondert 
aufgeführt. Alle Schritte in den Prozes-
sen des Sicherheitsmanagementsys-
tems müssen mit hoher Qualität ausge-
führt werden. Die Anforderungen zur 
Sicherstellung dieser Qualität werden 
im Abschnitt 4 „Qualitätssicherung“ be-
schrieben. Zur Verbesserung des Si-
cherheitsmanagementsystems ist eine 
Auswertung des Erfahrungsrückflusses 
notwendig, um Ansätze für Verbesse-
rungen zu finden. Die Anforderungen 
an dieen Auswertung von Betriebser-
fahrungen und anderen Erkenntnissen 
und den Erfahrungsrückfluss innerhalb 
des Kernkraftwerks und Anlagen über-
greifend werden zusammen mit den 
Anforderungen  und an die Gewährleis-
tung des Informationsaustauschs wer-
den in Abschnitt 5 dargestellt.Dabei 
werden die Anforderungen an die Qua-
litätssicherung und den Erfahrungsrück-
fluss als Prozesse des Sicherheitsma-
nagementsystems, denen eine überge-
ordnete Bedeutung zukommt, geson-
dert aufgeführt. Alle Schritte in den 
Prozessen des Sicherheitsmanage-
mentsystems müssen mit hoher Quali-
tät ausgeführt werden. Die Anforderun-
gen zur Sicherstellung dieser Qualität 
werden im Abschnitt 4 „Qualitätssiche-
rung“ beschrieben. Zur Verbesserung 
des Sicherheitsmanagementsystems ist 
der Erfahrungsrückfluss notwendig. Die 
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Anforderungen an den Erfahrungsrück-
fluss innerhalb des Kernkraftwerks und 
übergreifend werden zusammen mit 
den Anforderungen die Gewährleistung 
des Informationsaustauschs in Ab-
schnitt 5 dargestellt. 

2 Grundsätzliche Anforderungen an 
das Sicherheitsmanagement  

   2 Grundsätzliche Anforderungen an 
das Sicherheitsmanagement  

RSK Zu 2.1 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nicht aus dem Originaltext ableit-
bar. Der Begriff „gesamte Unterneh-
men“ (auch an anderer Stelle) kann 
sich nur auf die nach AtG atomrechtlich 
verantwortliche Betreiberorganisation 
beziehen. (K3) 

2.1 Der sichere Betrieb von Kernkraftwer-
ken erfordert eine Sicherheitskultur, 
die das gesamte Unternehmen durch-
dringt und deren stetige Verbesserung 
angestrebt wird. Wesentliche Merkma-
le der Sicherheitskultur sind neben den 
sicherheitstechnischen Vorkehrungen 
eine sicherheitsgerichtete Grundhaltung 
und die Verantwortung aller Mitarbeiter 
auf allen Hierarchiestufen für die Si-
cherheit der Anlage. Dies erfordert eine 
entsprechende Einstellung und Haltung 
der Mitarbeiter einerseits und geeignete 
organisatorische Randbedingungen 
andererseits. 

336 

Team 8 Antwort: Der Begriff Unternehmen ist in 
der Definitionsliste definiert. 

2.1 Der sichere Betrieb von Kernkraftwer-
ken erfordert eine Sicherheitskultur, 
die das gesamte Unternehmen durch-
dringt und deren stetige Verbesserung 
angestrebt wird. Wesentliche Merkma-
le der Sicherheitskultur sind neben den 
sicherheitstechnischen Vorkehrungen 
eine sicherheitsgerichtete Grundhaltung 
(verantwortliches Denken und Handeln 
der Angestellten  Mitarbeiter auf allen 
Ebenen und in allen Unternehmensb-
Bereichen des Unternehmens)und die 
Verantwortung aller Mitarbeiter auf al-
len Hierarchiestufen für die Sicherheit 
der Anlage. Dies erfordert eine ent-
sprechende Einstellung und Haltung 
der Mitarbeiter einerseits und geeignete 
organisatorische Randbedingungen 
andererseits. 

2.2 Ein Unternehmen mit einer hohen Si-
cherheitskultur hat ein Sicherheitsma-
nagement, das für alle Bereiche des 
Unternehmens die Ziele und Aktivitäten 
zur Gewährleistung eines sicheren Be-
triebs zusammenfasst.  
Wesentliche Zielsetzung des Sicher-

336 RSK Zu 2.2 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
zur Zielsetzung des Sicherheitsmana-
gements sind nicht aus dem Original-
text ableitbar. Der Begriff „alle Berei-
che“ sollte genauer definiert werden. 
(K2) 

2.2 Ein Unternehmen mit einer hohern Si-
cherheitskultur hat betreiben ein Si-
cherheitsmanagement, das für alle Be-
reiche des Unternehmens die Ziele und 
Aktivitäten Aktivitäten aller Unterneh-
mensbereiche zur Gewährleistung ei-
nes sicheren Betriebs zusammenfasst.  
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Team 8 Antwort: Die Umformulierung soll den 
Kommentar berücksichtigen. 

RSK „Das Sicherheitsmanagement ist in alle 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten des 
Unternehmens integriert.“ 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nicht aus dem Originaltext ableit-
bar. Was bedeutet „SM ist integriert“? 
(K2) 

heitsmanagements ist das sichere Or-
ganisieren aller Prozesse, die direkt 
oder mittelbar Einfluss auf die Sicher-
heit haben können (sicherheitsrelevan-
ten Prozesse), sowie die systematische 
Verbesserung der Sicherheit. 
Das Sicherheitsmanagement ist in alle 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten des 
Unternehmens integriert.  
Die Unternehmensführung fördert das 
Sicherheitsmanagement. Sie vermittelt 
sowohl innerhalb des gesamten Unter-
nehmens als auch gegenüber externen 
Organisationen, die sicherheitsrelevan-
te Aufgaben wahrnehmen, ihre hohen 
Anforderungen an die Gewährleistung 
der Sicherheit. Team 8 Antwort: Die Integration des Sicher-

heitsmanagements in das gesamte 
Management des KKW soll in der Neu-
formulierung besser zum Ausdruck 
kommen. Die Integration stammt aus 
IAEA NS-G-2.4, Abschnitt 5.2 

 
Wesentliche Zielsetzung des Sicher-
heitsmanagements ist das sichere Or-
ganisieren aller Prozesse, die direkt 
oder mittelbar Einfluss auf die Sicher-
heit haben können (sicherheitsrelevan-
ten Prozesse), sowie die stetige Ver-
besserung der Sicherheit. 
Die Anforderungen aus dem Sicher-
heitsmanagementsystem und die An-
forderungen, die aus unterschiedlichen 
betrieblichen Zielen erwachsen, werden 
in einem integrierten Ansatz unter Be-
rücksichtigung der Priorität der Sicher-
heit abgeglichen.  
Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
Teil eines integrierten Managements, 
mit dem in nachvollziehbarer und 
transparenter Weise unterschiedliche 
Ziele, die sich aus den verschiedenen 
Perspektiven des Unternehmens (z.B. 
Sicherheit, Kosten, Qualität..) ergeben, 
abgeglichen, gewichtet und eindeutig 
festgelegt werden. Das Sicherheitsma-
nagementsystem kann als Teil eines in-
tegrierten Managementsystems organi-
siert werden. 
Wesentliche Zielsetzung des Sicher-
heitsmanagements ist das sichere Or-
ganisieren aller Prozesse, die direkt 
oder mittelbar Einfluss auf die Sicher-
heit haben können (sicherheitsrelevan-
ten Prozesse), sowie die systematische 
Verbesserung der Sicherheit. 
Das Sicherheitsmanagement ist in alle 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten des 
Unternehmens integriert.  
Die Unternehmensführung fördert das 
Sicherheitsmanagement. Sie vermittelt 



E N T W U R F Modul 8: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

18 

Ziffer in 
Modul 8 Textvorschlag Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 8 
Neu Textvorschlag Revision A 

sowohl innerhalb des gesamten Unter-
nehmens als auch gegenüber externen 
Organisationen, die sicherheitsrelevan-
te Aufgaben wahrnehmen, ihre hohen 
Anforderungen an die Gewährleistung 
der Sicherheit. 

2.3 Ein gelebtes Sicherheitsmanagement 
setzt ein Sicherheitsmanagementsys-
tem voraus, das alle Festlegungen, Re-
gelungen und organisatorischen Hilfs-
mittel zur Abwicklung sicherheitsrele-
vanter Tätigkeiten zusammenfasst. Das 
Sicherheitsmanagementsystem wirkt 
auf allen Ebenen des gestaffelten Si-
cherheitskonzepts.  

   2.3 Zur Realisierung des Sicherheitsmana-
gements wird Ein gelebtesDas Sicher-
heitsmanagement wird durch ein setzt 
ein Sicherheitsmanagementsystem 
vorausrealisiert, das alle Festlegungen, 
Regelungen und organisatorischen 
Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsre-
levanter Tätigkeiten zusammenfasst, 
geplant, durchgeführt, überprüft und 
stetig verbessert.. Das Sicherheitsma-
nagementsystem wirkt auf allen Ebe-
nen des gestaffelten Sicherheitskon-
zepts.  

2.4 Die nachfolgenden Anforderungen gel-
ten unabhängig von der Organisations-
struktur des Betreibers für alle Organi-
sationseinheiten des Unternehmens, 
die auf die Sicherheit des Kernkraft-
werks Einfluss haben können. 

   2.4 Die nachfolgenden Anforderungen gel-
ten unabhängig von der Organisations-
struktur des Betreibers für alle Organi-
sationseinheiten des Unternehmens, 
die auf die Sicherheit des Kernkraft-
werks Einfluss haben können. 

3 Anforderungen an das Sicherheits-
managementsystem  

   3 Anforderungen an das Sicherheits-
managementsystem  

3.0 Grundlegende Anforderungen an 
das Sicherheitsmanagementsystem 

   3.0 Grundlegende Anforderungen an 
das Sicherheitsmanagementsystem 

3.0 (1) Ziel des Sicherheitsmanagementsys-
tems ist es, das Unternehmen und sei-
ne Mitarbeiter als selbstlernendes Sys-

330 VdTÜV Abschnitt 3.0 (1) 
Das „selbstlernende System“ stellt nicht 
das zentrale Ziel des SMS dar. 

3.0 (1) Ziel des Sicherheitsmanagementsys-
tems ist es, einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten und eine stetige Verbes-
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Team 8 Antwort: Die Umformulierung soll die 
Anregung des Kommentars aufneh-
men. 

RSK Zu 3.0 (1) 
Welches Menschenbild steckt hinter der 
Vorstellung „Mitarbeiter als System or-
ganisieren“? (K2) 

tem zu organisieren und damit eine ste-
tige Verbesserung der Sicherheit her-
beizuführen. Deshalb fordert das Si-
cherheitsmanagementsystem die Be-
reitschaft zum stetigen Lernen in Si-
cherheitsfragen und einen offenen In-
formationsaustausch innerhalb des Un-
ternehmens über alle Hierarchieebe-
nen.  

336 

Team 8 Antwort: Die Formulierung wurde geän-
dert, um die mögliche Fehlinterpretation 
zu vermeiden. 

serung der Sicherheit und des Sicher-
heitsbewusstsein der Mitarbeiter her-
beizuführen. Dies ist durch eine selbst-
lernende Organisation zu erreichen.das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter als 
selbstlernendes System zu organisie-
ren und damit eine stetige Verbesse-
rung der Sicherheit herbeizuführen. 
Hierzu wird das Unternehmen als 
selbstlernendes System organisiert. 
Deshalb fordert das Sicherheitsmana-
gementsystem die Bereitschaft zum 
stetigen Lernen in Sicherheitsfragen 
und einen offenen Informationsaus-
tausch innerhalb des Unternehmens 
über alle Hierarchieebenen.  

3.0 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
geeignet, frühzeitig Hinweise auf mögli-
che Beeinträchtigungen der Sicherheit 
zu geben. 

   3.0 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
geeignet, frühzeitig Hinweise auf mögli-
che Beeinträchtigungen der Sicherheit 
zu geben. 

VdTÜV Abschnitt 3.0 (3) 
Die Aussage „das Sicherheitsmanage-
mentsystem wird auf alle sicherheitsre-
levante Prozesse und innerhalb dieser 
Prozesse auf die Phasen Planen, 
Durchführen, Überwachen und Verbes-
sern entsprechend dem geschlossenen 
Managementzyklus angewendet“ ist 
falsch formuliert. Die Methode des 
PDCA-Zyklus ist Bestandteil des SMS. 

3.0 (3) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
prozessorientiert aufgebaut, wobei die 
Prozesse zum Beispiel in Kernprozes-
se, Führungsprozesse und Unterstüt-
zungsprozesse untergliedert werden 
können.  
Das Sicherheitsmanagementsystem 
wird auf alle sicherheitsrelevanten 
Prozesse und innerhalb dieser Pro-
zesse auf die Phasen Planen, Durch-
führen, Überwachen und Verbessern 
entsprechend dem geschlossenen 
Managementzyklus angewendet. 
Das Sicherheitsmanagementsystem 
berücksichtigt auch außerbetriebliche 
Einflüsse, die Auswirkungen auf die 

330 

Team 8 Antwort: Es besteht augenscheinlich 
Übereinstimmung über den Inhalt. Die 
Formulierung wird so geändert, dass 
sie eindeutiger wird. 

3.0 (3) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
prozessorientiert aufgebaut, wobei die 
Prozesse zum Beispiel in Kernprozes-
se, Führungsprozesse und Unterstüt-
zungsprozesse untergliedert werden 
können.  
Das Sicherheitsmanagementsystem 
wird auf alle sicherheitsrelevanten Pro-
zesse und innerhalb dieser Prozesse 
auf die Phasen Planen, Durchführen, 
Überwachen und Verbessern entspre-
chend dem geschlossenen Manage-
mentzyklus angewendet. 
Das Sicherheitsmanagementsystem 
berücksichtigt auch außerbetriebliche 
Einflüsse, die Auswirkungen auf die  
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RSK Zu 3.0 (3) 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nicht aus dem Originaltext ableit-
bar. Die Struktur einer Prozessland-
schaft, bei der auch der Führungspro-
zess SM eingegliedert ist, hat sich an 
gewachsene Strukturen der Kernkraft-
werke zu orientieren. Unterschiedliche 
Ausprägungen müssen zulässig blei-
ben. (Siehe Anmerkung zu 1 Zielset-
zung) (K1) 

Sicherheit der Anlage haben können 
(z. B. Erwartungen der Öffentlichkeit, 
Wettbewerbsdruck). 
Die Abgrenzung und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheits-
managementsystems mit anderen Ma-
nagementsystemen des Unterneh-
mens unter Berücksichtigung der Prio-
rität der Sicherheit werden festgelegt 
und geregelt.  
In entsprechender Weise wird das 
Verhältnis zu externen Organisationen 
geregelt. 

336 

Team 8 Antwort: Die unterschiedlichen Ausprä-
gungen sind nicht eingeschränkt. Dem-
gegenüber verlangt die RSK in ihrem 
Kommentar, dass ein integriertes Ma-
nagementsystem eingeführt ist. Dies 
stellt nach Meinung von Team 8 eine 
Einschränkung dar. 
Die Forderung nach Orientierung an 
gewachsenen Strukturen ist so nicht 
korrekt. Eine systematische Einführung 
des SMS kann zu Änderungen dieser 
Strukturen führen. 

 
Sicherheit der Anlage haben können 
(z. B. Erwartungen der Öffentlichkeit, 
Wettbewerbsdruck). 
Es berücksichtigt auch das Verhältnis 
zu externen Organisationen. 
Sicherheitsziele sind mit anderen Un-
ternehmenszielen zu integrieren, wo-
bei Sicherheit oberste Priorität hat. 
Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
hierzu hinsichtlich seiner Abgrenzung 
und Überschneidung, seinem Zusam-
menspiel und möglichen Wechselwir-
kungen  gegenüber und mit anderen 
Managementsystemen zu überprüfen 
und zu gestalten.  
Entscheidungen mit Einfluss auf die 
Sicherheit werden in einem integrier-
ten Entscheidungsansatz explizit ge-
plant, getroffen, umgesetzt und kon-
trolliert. Mögliche Auswirkungen der 
getroffenen Entscheidungen auf die 
Sicherheit werden überprüft und Ent-
scheidungen gegebenenfalls modifi-
ziert. 
Hinweis: 
Sicherheitsrelevante Prozesse können 
zum Zwecke betrieblicher Optimierun-
gen anderen Managementsystemen 
als dem Sicherheitsmanagement zu-
geordnet sein. Die sicherheitstechni-
sche Bewertung von Entscheidungen 
wird über die explizit ausgewiesene In-
tegration der Managementziele geleis-
tet. 
Die Abgrenzung und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheits-
managementsystems mit anderen Ma-
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nagementsystemen des Unterneh-
mens unter Berücksichtigung der Prio-
rität der Sicherheit wird festgelegt und 
geregelt.  
In entsprechender Weise wird das Ver-
hältnis zu externen Organisationen ge-
regelt. 

3.0 (4) Die Einführung, Aufrechterhaltung und 
Verbesserung des Sicherheitsmana-
gementsystems ist Aufgabe und Ver-
antwortung der Unternehmensführung 
und ist von dieser zu koordinieren.  
Die Unternehmensführung lebt sicher-
heitsgerichtetes Handeln vor und un-
terstützt es aktiv.  

   3.0 (4) Die Einführung, Aufrechterhaltung und 
Verbesserung des Sicherheitsmana-
gementsystems ist Aufgabe und Ver-
antwortung der Unternehmensführung 
und ist von dieser zu koordinieren.  
Die Unternehmensführung lebt sicher-
heitsgerichtetes Handeln vor und un-
terstützt es aktiv.  

VdTÜV Abschnitt 3.0 (5)  
Die genannten Elemente sind nicht 
vollständig (z. B. fehlt Kommunikation) 
und sie sind z. T. so allgemein gefasst, 
dass sie keine konkreten Anforderun-
gen beinhalten.  

3.0 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem 
umfasst folgende Elemente: 
- „Sicherheitspolitik und Sicherheits-

ziele“ 
- „Ressourcenbereitstellung“,  
- „Aufbauorganisation“, 
- „Ablauforganisation“ sowie  
- „Dokumentation.“  

330 

Team 8 Antwort: Die Kommunikation ist Teil der 
Ablauforganisation und wird dort gere-
gelt.  

3.0 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem 
umfasst folgende Elemente: 
- „Sicherheitspolitik und Sicherheits-

ziele“ 
- „Ressourcenbereitstellung“,  
- „Aufbauorganisation“, 
-  „Ablauforganisation“ sowie  
- „Dokumentation.“  

3.1 Grundlegende Anforderungen an 
den Managementzyklus 

336 RSK Zu 3.1  
Was ist unter dem Begriff “Manage-
mentzyklus“ zu verstehen? Sollte der 
PDCA-Zyklus gemeint sein, sind die 
Begriffe nicht konsistent zu ISO und 
BMU Grundlagen. (K2) 

3.1 Grundlegende Anforderungen an 
den Managementzyklus 
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Team 8 Antwort: Der Begriff „Managementzyk-
lus“ ist in der nicht kerntechnischen Li-
teratur gebräuchlich und wird dort mit 
dem PDCA-Zyklus gleichgesetzt. 

VdTÜV Abschnitt 3.1 
"Um zu gewährleisten, dass die sicher-
heitsrelevanten Aufgaben sicher ge-
plant, abgewickelt sowie die Zielerrei-
chung kontrolliert und verbessert wer-
den, wird das Sicherheitsmanagement-
system als „geschlossener Manage-
mentzyklus“ gestaltet. Dieser besteht 
aus den Phasen Planen, Durchführen, 
Überprüfen und Verbessern." 
Der PDCA-Zyklus stellt eine Methode 
dar, jedoch kein vollständiges Modell 
zur Darlegung eines Managementsys-
tems ("Außerdem kann auf alle Prozes-
se die als „Planen-Durchführen-Prüfen-
Handeln“ (Plan-Do-Check-Act, PDCA) 
bekannte Methode angewandt wer-
den"). Die Formulierung muss mit den 
Anforderungen im Abschnitt 3.0 (3) 
harmonisiert werden. 

 Um zu gewährleisten, dass die sicher-
heitsrelevanten Aufgaben sicher ge-
plant, abgewickelt sowie die Zielerrei-
chung kontrolliert und verbessert wer-
den, wird das Sicherheitsmanagement-
system als „geschlossener Manage-
mentzyklus“ gestaltet. Dieser besteht 
aus den Phasen Planen, Durchführen, 
Überprüfen und Verbessern.  
Der geschlossene Managementzyklus 
wird auf alle Tätigkeiten, Prozesse und 
Elemente des Sicherheitsmanagement-
systems angewendet. Auch auf das Si-
cherheitsmanagementsystem als Gan-
zes wird der Managementzyklus ange-
wendet. 

330 

Team 8 Antwort: Der Abschnitt wird umformu-
liert, um Missverständnisse zu vermei-
den. 

 Um zu gewährleisten, dass die sicher-
heitsrelevanten Aufgaben sicher ge-
plant, abgewickelt sowie die Zielerrei-
chung kontrolliert und verbessert wer-
den, wird das im Sicherheitsmanage-
mentsystem als der „geschlossener 
Managementzyklus“ gestaltetangewen-
det. Dieser besteht aus den Phasen 
Planen, Durchführen, Überprüfen und 
Verbessern.  
Der geschlossene Managementzyklus 
wird auf alle Tätigkeiten, Prozesse und 
Elemente des Sicherheitsmanagement-
systems angewendet. Auch auf das Si-
cherheitsmanagementsystem als Gan-
zes wird der Managementzyklus ange-
wendet. 

3.1 (1) In der Phase der Planung bezieht das 
Unternehmen insbesondere folgende 
Aspekte ein: 
- Sicherheitspolitik und Sicherheits-

ziele  

330 VdTÜV Abschnitt 3.1 (1)  
Es bleibt unklar warum gerade die ge-
nannten Aspekte (und keine anderen) 
berücksichtigt werden sollen. 

3.1 (1) In der Phase der Planung bezieht das 
Unternehmen insbesondere folgende 
Aspekte ein: 
- Sicherheitspolitik und Sicherheits-

ziele  
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- Schnittstellen zu anderen Mana-
gementsystemen und Prozessen 

- Methoden und Prozesse zur Über-
prüfung der Wirksamkeit hinsicht-
lich der Erfüllung der Sicherheits-
ziele. Die Überprüfungsmethoden 
müssen abdeckend und ausgewo-
gen sein. 

- Prozesse zur Verbesserung  

Team 8 Antwort: Dies ist keine abschließende 
Aufzählung. Dies sollte durch den Beg-
riff “insbesondere“ zum Ausdruck ge-
bracht werden. 

- Schnittstellen zu anderen Mana-
gementsystemen und Prozessen 

- Methoden und Prozesse zur Über-
prüfung der Wirksamkeit hinsicht-
lich der Erfüllung der Sicherheits-
ziele. Die Überprüfungsmethoden 
müssen abdeckend und ausgewo-
gen sein. 

- Prozesse zur Verbesserung  

3.1 (2) In der Phase der Durchführung wird 
das Sicherheitsmanagementsystem 
eingeführt, etabliert und aufrechterhal-
ten. Dabei bezieht das Unternehmen 
insbesondere folgende Aspekte ein: 
- Es werden Tätigkeiten und Prozes-

se zur Umsetzung der Sicherheits-
politik sowie für das Erreichen der 
Sicherheitsziele etabliert.  

- Es werden Tätigkeiten und Prozes-
se zur Überwachung der Wirksam-
keit der Sicherheitsziele etabliert.  

- Es werden Maßnahmen getroffen, 
die gewährleisten, dass die Sicher-
heitspolitik, die Sicherheitsziele 
und das Sicherheitsmanagement-

336 RSK Zu 3.1 (2) 
Sicherheitspolitik, Sicherheitsziele sind 
Elemente des Führungsprozesses Si-
cherheitsmanagement und damit i. W. 
für die Führungsebene bestimmt und 
gerade nicht für jeden Mitarbeiter.  
 
Es können Maßnahmen getroffen wer-
den, um die Sicherheitsziele/-politik ad-
ressatengerecht und Zielgruppen orien-
tiert zu vermitteln. Damit kann aber im 
juristischen Sinne nicht „gewährleistet“ 
werden (Gewährleistung im Sinne von 
Garantie), dass jeder Mitarbeiter alles 
versteht, umsetzt und lebt. Was ist hier 
gemeint? (K2) 

3.1 (2) In der Phase der Durchführung wird 
das Sicherheitsmanagementsystem 
eingeführt, etabliert und aufrechterhal-
ten. Dabei bezieht das Unternehmen 
insbesondere folgende Aspekte ein: 
- Es werden Tätigkeiten und Prozes-

se zur Umsetzung der Sicherheits-
politik sowie für das Erreichen der 
Sicherheitsziele etabliert.  

- Es werden Tätigkeiten und Prozes-
se zur Überwachung der Wirksam-
keit der Sicherheitsziele etabliert.  

- Es werden Maßnahmen getroffen, 
die gewährleisten, dass die Sicher-
heitspolitik, die Sicherheitsziele und 
das Sicherheitsmanagementsys-
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system allen Mitarbeitern auf allen 
Ebenen des Unternehmens oder 
externer Organisationen, die mit 
sicherheitsrelevanten Aufgaben be-
fasst sind, vermittelt, von diesen 
verstanden, umgesetzt und gelebt 
werden. 

- Es werden Maßnahmen getroffen, 
die sicherstellen, dass alle sicher-
heitsrelevanten Tätigkeiten und 
Prozesse in hoher Qualität durch-
geführt werden. 

- Die erforderlichen Dokumente und 
Arbeitsanweisungen werden bereit-
gestellt. 

Es liegt in der Verantwortung der Un-
ternehmensführung, die Durchfüh-
rungsphase aktiv zu unterstützen. 

Team 8 Antwort: Nach Ansicht von Team 8 tra-
gen alle Mitarbeiter mit sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten zur Erfüllung der Si-
cherheitsziele bei. Daher müssen diese 
Ziele auch ausgewogen von der Füh-
rungsebene  kommuniziert werden. Die 
Formulierung mit „gewährleistet“ wurde 
geändert. 

tem allen Mitarbeitern auf allen 
Ebenen des Unternehmens oder 
externer Organisationen, die mit 
sicherheitsrelevanten Aufgaben be-
fasst sind, zu vermittelnt, damit 
diese von den Mitarbeiterndiesen 
verstanden, umgesetzt und gelebt 
werden. 

- Es werden Maßnahmen getroffen, 
die sicherstellen, dass alle sicher-
heitsrelevanten Tätigkeiten und 
Prozesse in hoher Qualität durch-
geführt werden. 

- Die erforderlichen Dokumente und 
Arbeitsanweisungen werden bereit-
gestellt. 

Es liegt in der Verantwortung der Un-
ternehmensführung, die Durchfüh-
rungsphase aktiv zu unterstützen. 
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3.1 (3) In der Phase der Überprüfung wendet 
das Unternehmen die Überwachungs-, 
Mess- und Analyseprozesse an, die er-
forderlich sind, um 
- die Umsetzung der Sicherheitspoli-

tik und die Erreichung der Sicher-
heitsziele bzw. der Prozessergeb-
nisse aufzuzeigen, 

- die Wirksamkeit des Sicherheits-
managementsystems und seiner 
Tätigkeiten / Prozesse sicherzustel-
len, 

- die Wirksamkeit des Sicherheits-
managementsystems und seiner 
Tätigkeiten / Prozesse ständig zu 
verbessern. 

Dazu führt das Unternehmen in ge-
planten Abständen interne Überprü-
fungen mit geeigneten Methoden 
durch, um zu ermitteln, ob das Sicher-
heitsmanagementsystem die festge-
legten Anforderungen erfüllt, ob es 
wirksam verwirklicht ist und aufrecht-

336 RSK Zu 3.1 (3) 
„Wirksamkeit des Sicherheitsmanage-
mentsystems und seine Tätigkei-
ten/Prozesse“. Was ist hier gemeint? 
Die Tätigkeit „Sicherheitsmanage-
ment“? NS-G-2.4 Satz 5.17 nennt kon-
krete die Methoden „Audit und Review“. 
Warum werden diese Methoden nicht 
genannt? (K1) 

3.1 (3) In der Phase der Überprüfung wendet 
das Unternehmen die Überwachungs-, 
Mess- und Analyseprozesse an, die er-
forderlich sind, um 
- die Umsetzung der Sicherheitspoli-

tik und die Erreichung der Sicher-
heitsziele bzw. der Prozessergeb-
nisse aufzuzeigen, 

- die Wirksamkeit des Sicherheits-
managementsystems und seiner 
Tätigkeiten / Prozesse sicherzustel-
len, 

- die Wirksamkeit des Sicherheits-
managementsystems und seiner 
Tätigkeiten / Prozesse ständig zu 
verbessern. 

Dazu führt das Unternehmen in ge-
planten Abständen interne Überprü-
fungen mit geeigneten Methoden 
durch, um zu ermitteln, ob das Sicher-
heitsmanagementsystem die festge-
legten Anforderungen erfüllt, ob es 
wirksam verwirklicht ist und aufrecht-
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erhalten wird. 
Bei den Überprüfungen werden fol-
gende Aspekte berücksichtigt:  
- die Ergebnisse der Überwachung 

der Prozesse,  
- der Status von Korrektur- und Ver-

besserungsmaßnahmen,  
- der Status und Ergebnisse der 

Maßnahmen, die aus vorangegan-
genen Bewertungen gefolgt sind,  

- Rückmeldungen von externen Or-
ganisationen (Behörden, Sachver-
ständige, Auftragnehmer etc.),  

- Änderungen mit Auswirkungen auf 
das Sicherheitsmanagement (tech-
nische, organisatorisch-
administrative Änderungen) sowie  

- Änderungen interner und externer 
Anforderungen: 

Das Unternehmen lässt zusätzlich Ü-
berprüfungen durch unabhängige Or-
ganisationen in angemessenen Ab-
ständen und zu besonderen Anlässen 
durchführen, um die Effizienz des Si-
cherheitsmanagementsystems im Ver-
gleich zum Stand von Wissenschaft 
und Technik bewerten zu können.  
Bei der Festlegung von Kriterien, Um-
fang, Häufigkeit und Methoden der 
Überprüfungen ist die Bedeutung der 
zu prüfenden Tätigkeiten / Prozesse 
für die Sicherheit zu berücksichtigen.  

Team 8 Antwort: Eine “Tätigkeit“ innerhalb des 
Sicherheitsmanagements ist zum Bei-
spiel das Führen. Dieses muss natür-
lich auch überprüft werden.  
Da keine Überprüfungsmethoden ge-
nannt werden, sind Audit und Review 
als Beispiele auch nicht erwähnt. Die 
Nachweisführung ist in Kap. 3.5(4) be-
handelt. 

erhalten wird. 
Bei den Überprüfungen werden fol-
gende Aspekte berücksichtigt:  
- die Ergebnisse der Überwachung 

der Prozesse,  
- der Status von Korrektur- und Ver-

besserungsmaßnahmen,  
- der Status und Ergebnisse der 

Maßnahmen, die aus vorangegan-
genen Bewertungen gefolgt sind,  

- Rückmeldungen von externen Or-
ganisationen (Behörden, Sachver-
ständige, Auftragnehmer etc.),  

- Änderungen mit Auswirkungen auf 
das Sicherheitsmanagement (tech-
nische, organisatorisch-
administrative Änderungen) sowie  

- Änderungen interner und externer 
Anforderungen: 

Das Unternehmen lässt zusätzlich Ü-
berprüfungen durch unabhängige Or-
ganisationen in angemessenen Ab-
ständen und zu besonderen Anlässen 
durchführen, um die Effizienz des Si-
cherheitsmanagementsystems im Ver-
gleich zum Stand von Wissenschaft 
und Technik bewerten zu können.  
Bei der Festlegung von Kriterien, Um-
fang, Häufigkeit und Methoden der 
Überprüfungen ist die Bedeutung der 
zu prüfenden Tätigkeiten / Prozesse 
für die Sicherheit zu berücksichtigen.  
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RSK Zu 3.1 (4) 
Sollte im Zusammenhang mit 3.1 (3) 
diskutiert werden. Was ist hier richtig? 
„Sicherheitsmanagement, seine Tätig-
keiten und Prozesse“ oder „Sicher-
heitsmanagementsystem und seine 
Tätigkeiten / Prozesse“ (K2) 

3.1 (4) Das Unternehmen verbessert stetig 
das Sicherheitsmanagementsystem 
und seine Tätigkeiten und Prozesse 
insbesondere durch 
- Umsetzung der Ergebnisse aus 

den in Absatz 3.1 (3) genannten 
Überprüfungen  

- Umsetzung von neuen Erkenntnis-
sen, die sich aus der Verfolgung 
des Standes von Wissenschaft und 
Technik ergeben. 

Bei allen Verbesserungsmaßnahmen 
werden die Rückwirkungen auf das Si-
cherheitsmanagement, seine Tätigkei-
ten und Prozesse sowie die Schnittstel-
len berücksichtigt. 

336 

Team 8 Antwort: Semantische Diskussionen 
werden hier nicht von Team 8 geführt. 
Kap. 3.1(3) beschäftigt sich mit der Ü-
berprüfung und Kap. 3.1(4) mit der 
Verbesserung. Ein Zusammenlegen der 
Kapitel ist nicht zielführend. Eine Ände-
rung der Aussagen würde dadurch 
nicht erreicht. 

3.1 (4) Das Unternehmen verbessert stetig 
das Sicherheitsmanagementsystem 
und seine Tätigkeiten und Prozesse 
insbesondere durch 
- Umsetzung der Ergebnisse aus 

den in Absatz 3.1 (3) genannten 
Überprüfungen  

- Umsetzung von neuen Erkenntnis-
sen, die sich insbesondere aus der 
Auswertung von Ereignissen und 
sonstigen Erfahrungen sowie der 
Verfolgung des Standes von Wis-
senschaft und Technik und der in-
ternationalen Sicherheitsstandards 
nach ergeben. 

Bei allen Verbesserungsmaßnahmen 
werden die Rückwirkungen auf das Si-
cherheitsmanagement, seine Tätigkei-
ten und Prozesse sowie die Schnittstel-
len berücksichtigt. 

VdTÜV Abschnitt 3.2  
Die Vorgabe einer Vision, aus der die 
Sicherheitspolitik abgeleitet wird, ist 
nicht thematisiert. 

3.2 Grundlegende Anforderungen an die 
Sicherheitspolitik und die Sicher-
heitsziele 

330 

Team 8 Antwort: Nach der vorliegenden Litera-
tur ist die Vision nicht Teil des Sicher-
heitsmanagements. 

3.2 Grundlegende Anforderungen an die 
Sicherheitspolitik und die Sicher-
heitsziele 
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VdTÜV Abschnitt 3.2 (1) 
Es wird ein Satz von Anforderungen 
oder Inhalten an die Sicherheitspolitik 
formuliert, der einen Vollständigkeits-
anspruch im Sinne einer Mindestanfor-
derung erhebt. Die für die Sicherheit re-
levanten Felder bzw. Führungsbereiche 
(Mensch, Technik, Organisation, Betei-
ligte, Finanzen) werden durch die Bei-
spiele zur Sicherheitspolitik nicht abde-
ckend und ausgewogen erfasst, z. B. 
hinsichtlich der Anlagentechnik.  
Es fehlt die Anforderung, dass Sicher-
heitspolitik und Sicherheitsziele zuein-
ander, sowie Sicherheitsziele unterein-
ander widerspruchsfrei sein müssen. 

330 

Team 8 Antwort: Der Betreiber muss seine Si-
cherheitspolitik und -ziele verantwortlich 
festlegen. Der vorliegende Text stellt 
nur eine Mindestauswahl dar. Darüber 
hinausgehende mögliche Anforderun-
gen z. B. an die Anlagentechnik werden 
in anderen Modulen des Regelwerks-
entwurfs aufgestellt. 
Die Formulierung wird hinsichtlich der 
Widerspruchsfreiheit geändert. 

3.2 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik 
und der Sicherheitsziele 
Der Unternehmensführung legt eine 
Sicherheitspolitik fest, welche der Si-
cherheit oberste Priorität einräumt. 
Aus der Sicherheitspolitik werden für 
alle Funktionsbereiche und Ebenen 
des Unternehmens, die Einfluss auf 
die Sicherheit haben können, eindeu-
tige, messbare und hinsichtlich der Si-
cherheitspolitik sowie untereinander 
widerspruchsfreie eindeutige, messba-
re und hinsichtlich der Sicherheitspoli-
tik sowie untereinander widerspruchs-
freie Sicherheitsziele sowie die Maß-
nahmen, die zu einer hohen Sicherheit 
führen, abgeleitet. 

RSK Zu 3.2 (1) 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nicht aus dem Originaltext ableit-
bar. Was ist hier konkret mit der Anfor-
derung „alle … Ebenen …, die Einfluss 
auf die Sicherheit haben können, …“ 
gemeint? (K2)  

3.2 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik 
und der Sicherheitsziele 
Der Unternehmensführung legt eine 
Sicherheitspolitik fest, welche der Si-
cherheit oberste Priorität einräumt. 
Aus der Sicherheitspolitik werden für 
alle Funktionsbereiche und Ebenen 
des Unternehmens, die Einfluss auf 
die Sicherheit haben können, eindeu-
tige und messbare Sicherheitsziele 
sowie die Maßnahmen, die zu einer 
hohen Sicherheit führen, abgeleitet.  

336 

Team 8 Antwort: Mit den Ebenen sind die Ebe-
nen des Unternehmens gemeint. Dies 
geht über das Kraftwerk hinaus und be-
trifft auch die Hauptverwaltung der Mut-
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tergesellschaft. 

RSK Zu 3.2 (1) 1 
Die Anforderung „… Sicherheit hat Vor-
rang …“ sollte angepasst sein an die 
Formulierung des „Memorandums der 
RSK zur „Gewährleistung einer ange-
messenen Sicherheitskultur“ vom 
13.06.2002. (K1) 
Nach AtG muss die nach Stand von 
Wissenschaft und Technik (W+T) erfor-
derliche Vorsorge gegen Schäden ge-
troffen werden. Der Stand von W+T ist 
zu verfolgen und in angemessener 
Weise umzusetzen. (K1) 
Statt der Worte „sicher gestellt“ sollte 
hier stehen „bereit zu halten“. (K1) 
Der Begriff „Gewährleistung“ geht über 
das praktisch Mögliche hinaus und ist 
daher nicht erfüllbar. (K1) 
Sicherheitsmanagement ist ein Füh-
rungsprozess, der sich verschiedener 
Instrumente bedient, die wiederum e-
benfalls als Prozess ausgestaltet sein 
können. (Siehe Anmerkung zu 1 Ziel-
setzung) (K1)  

3.2 (1) 1 Festlegung der Sicherheitspolitik 
Die Sicherheitspolitik wird als integra-
ler Bestandteil der gesamten Unter-
nehmenspolitik des Betreibers be-
trachtet und beinhaltet mindestens fol-
gende Zielsetzungen: 
- Die Sicherheit hat Vorrang vor an-

deren Unternehmenszielen wie Un-
ternehmensgewinn, Produktivität 
und Termineinhaltung. 

- Die Sicherheit der Anlage ist zu je-
dem Zeitpunkt nachgewiesen. Bei 
unklarer Sachverhaltslage bzw. 
Sachverhaltsbewertung wird si-
cherheitsgerichtet entschieden.  

- Die Anlage wird in Übereinstim-
mung mit den gesetzlich und be-
hördlich vorgegebenen Anforde-
rungen betrieben.  

- Der sichere Betrieb wird entspre-
chend dem Stand von Wissen-
schaft und Technik weiterentwi-
ckelt.  

- Ausreichende Ressourcen ein-
schließlich einer angemessenen 
Anzahl und Qualifikation aller in-
ternen und externen Mitarbeiter 
sind sichergestellt.  

- Eine hohe Sicherheitskultur wird 
gefördert, sie durchdringt das ge-
samte Unternehmen und ihre stän-
dige Verbesserung wird ange-
strebt. 

- Das Sicherheitsbewusstsein, das 
selbstkritische Verhalten und die 
kritisch hinterfragende Grundhal-

336 

Team 8 Antworten in der Reihenfolge der 
Kommentare: 
1. Die Formulierung wird nicht ange-

passt. Die RSK-Formulierung be-
zieht sich auf die Sicherheitskultur. 
Sie ist wesentlich weniger konkret 
als etwa WENRA SP 1.2, das hier 
als Vorlage diente. 

2. Die Sicherheitspolitik setzt Ziele. 
Wie diese Ziele umgesetzt werden, 
ist nicht Gegenstand dieses Ab-
schnitts. Es wird kein Gegensatz zur 

3.2 (1) 1 Festlegung der Sicherheitspolitik 
Die Sicherheitspolitik wird als integra-
ler Bestandteil der gesamten Unter-
nehmenspolitik des Betreibers be-
trachtet und beinhaltet mindestens fol-
gende Zielsetzungen: 
- Die Sicherheit hat Vorrang vor vor 

allen anderen Unternehmenszielen 
wie Unternehmensgewinn, Produk-
tivität und Termineinhaltung. 

- Die Sicherheit der Anlage ist zu je-
dem Zeitpunkt nachgewiesen. Bei 
unklarer Sachverhaltslage bzw. 
Sachverhaltsbewertung wird si-
cherheitsgerichtet entschieden.  

- Die Anlage wird in Übereinstim-
mung mit den gesetzlich und be-
hördlich vorgegebenen Anforde-
rungen betrieben.  

- Der sichere Betrieb wird entspre-
chend dem Stand von Wissen-
schaft und Technik weiterentwi-
ckelt.  

- Ausreichende Ressourcen ein-
schließlich einer angemessenen 
Anzahl und Qualifikation aller in-
ternen und externen Mitarbeiter 
werden bereitgehalten sind sicher-
gestellt. 

- Eine hohe Sicherheitskultur wird 
gefördert, sie durchdringt das ge-
samte Unternehmen und ihre stän-
dige Verbesserung wird ange-
strebt. 

- Das Sicherheitsbewusstsein, das 
selbstkritische Verhalten und die 
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tung aller Mitarbeiter auf allen E-
benen des Unternehmens ist ge-
währleistet und wird gefördert.  

- In allen Bereichen des Unterneh-
mens werden ein vertrauensvoller 
Umgang und eine offene Kommu-
nikation gepflegt und eine Kultur 
gefördert, die den Austausch si-
cherheitsrelevanter Informationen 
fordert und unterstützt. 

- Zur Förderung und Umsetzung ei-
nes sicherheitsgerichteten Betriebs 
der Anlage wird eine transparente, 
angemessene Organisation ge-
schaffen, erhalten und ggf. weiter-
entwickelt.  

- Alle Prozesse des Sicherheitsma-
nagementsystems werden quali-
tätsgesichert. 

- Interne und externe Betriebserfah-
rungen, internationaler Entwicklun-
gen der Sicherheitsstandards und 
neuer Erkenntnisse werden aus-
gewertet, um zum Erhalt und zur 
kontinuierlichen Verbesserung der 
Sicherheit beizutragen. 

- Das Unternehmen pflegt ein kon-
struktives Verhältnis mit den zu-
ständigen Behörden und den von 
den Behörden ggf. hinzugezoge-
nen Sachverständigen durch 
transparentes Handeln, intensiven 
Austausch und offene Kommunika-
tion. 

- Die Öffentlichkeit wird angemessen 
informiert. 

Formulierung der AtG gesehen. 
3. Formulierung wird geändert. 
4. Der Begriff „Gewährleistung“ wird 

hier durch „Sicherstellen“ ersetzt. 
5. Formulierung wurde überarbeite. 

kritisch hinterfragende Grundhal-
tung aller Mitarbeiter auf allen E-
benen des Unternehmens ist si-
chergestelltwird gefordertgewähr-
leistet und wird gefördert.  

- In allen Bereichen des Unterneh-
mens werden ein vertrauensvoller 
Umgang und eine offene Kommu-
nikation gepflegt und eine Kultur 
gefördert, die den Austausch si-
cherheitsrelevanter Informationen 
fordert und unterstützt. 

- Zur Förderung und Umsetzung ei-
nes sicherheitsgerichteten Betriebs 
der Anlage wird eine transparente, 
angemessene Organisation ge-
schaffen, erhalten und ggf. weiter-
entwickelt.  

- Alle sicherheitsrelevanten Prozesse 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems werden sind qualitätsgesi-
chert. 

- Interne und externe Betriebserfah-
rungen, Änderungen des Satndes 
von Wissenschaft und Technik, in-
ternationale Entwicklungen der Si-
cherheitsstandards und sonstige 
neue Erkenntnisse werden ausge-
wertet, um zum Erhalt und zur kon-
tinuierlichen Verbesserung der Si-
cherheit beizutragen. 

- Das Unternehmen pflegt ein kon-
struktives Verhältnis mit den zu-
ständigen Behörden und den von 
den Behörden ggf. hinzugezogenen 
Sachverständigen durch transpa-
rentes Handeln, intensiven Aus-
tausch und offene Kommunikation. 

- Die Öffentlichkeit wird angemessen 
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informiert. 

3.2 (1) 2 Festlegung der Sicherheitsziele 
Die Sicherheitsziele werden aus der Si-
cherheitspolitik abgeleitet. Sie sind ein-
deutig und messbar. Mit der Festlegung 
von Sicherheitszielen wird die Sicher-
heitspolitik in operative Vorgaben für si-
cherheitsrelevante Bereiche (z. B. Be-
trieb der Anlage, Instandhaltung der 
Anlage, Erfahrungsrückfluss, Perso-
nalmanagement etc.) umgesetzt. 
Es ist ein Verfahren festgelegt, wie Än-
derungen der Sicherheitspolitik in die 
Festlegung der Sicherheitsziele einflie-
ßen.  

 Team 8 Die Formulierungsänderung ergibt sich 
aus dem Kommentar 330 zu 3.2(1) 

3.2 (1) 2 Festlegung der Sicherheitsziele 
Die Sicherheitsziele werden aus der Si-
cherheitspolitik abgeleitet. Sie sind ein-
deutig , messbar und hinsichtlich der 
Sicherheitspolitik sowie untereinander 
widerspruchsfrei, messbar und hinsicht-
lich der Sicherheitspolitik sowie unter-
einander widerspruchsfrei. Mit der Fest-
legung von Sicherheitszielen wird die 
Sicherheitspolitik in operative Vorgaben 
für sicherheitsrelevante Bereiche (z. B. 
Betrieb der Anlage, Instandhaltung der 
Anlage, Erfahrungsrückfluss, Perso-
nalmanagement etc.) umgesetzt. 
Es ist ein Verfahren festgelegt, wie Än-
derungen der Sicherheitspolitik in die 
Festlegung der Sicherheitsziele einflie-
ßen. 

3.2 (2) Umsetzung der Sicherheitspolitik 
und der Sicherheitsziele 
Die Unternehmensführung und die 
Führungsebene der Anlage leben si-

330 VdTÜV Abschnitt 3.2 (2) 
Die Überschrift passt nicht zu den dar-
unter formuliertem Text (Verantwortung 
der Führung, Vorbildfunktion). 

3.2 (2) Umsetzung der Sicherheitspolitik 
und der Sicherheitsziele 
Die Unternehmensführung und die 
Führungsebene der Anlage leben si-



E N T W U R F Modul 8: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

32 

Ziffer in 
Modul 8 Textvorschlag Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 8 
Neu Textvorschlag Revision A 

Team 8: Antwort: Sicherheitspolitik und Sicher-
heitsziele werden durch die Unterneh-
mensführung umgesetzt. Die Über-
schrift ist somit passend. 

RSK Zu 3.2 (2) 
Die hier gestellten Anforderungen sind 
nur teilweise aus dem Originaltext ab-
leitbar. „Stellt sicher, dass alle Mitarbei-
ter …verstehen“ geht über das prak-
tisch Mögliche hinaus und ist daher 
nicht erfüllbar. Der Begriff „Unterneh-
mensführung“ kann sich nur auf die 
nach AtG atomrechtlich verantwortliche 
Betreiberorganisation beziehen. (K2) 

cherheitsgerichtetes Handeln vor, um 
die Sicherheitskultur zu stärken und zu 
fördern sowie Sicherheitspolitik und Si-
cherheitsziele durchzusetzen. Dazu 
gehören: 
- Die Unternehmensführung und die 

Führungsebene der Anlage identifi-
zieren sich mit der Sicherheitspolitik 
des Unternehmens und unterstüt-
zen diese aktiv. 

- Die Unternehmensführung und die 
Führungsebene der Anlage neh-
men eine Vorbild- und Kontrollfunk-
tion wahr.  

Die Unternehmensführung stellt sicher, 
dass alle Mitarbeiter die Sicherheitspo-
litik verstehen und sich ihrer eigenen 
Funktion bei der Gewährleistung der 
Sicherheit bewusst sind. 

336 

Team 8 Antwort: Die Formulierung wurde über-
arbeitet. Der Begriff Unternehmensfüh-
rung ist in der Definitionsliste enthalten. 

cherheitsgerichtetes Handeln vor, um 
die Sicherheitskultur zu stärken und zu 
fördern sowie Sicherheitspolitik und Si-
cherheitsziele durchzusetzen. Dazu 
gehören: 
- Die Unternehmensführung und die 

Führungsebene der Anlage identifi-
zieren sich mit der Sicherheitspolitik 
des Unternehmens und unterstüt-
zen diese aktiv. 

- Die Unternehmensführung und die 
Führungsebene der Anlage neh-
men eine Vorbild- und Kontrollfunk-
tion wahr.  

Die Unternehmensführung stellt sicher, 
dass alle Mitarbeiter die Inhalte und 
Aussagen Sicherheitspolitik in ausrei-
chendem Maß verstehen und sich ihrer 
eigenen Funktion bei der Gewährleis-
tung der Sicherheit bewusst sind. 

3.2 (3) Überprüfung der Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele 
Das Unternehmen überprüft die Si-
cherheitspolitik und die Sicherheitsziele 
in angemessen Abständen und bei be-
sonderen Anlässen (zum Beispiel Än-
derungsmaßnahmen, Betriebserfah-
rungen, Sicherheitsanalysen) hinsicht-

336 RSK Zu 3.2 (3) 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. Der Begriff „Vollständigkeit“ 
ist in diesem Zusammenhang nicht de-
finiert. Welche Aspekte sind zu berück-
sichtigen um „Vollständigkeit“ zu errei-
chen? (K2) 

3.2 (3) Überprüfung der Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele 
Das Unternehmen überprüft die Si-
cherheitspolitik und die Sicherheitsziele 
in angemessen Abständen und bei be-
sonderen Anlässen (zum Beispiel Än-
derungsmaßnahmen, Betriebserfah-
rungen, Sicherheitsanalysen) hinsicht-



E N T W U R F Modul 8: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

33 

Ziffer in 
Modul 8 Textvorschlag Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 8 
Neu Textvorschlag Revision A 

lich ihrer Wirksamkeit und Vollständig-
keit.  

Team 8 Antwort: Vollständig heißt in diesem 
Zusammenhang, dass Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele alle entsprechen-
den sicherheitsrelevanten Bereiche ab-
decken. 

lich ihrer Wirksamkeit und Vollständig-
keit.  

RSK Zu 3.2 (4) 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. Der Begriff „Vollständigkeit“ 
ist in diesem Zusammenhang nicht de-
finiert. Welche Aspekte sind zu berück-
sichtigen um „Vollständigkeit“ zu errei-
chen? (K2) 

3.2 (4) Verbesserung der Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele 
Das Unternehmen leitet Verbesse-
rungsmaßnahmen für die Sicherheits-
politik und die Sicherheitsziele ab, 
wenn sich die Notwendigkeit aus der 
Überprüfung der Wirksamkeit und Voll-
ständigkeit ergibt. 

336 

Team 8 Antwort: Vollständig heißt in diesem 
Zusammenhang, dass Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele alle entsprechen-
den sicherheitsrelevanten Bereiche ab-
decken. Wird zum Beispiel festgestellt, 
dass übergeordnete Zielsetzungen feh-
len, so sind diese bei einer Überarbei-
tung zu ergänzen. 

3.2 (4) Verbesserung der Sicherheitspolitik 
und Sicherheitsziele 
Das Unternehmen leitet Verbesse-
rungsmaßnahmen für die Sicherheits-
politik und die Sicherheitsziele ab, 
wenn sich die Notwendigkeit aus der 
Überprüfung der Wirksamkeit und Voll-
ständigkeit ergibt. 

RSK Zu 3.3 
Die fachliche Qualifikation der externen 
Mitarbeiter liegt nicht im Zuständig-
keitsbereich des Betreibers. Die Forde-
rung nach qualifiziertem Personal bein-
haltet implizit, dass diese eine entspre-
chende Qualifikation aufweisen. (K2)  

3.3 Forderungen an die Ressourcenbe-
reitstellung 

336 

Team 8 Antwort: Der Betreiber muss sicherstel-
len, dass spezifische sicherheitsrele-
vante Arbeiten auch bei Einsatz von 
Fremdpersonal nur von entsprechend 
qualifiziertem Personal ausgeführt wird 
(z.B. Schweißerprüfung, Strahlenpass). 
Der Betreiber ist nicht notwendigerwei-
se damit auch für die Qualifizierung  

3.3 Forderungen an die Ressourcenbe-
reitstellung 
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von Fremdpersonal zuständig. 

VdTÜV Abschnitt 3.3 (x)  
z.B.: 3.3 (2) 3: „Der Leiter der Anlage 
stellt an Hand systematischer Schu-
lungsprogramme sicher und dokumen-
tiert …“ 
Es werden Anforderungen an den LdA 
formuliert. Diese sollten so formuliert 
sein, dass er die Verantwortung trägt 
und nicht selbst ausführen muss. 

 Der Leiter der Anlage hat die überge-
ordnete fachliche Steuerung und Ver-
antwortung für alle sicherheitsrelevan-
ten Tätigkeiten. In der Wahrnehmung 
seiner Verantwortung wird der Leiter 
der Anlage von der Unternehmensfüh-
rung unterstützt. Sicherheitsrelevante 
Planungen und Entscheidungen des 
Unternehmens werden in Überein-
stimmung mit dem Leiter der Anlage 
getroffen. 
Der Leiter der Anlage ermittelt die er-
forderlichen Ressourcen, die zur Ein-
führung, zur Umsetzung, zum Auf-
rechterhalten und zur stetigen Verbes-
serung des sicheren Betriebs der An-
lage sowie zur Beherrschung von Er-
eignissen und Anlagenzuständen der 
Sicherheitsebenen 3 und 4 erforderlich 
sind, auf Basis eines nachvollziehba-
ren Verfahrens. Die Unternehmensfüh-
rung stellt ihre Verfügbarkeit sicher. 
Die erforderlichen Ressourcen umfas-
sen  
- die Infrastruktur einschließlich der 

sicher zu betreibende Anlage,  
- ausreichendes und qualifiziertes 

Personal einschließlich Fremdper-
sonal und Lieferanten (personelle 
Ressourcen),  

- angemessene Arbeitsumgebung 
und Arbeitsbedingungen, 

- geregelte Zusammenarbeit mit ex-
ternen Organisationen. 

330 

Team 8 Antwort: Die Formulierung wird überar-
beitet. 

 Der Leiter der Anlage hat die überge-
ordnete fachliche Steuerung und Ver-
antwortung für alle sicherheitsrelevan-
ten Tätigkeiten. In der Wahrnehmung 
seiner Verantwortung wird der Leiter 
der Anlage von der Unternehmensfüh-
rung unterstützt. Sicherheitsrelevante 
Planungen und Entscheidungen des 
Unternehmens werden in Überein-
stimmung mit dem Leiter der Anlage 
getroffen. 
Der Leiter der Anlage ist verantwortlich 
für die Ermittlungermittelt derie erfor-
derlichen Ressourcen, die zur Einfüh-
rung, zur Umsetzung, zum Aufrechter-
halten und zur stetigen Verbesserung 
des sicheren Betriebs der Anlage so-
wie zur Beherrschung von Ereignissen 
und Anlagenzuständen der Sicher-
heitsebenen 3 und 4 erforderlich sind, 
auf Basis eines nachvollziehbaren Ver-
fahrens. Die Unternehmensführung 
stellt ihre Verfügbarkeit sicher. Die er-
forderlichen Ressourcen umfassen  
- die Infrastruktur einschließlich der 

sicher zu betreibende Anlage,  
- ausreichendes und qualifiziertes 

Personal einschließlich Fremdper-
sonal und Lieferanten (personelle 
Ressourcen),  

- angemessene Arbeitsumgebung 
und Arbeitsbedingungen, 

- geregelte Zusammenarbeit mit ex-
ternen Organisationen. 
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3.3 (1) Infrastruktur 
Die für den sicheren Betrieb der Anla-
ge, für die Umsetzung der Sicherheits-
politik und das Erreichen der Sicher-
heitsziele erforderliche Infrastruktur 
wird ermittelt, festgelegt, bereitgestellt 
und erhalten. Zur Infrastruktur zählen 
die Anlage selbst einschließlich der 
Ausrüstungen (Hard- und Software), 
Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie unter-
stützende Dienstleistungen (Informati-
on, Kommunikation, Transport). 
Die Methoden der Instandhaltung wer-
den festgelegt, um die erforderliche 
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der 
Systeme und Komponenten sicherzu-
stellen, so dass die Infrastruktur stets 
der Sicherheitspolitik und den Sicher-
heitszielen entspricht. Die Art und Häu-
figkeit der Instandhaltung sowie die Ve-
rifizierung des Funktionierens jedes 
Bestandteils der Infrastruktur richtet 
sich nach der sicherheitstechnischen 
Bedeutung. 
Der Leiter der Anlage etabliert geeig-
nete Prozesse zur Beherrschung von 
Alterungseffekten an Komponenten 
und Systemen. 

   3.3 (1) Infrastruktur 
Die für den sicheren Betrieb der Anla-
ge, für die Umsetzung der Sicherheits-
politik und das Erreichen der Sicher-
heitsziele erforderliche Infrastruktur 
wird ermittelt, festgelegt, bereitgestellt 
und erhalten. Zur Infrastruktur zählen 
die Anlage selbst einschließlich der 
Ausrüstungen (Hard- und Software), 
Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie unter-
stützende Dienstleistungen (Informati-
on, Kommunikation, Transport). 
Die Methoden der Instandhaltung wer-
den festgelegt, um die erforderliche 
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der 
Systeme und Komponenten sicherzu-
stellen, so dass die Infrastruktur stets 
der Sicherheitspolitik und den Sicher-
heitszielen entspricht. Die Art und Häu-
figkeit der Instandhaltung sowie die Ve-
rifizierung des Funktionierens jedes 
Bestandteils der Infrastruktur richtet 
sich nach der sicherheitstechnischen 
Bedeutung. 
Der Leiter der Anlage etabliert geeig-
nete Prozesse zur Beherrschung von 
Alterungseffekten an Komponenten 
und Systemen. 

3.3 (2) Personelle Ressourcen  
Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre 
Kompetenz, die für die Umsetzung der 
Sicherheitspolitik, für das Erreichen der 
Sicherheitsziele und zur Durchführung 
sicherheitsrelevanter Tätigkeiten und 

330 VdTÜV Abschnitt 3.3 (2)  
Wenn schon Bereiche, die bei der Er-
mittlung der personellen Ressourcen zu 
beachten sind, formuliert werden müs-
sen, sollte dies nicht mit einem Voll-
ständigkeitsanspruch erfolgen.  

3.3 (2) Personelle Ressourcen  
Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre 
Kompetenz, die für die Umsetzung der 
Sicherheitspolitik, für das Erreichen der 
Sicherheitsziele und zur Durchführung 
sicherheitsrelevanter Tätigkeiten und 
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Team 8 Antwort: Die Formulierung wird überar-
beitet. 

RSK Zu 3.3 (2) Personelle Ressourcen 
Dies bleibt deutlich hinter den detaillier-
ten Anforderungen der RSK - insbe-
sondere an Fachkunde, know-why - zu-
rück. (K1) 
Nach AtG muss die nach Stand von 
W+T erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen werden. Kann diese 
Forderung auf die personellen Res-
sourcen übertragen werden? (K2) 

Prozesse erforderlich sind, werden er-
mittelt, bereitgestellt und erhalten. Da-
bei werden folgende Bereiche beach-
tet: 
- Anlagenbetrieb 
- Instandhaltung (Maschinentechnik, 

E- und Leittechnik) 
- Qualitätssicherung 
- Überwachung (z.B. Strahlenschutz, 

Chemie, Objektsicherung) 
- Unterstützung (z.B. Erfahrungs-

rückfluss, Fachkundeerhalt, Kom-
petenzerhalt, Änderung von techni-
schen Einrichtungen oder Ände-
rungen im organisatorisch/ admi-
nistrativen Bereich, Analysen) 

- Führung (z.B. Leitung von Arbeits-
einheiten, Organisation) 

Dabei werden auch die Anzahl von 
Mitarbeitern und ihre Kompetenz be-
rücksichtigt, die aus den sicherheits-
technischen Anforderungen an Stell-
vertreter- und Bereitschaftsregelungen 
folgen. 
Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre 
Kompetenz werden regelmäßig über-
prüft und erforderlichenfalls gemäß des 
Standes von Wissenschaft und Tech-
nik angepasst. 
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Team 8 Antwort: Die Anforderungen der RSK 
werden ergänzt (in 3.3(2)1. 
Zum sicheren Betrieb bestehender An-
lagen als Vorsorge gegen Schäden 
sind Menschen notwendig, eine Über-
tragung der Anforderungen des AtG auf 
personelle Ressourcen scheint daher 
angemessen. 

Prozesse erforderlich sind, werden er-
mittelt, bereitgestellt und erhalten. Da-
bei werden unter anderem folgende 
Bereiche beachtet: 
- Anlagenbetrieb 
- Instandhaltung (Maschinentechnik, 

E- und Leittechnik) 
- Qualitätssicherung 
- Überwachung (z.B. Strahlenschutz, 

Chemie, Objektsicherung) 
- Unterstützung (z.B. Erfahrungs-

rückfluss, Fachkundeerhalt, Kom-
petenzerhalt, Änderung von techni-
schen Einrichtungen oder Ände-
rungen im organisatorisch/ admi-
nistrativen Bereich, Analysen) 

- Führung (z.B. Leitung von Arbeits-
einheiten, Organisation) 

Dabei werden auch die Anzahl von Mit-
arbeitern und ihre Kompetenz berück-
sichtigt, die aus den sicherheitstechni-
schen Anforderungen an Stellvertreter- 
und Bereitschaftsregelungen folgen. 
Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre 
Kompetenz werden regelmäßig über-
prüft und erforderlichenfalls gemäß des 
Standes von Wissenschaft und Tech-
nik angepasst. 

3.3 (2) 1 Es wird immer eine ausreichende An-
zahl kompetenten eigenen Personals 
auf der Anlage verfügbar zu gehalten,  
- um die Grundlagen der Genehmi-

gung der Anlage, die aktuelle Aus-
legung und den Betrieb der Anlage 
bei allen Anlagenzuständen zu ver-

   3.3 (2) 1 Es wird  stets eine ausreichende An-
zahl  qualifizierten internen Personals 
auf der Anlage verfügbar gehalten, 
um: 
- den sicheren Betrieb zu gewähr-

leisten, 
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stehen,  
- um Sicherheitsziele zu setzen, si-

cherheitsrelevante Tätigkeiten und 
Prozesse zu spezifizieren, 

- um die Arbeiten zu spezifizieren, 
zu leiten und zu bewerten, die von 
externen Organisationen ausge-
führt werden, 

- um den sicheren Betrieb in allen 
Betriebszuständen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2 sowie  

- angemessene Maßnahmen bei Er-
eignissen der Sicherheitsebenen 3 
und 4 zu gewährleisten.  

Für alle sicherheitsrelevanten Tätigkei-
ten wird eine langfristige Personalpla-
nung auf der Basis eines Personalbe-
darfs- und Entwicklungsplans vorgehal-
ten. 

- das Verständnis der Funktionswei-
se der Anlage und die Grundlagen 
ihrer Genehmigung bei allen Anla-
genzuständen zu gewährleisten, 

- Sicherheitsziele zu setzen, sicher-
heitsrelevante Tätigkeiten und Pro-
zesse zu spezifizieren, 

- die Arbeiten zu spezifizieren, zu 
leiten und zu bewerten, die von ex-
ternen Organisationen ausgeführt 
werden, die Störfallbeherrschung 
(Sicherheitsebene 3)  zu gewähr-
leisten und die sicherheitstechni-
schen Zielsetzungen der Sicher-
heitsebene 4 zu erfüllen.  

Für alle sicherheitsrelevanten Tätigkei-
ten wird eine langfristige Personalpla-
nung auf Basis eines Personalbedarfs- 
und Entwicklungsplans vorgehalten. 
Die technische Qualifikation wird er-
gänzt um entsprechende Prozesse  
- des Wissenserhalts und der Wis-

sensweitergabe, insbesondere die 
Erfahrungsweitergabe (Know-why), 

- für Auswahlverfahren, einschließlich 
Rekrutierung anhand von aufge-
stellten Anforderungsprofilen, defi-
nierten Eingangsvoraussetzungen 
sowie geeigneten und angemesse-
nen Einstellungs-Tests, 

- der erforderlichen methodischen 
Kompetenzen, insbesondere des 
Teamverhaltens, der Kommunikati-
on, der Entscheidungsfindung und 
Führung sowie der Grundhaltung 
(Einstellung, Motivation). 

Es wird immer eine ausreichende An-
zahl kompetenten eigenen Personals 
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auf der Anlage verfügbar zu gehalten,  
- um die Grundlagen der Genehmi-
gung der Anlage, die aktuelle Ausle-
gung und den Betrieb der Anlage bei 
allen Anlagenzuständen zu verstehen,  
- um Sicherheitsziele zu setzen, si-
cherheitsrelevante Tätigkeiten und 
Prozesse zu spezifizieren, 
- um die Arbeiten zu spezifizieren, zu 
leiten und zu bewerten, die von exter-
nen Organisationen ausgeführt werden, 
- um den sicheren Betrieb in allen Be-
triebszuständen der Sicherheitsebenen 
1 und 2 sowie  
- angemessene Maßnahmen bei Er-
eignissen der Sicherheitsebenen 3 
und 4 zu gewährleisten.  
Für alle sicherheitsrelevanten Tätigkei-
ten wird eine langfristige Personalpla-
nung auf der Basis eines Personalbe-
darfs- und Entwicklungsplans vorgehal-
ten. 

3.3 (2) 2 Der Leiter der Anlage trifft geeignete 
Vorkehrungen zur Auswahl, zum Ein-
satz und zur Schulung seines Perso-
nals, um die im Hinblick auf die jeweili-
gen Aufgaben und Verantwortungen 
notwendige Kompetenz (fachliche 
Qualifikation und persönliche Eignung 
z.B. physische und psychische Eig-
nung, Zuverlässigkeit, Kommunikati-
onsbereitschaft, Teamfähigkeit, Füh-
rung) der Mitarbeiter dauerhaft sicher-
zustellen. 
In einem systematischen Ansatz wird 
aus der Ermittlung der erforderlichen 
Kompetenzen für sicherheitsrelevante 
Tätigkeiten der Schulungsbedarf, die 

 Team 8 Formulierung geändert wegen Kom-
mentar 330. 

3.3 (2) 2 Der Leiter der Anlage ist verantwortlich 
für trifft geeignete Vorkehrungen zur 
Auswahl, zum Einsatz und zur Schu-
lung seines Personals, um die im Hin-
blick auf die jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortungen notwendige Kompe-
tenz (fachliche Qualifikation und per-
sönliche Eignung z.B. physische und 
psychische Eignung, Zuverlässigkeit, 
Kommunikationsbereitschaft, Teamfä-
higkeit, Führung) der Mitarbeiter dau-
erhaft sicherzustellen. 
In einem systematischen Ansatz wird 
aus der Ermittlung der erforderlichen 
Kompetenzen für sicherheitsrelevante 
Tätigkeiten der Schulungsbedarf, die 
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Entwicklung und Implementierung der 
erforderlichen Schulungsprogramme 
und deren Überprüfung hergeleitet. 

Entwicklung und Implementierung der 
erforderlichen Schulungsprogramme 
und deren Überprüfung hergeleitet. 

3.3 (2) 3 Der Leiter der Anlage stellt anhand 
systematischer Schulungsprogramme 
sicher und dokumentiert: 
- die Vermittlung der notwendigen 

Fähigkeiten des Personals  
- regelmäßige Bewertungen des 

Kenntnisstandes und der Fähigkei-
ten des Personals  

- daraus abgeleitete Wiederholungs-
schulungen zur Erhaltung der Kom-
petenz der Mitarbeiter 

Die Wirksamkeit der vorgesehenen 
Schulungsmaßnahmen wird regelmä-
ßig überprüft. 

 Team 8 Formulierung geändert wegen Kom-
mentar 330. 

3.3 (2) 3 Der Leiter der Anlage trägt die Ver-
antwortung für diestellt anhand syste-
matischenr Schulungsprogramme sicher 
und deren Dokumentationiert zu: 
- die Vermittlung der notwendigen 

Fähigkeiten des Personals,  
- regelmäßigen Bewertungen des 

Kenntnisstandes und der Fähigkei-
ten des Personals,  

- daraus abgeleiteten Wiederho-
lungsschulungen zur Erhaltung der 
Kompetenz der Mitarbeiter. 

Die Wirksamkeit der vorgesehenen 
Schulungsmaßnahmen wird regelmäßig 
überprüft. 

RSK Zu 3.3 (3) Arbeitsumgebung und Ar-
beitsbedingungen 
Dies bleibt deutlich hinter den detaillier-
ten Anforderungen der RSK - insbe-
sondere MTO-Aspekte - zurück. (K1) 

3.3 (3) Arbeitsumgebung und Arbeitsbe-
dingungen 
Die Arbeitsumgebung, die zur Umset-
zung der Sicherheitspolitik und zum Er-
reichen der Sicherheitsziele durch die 
Mitarbeiter erforderlich ist, wird ermit-
telt, bereitgestellt und aufrechterhalten. 
Die Arbeitsumgebung und die Arbeits-
bedingungen  
- sind den menschlichen Fähigkeiten 

angepasst, 
- beeinflussen die Motivation, Zufrie-

denheit und Leistung der Mitarbeiter 
positiv und 

- ermöglichen die Durchführung der 
Arbeiten auf eine sichere Art und 
Weise ohne unangemessene physi-
sche und mentale Belastungen für 
die Mitarbeiter. 

336 

Team 8 Antwort: Die Formulierungen werden 
ergänzt. Weitere Anforderungen wer-
den in Modul 10 gestellt. 

3.3 (3) Arbeitsumgebung und Arbeitsbe-
dingungen 
Alle zum Einsatz kommenden Arbeits-
systeme und Hilfsmittel sind nach ar-
beitswissenschaftlichen  Ausgestaltung 
von Arbeitsplätzen, der Informations-
darbietung sowie bei der Gestaltung 
von schriftlichen betrieblichen Anwei-
sungen aufgebaut.  
Die Arbeitsumgebung, die zur Umset-
zung der Sicherheitspolitik und zum Er-
reichen der Sicherheitsziele durch die 
Mitarbeiter erforderlich ist, wird ermit-
telt, bereitgestellt und aufrechterhalten. 
Die Arbeitsumgebung und die Arbeits-
bedingungen  
- sind den menschlichen Fähigkeiten 

angepasst, 
- sind hierarchisch strukturiert und an 
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das jeweilige Wissensniveau des 
Nutzers angepasst, 

- sind situationsgerecht gestaltet und 
handhabbar, 

- beeinflussen die Motivation, Zufrie-
denheit und Leistung der Mitarbeiter 
positiv, 

- ermöglichen die Durchführung der 
Arbeiten auf eine sichere Art und 
Weise ohne unangemessene physi-
sche und mentale Belastungen für 
die Mitarbeiter in allen relevanten 
Situationen d.h. im Normalbetrieb 
sowie bei Störfällen. 

Zur Reduktion der mentalen Belastun-
gen wird die Darstellung erforderlicher 
Informationsmengen der Arbeitssituati-
on angepasst, indem   
- Erklärungen (Blindschaltbilder, In-

serts auf Bildschirmen) in kompli-
zierten Situationen angeboten wer-
den, bei der die Anordnung die Vor-
gehensweise unterstützt,  

- auf potentielle Risiken mit negative 
Auswirkungen durch Nennungen, 
Absetzen, Hervorhebungen auf-
merksam gemacht wird, 

- in seltenen Situationen dem mögli-
chen Verblassen des erforderlichen 
Wissens und Könnens durch Anbie-
ten von Erläuterungen und Erinne-
rungshilfen entgegengewirkt wird. 
Die Arbeitsumgebung, die zur Um-

setzung der Sicherheitspolitik und zum 
Erreichen der Sicherheitsziele durch 
die Mitarbeiter erforderlich ist, wird er-
mittelt, bereitgestellt und aufrechterhal-
ten. Die Arbeitsumgebung und die Ar-
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beitsbedingungen  
- sind den menschlichen Fähigkeiten 
angepasst, 
- beeinflussen die Motivation, Zufrie-
denheit und Leistung der Mitarbeiter 
positiv und 
- ermöglichen die Durchführung der Ar-
beiten auf eine sichere Art und Weise 
ohne unangemessene physische und 
mentale Belastungen für die Mitarbei-
ter. 

3.3 (4) Externe Organisationen 
Die Zusammenarbeit mit Behörden und 
Sachverständigen sowie sonstigen ex-
ternen Organisationen (z.B. Hersteller, 
Zulieferer, Fremdfirmen) ist geregelt 
und koordiniert. Die Schnittstellen zu 
externen Organisationen sind unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Bedeutung definiert.  

   3.3 (4) Externe Organisationen 
Die Zusammenarbeit mit Behörden und 
Sachverständigen sowie sonstigen ex-
ternen Organisationen (z.B. Hersteller, 
Zulieferer, Fremdfirmen) ist geregelt 
und koordiniert. Die Schnittstellen zu 
externen Organisationen sind unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Bedeutung definiert.  

3.3 (4) 1 Für die Zusammenarbeit mit Behörden 
und Sachverständigen sind Prozesse 
etabliert und stehen ausreichende 
Ressourcen zur Verfügung, insbeson-
dere um das gegenseitige Verständnis 
zu fördern und die Einhaltung behördli-
cher Anforderungen sicherzustellen.  

   3.3 (4) 1 Für die Zusammenarbeit mit Behörden 
und Sachverständigen sind Prozesse 
etabliert und stehen ausreichende Res-
sourcen zur Verfügung, insbesondere 
um das gegenseitige Verständnis zu 
fördern und die Einhaltung behördli-
cher Anforderungen sicherzustellen.  

3.3 (4) 2 Die Abgrenzung und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen mit sonstigen ex-
ternen Organisationen sind unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Bedeutung definiert.  
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
der Hersteller, Zulieferer und Fremd-
firmen sind festgelegt und deren Quali-
tätsanforderungen spezifiziert.  

   3.3 (4) 2 Die Abgrenzung und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen mit sonstigen ex-
ternen Organisationen sind unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechni-
schen Bedeutung definiert.  
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
der Hersteller, Zulieferer und Fremd-
firmen sind festgelegt und deren Quali-
tätsanforderungen spezifiziert.  
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Die Tätigkeiten des Fremdpersonals 
werden durch Mitarbeiter der Anlage 
kontrolliert und überwacht, um zu ge-
währleisten, dass die spezifizierten 
Qualitätsanforderungen eingehalten 
werden. (siehe Absatz 3.5(3)) Das 
Betreiberpersonal ist für diese Aufga-
ben qualifiziert und geschult, damit es 
mögliche sicherheitstechnisch bedeut-
same Abweichungen erkennen und 
abstellen kann. Außerdem wird für die-
se Aufgaben ausreichend Zeit und 
Personal bereitgestellt. 
Der Personalbedarf zur Spezifikation 
und Abnahme von Leistungen sowie 
zur Überwachung von Fremdfirmen 
und Hilfspersonal durch Betreiberper-
sonal wird ermittelt, festgelegt, über-
wacht und ggf. modifiziert.  

Die Tätigkeiten des Fremdpersonals 
werden durch Mitarbeiter der Anlage 
kontrolliert und überwacht, um zu ge-
währleisten, dass die spezifizierten 
Qualitätsanforderungen eingehalten 
werden. (siehe Absatz 3.5(3)) Das 
Betreiberpersonal ist für diese Aufga-
ben qualifiziert und geschult, damit es 
mögliche sicherheitstechnisch bedeut-
same Abweichungen erkennen und 
abstellen kann. Außerdem wird für die-
se Aufgaben ausreichend Zeit und 
Personal bereitgestellt. 
Der Personalbedarf zur Spezifikation 
und Abnahme von Leistungen sowie 
zur Überwachung von Fremdfirmen 
und Hilfspersonal durch Betreiberper-
sonal wird ermittelt, festgelegt, über-
wacht und ggf. modifiziert.  

3.3 (4) 3 Das Unternehmen trifft geeignete Vor-
kehrungen, um die notwendige ingeni-
eurtechnische und technische Unter-
stützung in allen sicherheitsrelevanten 
Bereichen für die gesamte Betriebs-
dauer der Anlage zu erhalten.  

   3.3 (4) 3 Das Unternehmen trifft geeignete Vor-
kehrungen, um die notwendige ingeni-
eurtechnische und technische Unter-
stützung in allen sicherheitsrelevanten 
Bereichen für die gesamte Betriebs-
dauer der Anlage zu erhalten.  

3.4 Forderungen an die Aufbauorganisa-
tion 

   3.4 Forderungen an die Aufbauorganisa-
tion 
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336 RSK Zu 3.4 (1)  
2. Absatz in Ergänzung zu dem Text: 
„Die Aufgabenzuordnung ... dass für 
den einzelnen keine Interessenkonflikte 
entstehen“ sollte ergänzt werden um 
folgenden Aspekt: „Insbesondere soll-
ten für die interne Überwachung der 
Wirksamkeit des Sicherheitsmanage-
ments Zuständigen von den ausführen-
den Organisationen unabhängig sein.“  
(IAEA INSAG - 13 3.6.2 Pkt 59) (K1) 

3.4 (1) Das Unternehmen legt eine Organisa-
tionsstruktur für alle Sicherheitsebenen 
fest, die aus der Sicherheitspolitik und 
den Sicherheitszielen abgeleitet ist. 
Aufgaben, Verantwortung und Befug-
nisse (Entscheidungs- und Weisungs-
befugnisse) sind innerhalb des Unter-
nehmens bis herunter auf die Ausfüh-
rungsebene eindeutig zugeordnet, mit 
den Betroffenen abgestimmt und be-
kannt gemacht. Die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der einzelnen Organisa-
tionseinheiten sind überschneidungs-
frei zugeordnet und die Schnittstellen 
geregelt. Dabei sind auch die Schnitt-
stellen zu Externen (z. B. Hersteller, 
Zulieferer) einbezogen. 
Position, Aufgaben, Verantwortung und 
Befugnisse von Organisationseinheiten 
und Personen sind klar spezifiziert. Die 
Übereinstimmung von Aufgabe, Befug-
nissen und Verantwortung ist gewähr-
leistet. Die Aufgabenzuordnung wird so 
vorgenommen, dass für den Einzelnen 
keine Interessenkonflikte entstehen. 
Hinweis:  
Es sind u. a. die Anforderungen zu be-
rücksichtigen, die sich aus dem deut-
schen kerntechnischen Gesetzes- und 
Regelwerk ergeben, zum Beispiel aus 
der Strahlenschutzverordnung und der 
Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftrag-
ten- und Meldeverordnung. 
Im Rahmen der Aufbauorganisation ist 
festgelegt, wie die miteinander ver-
knüpften sicherheitsrelevanten Arbeits-
abläufe geplant, organisiert, geleitet, 
gelenkt sowie überwacht werden, wobei 
die Abhängigkeiten zwischen den ver-
schiedenen Arbeitsabläufen berück-

 Team 8 Antwort: Die Formulierung wird ange-
passt. 

3.4 (1) Das Unternehmen legt eine Organisa-
tionsstruktur für alle Sicherheitsebenen 
fest, die aus der Sicherheitspolitik und 
den Sicherheitszielen abgeleitet ist. 
Aufgaben, Verantwortung und Befug-
nisse (Entscheidungs- und Weisungs-
befugnisse) sind innerhalb des Unter-
nehmens von der Führungsebene bis-
bis zur herunter auf die Ausführungs-
ebene eindeutig zugeordnet, mit den 
Betroffenen abgestimmt und bekannt 
gemacht. Die Aufgaben und Zustän-
digkeiten der einzelnen Organisations-
einheiten sind überschneidungsfrei zu-
geordnet und die Schnittstellen gere-
gelt. Dabei sind auch die Schnittstellen 
zu Externen (z. B. Hersteller, Zuliefe-
rer) einbezogen. 
Position, Aufgaben, Verantwortung und 
Befugnisse von Organisationseinheiten 
und Personen sind klar eindeutig spe-
zifiziert. Die Übereinstimmung von Auf-
gabe, Befugnissen und Verantwortung 
ist gewährleistet. Die Aufgabenzuord-
nung wird so vorgenommen, dass für 
den Einzelnen keine Interessenkonflik-
te entstehen. Grundsätzlich sindInsbe-
sondere sollten die Zuständigen für die 
interne Überwachung der Wirksamkeit 
des Sicherheitsmanagements von den 
ausführenden Organisationseinheiten 
unabhängig sein. 
Hinweis:  
Es sind u. a. die Anforderungen zu berück-
sichtigen, die sich aus dem deutschen kern-
technischen Gesetzes- und Regelwerk er-
geben, zum Beispiel aus der Strahlen-
schutzverordnung und der Atomrechtlichen 
Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverord-
nung. 
Der Leiter der Anlage hat die überge-
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sichtigt werden. Entsprechend sind die 
Abgrenzung und die Schnittstellen so-
wie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheits-
managementsystems mit anderen Ma-
nagementsystemen geeignet festgelegt 
und geregelt. 
Die anlageninternen und –externen 
Kommunikationslinien sind definiert. 

ordnete fachliche Steuerung und Ver-
antwortung für alle sicherheitsrelevan-
ten Tätigkeiten. In der Wahrnehmung 
seiner Verantwortung wird der Leiter 
der Anlage von der Unternehmensfüh-
rung unterstützt. Sicherheitsrelevante 
Planungen und Entscheidungen des 
Unternehmens werden in Überein-
stimmung mit dem Leiter der Anlage 
getroffen. 
 
Im Rahmen der Aufbauorganisation ist 
festgelegt, wie die miteinander ver-
knüpften sicherheitsrelevanten Arbeits-
abläufe geplant, organisiert, geleitet, 
gelenkt sowie überwacht werden, wobei 
die Abhängigkeiten zwischen den ver-
schiedenen Arbeitsabläufen berück-
sichtigt werden. Entsprechend sind die 
Abgrenzung und die Schnittstellen so-
wie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheits-
managementsystems mit anderen Ma-
nagementsystemen geeignet festgelegt 
und geregelt. 
Die anlageninternen und –externen 
Kommunikationslinien ist sind definiert. 

3.4 (2) Die Organisationsstruktur mit den zu-
gehörigen Festlegungen ist dokumen-
tiert. Hierzu gehören u. a. ein Organi-
sationsplan und Stellenbeschreibungen 
für alle Stellen/Stellengruppen der Or-
ganisation. 

336 RSK Zu 3.4 (2) 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. Warum wird die Forderung 
nach einer Aufgabenbeschreibung auf 
alle Stellen/Stellengruppen ausgeweitet 
und nicht auf das Personal mit sicher-
heitsrelevanten Tätigkeiten beschränkt? 
(K2) 

3.4 (2) Die Organisationsstruktur mit den zu-
gehörigen Festlegungen ist dokumen-
tiert. Hierzu gehören u. a. ein Organi-
sationsplan und Stellenbeschreibungen 
für alle Stellen/Stellengruppen der Or-
ganisation. 
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Team 8 Antwort: Die IAEA NS-R-2 Textstelle 
schränkt die Beschreibung der Organi-
sationsstruktur auch nicht auf sicher-
heitsrelevantes Personal ein. Eine voll-
ständige Beschreibung aller Stellen 
(auch nicht sicherheitsrelevanter) ergibt 
sich auch aus den allg. Forderungen 
der ISO 90000. es stellt sich lediglich 
die Frage, ob für die Aufsicht nur der 
Organisationsplan mit den sicherheits-
relevanten Stellen vorgelegt werden 
muss. Dies ist jedoch nicht Teil des 
Regelwerks.  

3.4 (3) Die Organisationsstruktur mit den zu-
gehörigen Festlegungen wird regelmä-
ßig hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit 
zur Gewährleistung der Sicherheit ü-
berprüft und gegebenenfalls zu ver-
bessert. 

   3.4 (3) Die Organisationsstruktur mit den zu-
gehörigen Festlegungen wird regelmä-
ßig hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit 
zur Gewährleistung der Sicherheit ü-
berprüft und gegebenenfalls zu ver-
bessert. 

3.5 Forderungen an die Ablauforganisa-
tion 

   3.5 Forderungen an die Ablauforganisa-
tion 

3.5 (1) Die Ablauforganisation ist so festge-
legt, dass in allen sicherheitsrelevanten 
betrieblichen Prozessen sowie in allen 
Prozessen des Sicherheitsmanage-
mentsystems selber die Anforderungen 
des Sicherheitsmanagements realisiert 
werden. 
Dazu werden alle sicherheitsrelevanten 

330 VdTÜV Abschnitt 3.5 (1) 
Die hier vorgenommene Unterschei-
dung zwischen sicherheitstechnisch re-
levanten betrieblichen Prozessen und 
Prozessen des SMS macht keinen 
Sinn. Dies suggeriert, dass SMS ein 
lösgelöster (aufgesetzter) Teil des An-
lagenmanagements ist. 

3.5 (1) Die Ablauforganisation ist so in derei-
ner  Weise  festgelegt, dass sowohl dii-
ne allen sicherheitsrelevanten betrieb-
lichen Prozessen sowie als auch die in 
allen Prozessen des Sicherheitsmana-
gementsystems selbst selber diege-
mäß den Anforderungen des Sicher-
heitsmanagements realisiert werden, d. 
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Team 8 Antwort: Es scheint eine Fehlinterpreta-
tion vorzuliegen, die durch eine neue 
Formulierung verhindert werden soll. 
Die Prozesse des Sicherheitsmanage-
ments sind die (nach Kommentar RSK) 
„Führungsprozesse“. Die sicherheitsre-
levanten betrieblichen Prozesse sind 
die, auf die das Sicherheitsmanage-
mentsystem zugreift. 

RSK Zu 3.5 (1) 
Sind hier sicherheitsrelevante und/oder 
betriebliche Prozesse gemeint? Was 
hat Effektivität mit Sicherheit zu tun? 
Was bedeutet „sicher durchführen“ 
konkret?  (K2) 

betrieblichen Prozesse sowie alle Pro-
zesse des Sicherheitsmanagementsys-
tems identifiziert sowie ihr Zusammen-
wirken, ihre Wechselwirkungen und ih-
re Abfolgen definiert. 
Die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten 
und Prozesse werden auf allen Sicher-
heitsebenen qualitätsgesichert  
- geplant und entwickelt  
- sicher und effektiv durchgeführt, 
- überwacht und korrigiert sowie ge-

gebenenfalls  
- verbessert 
Dabei werden die Abhängigkeiten zwi-
schen den verschiedenen Arbeitsab-
läufen berücksichtigt.  

336 

Team 8 Antwort: Sicherheitsrelevante betriebli-
che Prozesse sind Prozesse des Anla-
genbetriebs (im weiteren Sinne), die si-
cherheitstechnische Bedeutung haben. 
Effektivität bedeutet, dass nicht unnötig 
Ressourcen (einschließlich manpower 
und Zeit), bei den Durchführungen der 
Prozesse verwendet werden. Dies hat 
unter anderem Rückwirkungen auf die 
Strahlenbelastung des Personals. 
Sicher durchführen heißt im ISO-
Deutsch unter „beherrschten Bedin-
gungen“ durchführen hier allerdings be-
sonders im Bezug auf die Sicherheit. 
Da dieser deutsche Begriff inhaltlich 
vom englischen „controlled conditions“ 
abweicht, wurde auf die Benutzung des 
deutschen Begriffes verzichtet. In 3.5(2) 
2 wird der Begriff kontrollierte Bedin-
gungen eingeführt und erläutert. 

h. systematisch geplant, durchgeführt, 
überprüft und verbessert werden.. 
Dazu Hierzu werden alle sicherheitsre-
levanten betrieblichen Prozesse sowie 
alle Prozesse des Sicherheitsmana-
gementsystems selbst identifiziert so-
wie und hinsichtlich ihrer Abfolge, ihres  
Zusammenwirkens und, ihrer Wech-
selwirkungen und ihre Abfolgen defi-
niert. 
Die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten 
und Prozesse werden auf allen Sicher-
heitsebenen qualitätsgesichert  
- geplant und entwickelt,  
- sicher und effektiv durchgeführt, 
- überwacht und korrigiert sowie ge-

gebenenfalls  
- verbessert. 
Dabei werden die Abhängigkeiten zwi-
schen den verschiedenen Arbeitsab-
läufen berücksichtigt.  

3.5 (2) Anforderung an die Realisierung si-    3.5 (2) Anforderungen an die Realisierung 
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cherheitsrelevanter Tätigkeiten und 
Prozesse 

sicherheitsrelevanter Tätigkeiten 
und Prozesse 

3.5 (2) 1 Planung von Tätigkeiten und Prozes-
sen 
Das Unternehmen gewährleistet bei 
der Planung der Tätigkeiten und Pro-
zesse: 
- Die Sicherheitsziele und Anforde-

rungen an Prozessdurchführung 
und Prozessergebnisse sind ermit-
telt, festgelegt und dokumentiert. 

- Die Anforderungen werden vor ihrer 
Einführung bewertet, um sicherzu-
stellen, dass sie klar definiert und 
erfüllbar sind. 

- Bei Änderungen von Anforderungen 
werden die betroffenen Dokumente 
angepasst. 

- Die Anforderungen aus den Pro-
zessen anderer Managementsys-
teme sind einbezogen. Konkurrie-
rende Anforderungen sind derart 
geregelt, dass der Vorrang der si-
cherheitsrelevanten Anforderungen 
eindeutig definiert und nachvoll-
ziehbar ist.  

- Die Vorbeugungsmaßnahmen zur 
Verhinderung des Auftretens von 
Fehlern bzw. zur Verhinderung von 
Auswirkungen auftretender Fehler 
sind festgelegt. 

- Die erforderlichen Verifizierungs-, 
Validierungs-, Überwachungs- und 
Prüfschritte mit den dazugehörigen 
Kriterien zur Bewertung der Pro-
zesse und Prozessergebnisse sind 
festgelegt. 

- Die erforderlichen Aufzeichnungen, 

   3.5 (2) 1 Planung von Tätigkeiten und Prozes-
sen 
Das Unternehmen gewährleistet bei 
der Planung der Tätigkeiten und Pro-
zesse: 
- Die Sicherheitsziele und Anforde-

rungen an Prozessdurchführung 
und Prozessergebnisse sind ermit-
telt, festgelegt und dokumentiert. 

- Die Anforderungen werden vor ihrer 
Einführung bewertet, um sicherzu-
stellen, dass sie klar definiert und 
erfüllbar sind. 

- Bei Änderungen von Anforderungen 
werden die betroffenen Dokumente 
angepasst. 

- Die Anforderungen aus den Pro-
zessen anderer Managementsys-
teme sind einbezogen. Konkurrie-
rende Anforderungen sind derart 
geregelt, dass der Vorrang der si-
cherheitsrelevanten Anforderungen 
eindeutig definiert und nachvoll-
ziehbar ist.  

- Die Vorbeugungsmaßnahmen zur 
Verhinderung des Auftretens von 
Fehlern bzw. zur Verhinderung von 
Auswirkungen auftretender Fehler 
sind festgelegt. 

- Die erforderlichen Verifizierungs-, 
Validierungs-, Überwachungs- und 
Prüfschritte mit den dazugehörigen 
Kriterien zur Bewertung der Pro-
zesse und Prozessergebnisse sind 
festgelegt. 

- Die erforderlichen Aufzeichnungen, 
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um nachzuweisen, dass die Pro-
zesse und Prozessergebnisse die 
Anforderungen erfüllen, sind festge-
legt. 

- Die erforderlichen Tätigkeiten, 
Maßnahmen und Ressourcen für 
die Erreichung des gewünschten 
Prozessergebnisses sind festgelegt. 

- Die Maßnahmen, die vorgesehen 
werden müssen, um bei der Durch-
führung der geplanten Tätigkeiten 
die Anforderungen des Strahlen-
schutzes und des Arbeitsschutzes 
einzuhalten sowie die kerntechni-
schen Sicherheit sicherzustellen, 
sind festgelegt. 

- Für alle Tätigkeiten sind die jeweils 
zuständigen Organisationseinheiten 
spezifiziert, ggf. Bezüge zu detail-
lierten Arbeitsanweisungen, zu an-
deren Tätigkeiten oder Prozessen 
sind hergestellt. 

Bei der Planung der Maßnahmen ist 
sichergestellt, dass die sicherheits-
technische Bedeutung jeder Maßnah-
me angemessen bewertet und die 
Maßnahme entsprechend geplant 
wird. 

um nachzuweisen, dass die Pro-
zesse und Prozessergebnisse die 
Anforderungen erfüllen, sind festge-
legt. 

- Die erforderlichen Tätigkeiten, Maß-
nahmen und Ressourcen für die Er-
reichung des gewünschten Pro-
zessergebnisses sind festgelegt. 

- Die Maßnahmen, die vorgesehen 
werden müssen, um bei der Durch-
führung der geplanten Tätigkeiten 
die Anforderungen des Strahlen-
schutzes und des Arbeitsschutzes 
einzuhalten sowie die kerntechni-
schen Sicherheit sicherzustellen, 
sind festgelegt. 

- Für alle Tätigkeiten sind die jeweils 
zuständigen Organisationseinheiten 
spezifiziert, ggf. Bezüge zu detail-
lierten Arbeitsanweisungen, zu an-
deren Tätigkeiten oder Prozessen 
sind hergestellt. 

Bei der Planung der Maßnahmen ist 
sichergestellt, dass die sicherheits-
technische Bedeutung jeder Maßnah-
me angemessen bewertet und die 
Maßnahme entsprechend geplant wird. 

3.5 (2) 2 Durchführung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber führt die sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten / Prozesse unter 
kontrollierten Bedingungen durch. Kon-
trollierte Bedingungen enthalten, falls 
zutreffend, 
- die Verfügbarkeit von internen und 

externen Anforderungen (Angaben 
zu Sicherheitszielen sowie Pro-

   3.5 (2) 2 Durchführung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber führt die sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten / Prozesse unter 
kontrollierten Bedingungen durch. Kon-
trollierte Bedingungen enthalten, falls 
zutreffend, 
- die Verfügbarkeit von internen und 

externen Anforderungen (Angaben 
zu Sicherheitszielen sowie Pro-
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zessvorgaben und Prozessergeb-
nissen), 

- die Verfügbarkeit von Arbeitsanwei-
sungen, 

- den Gebrauch geeigneter Ausrüs-
tung, 

Der Betreiber legt für sicherheitstech-
nisch relevante Tätigkeiten Regelun-
gen fest, die eine Statuskennzeichnung 
des Durchführungsstands der Tätigkei-
ten sicherstellen. Der Ablauf der Tätig-
keiten wird kontrolliert und koordiniert, 
der Fortschritt der Tätigkeiten wird do-
kumentiert sowie deren Rückverfolg-
barkeit gewährleistet.  

zessvorgaben und Prozessergeb-
nissen), 

- die Verfügbarkeit von Arbeitsanwei-
sungen, 

- den Gebrauch geeigneter Ausrüs-
tung. 

Der Betreiber legt für sicherheitstech-
nisch relevante Tätigkeiten Regelun-
gen fest, die eine Statuskennzeichnung 
des Durchführungsstands der Tätigkei-
ten sicherstellen. Der Ablauf der Tätig-
keiten wird kontrolliert und koordiniert, 
der Fortschritt der Tätigkeiten wird do-
kumentiert sowie deren Rückverfolg-
barkeit gewährleistet.  

RSK Zu 3.5 (2) 3 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. ISO 9001:2000 bezieht diese 
Anforderung auf die Prozesse der Pro-
duktion. (K2) 

3.5 (2) 3 Überwachung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber überwacht alle sicher-
heitsrelevanten Tätigkeiten und Pro-
zesse. Dazu gehören 
- die Verfügbarkeit und den 

Gebrauch geeigneter Überwa-
chungs- und Messmittel, 

- die Durchführung von Überwachun-
gen und Messungen (z. B. WKPen) 
sowie Freigabe des Prozessergeb-
nisses. 

Sämtliche sicherheitsrelevanten Pro-
zesse, deren Ergebnisse nicht durch 
nachfolgende Messung oder Überwa-
chung verifiziert werden können, wer-
den validiert. 

336 

Team 8 Antwort: Sämtliche sicherheitsrelevan-
ten Prozesse müssen überwacht wer-
den.  Daher wurde die Forderung aus 
ISO 9000 verallgemeinert. 

3.5 (2) 3 Überwachung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber überwacht alle sicher-
heitsrelevanten Tätigkeiten und Pro-
zesse. Dazu gehören 
- die Verfügbarkeit und den 

Gebrauch geeigneter Überwa-
chungs- und Messmittel, 

- die Durchführung von Überwachun-
gen und Messungen (z. B. WKPen) 
sowie Freigabe des Prozessergeb-
nisses. 

Sämtliche sicherheitsrelevanten Pro-
zesse, deren Ergebnisse nicht durch 
nachfolgende Messung oder Überwa-
chung verifiziert werden können, wer-
den validiert. 
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RSK Zu 3.5 (2) 3a 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. Die ISO9001:200 ist hier um 
einiges konkreter. Der Begriff „Validie-
rung“ ist in diesem Zusammenhang un-
klar. (K2) 

3.5 (2) 3 
a 

Korrekturmaßnahmen 
Der Betreiber ergreift Korrekturmaß-
nahmen zur Beseitigung der Ursachen 
von unzureichenden Prozessergebnis-
sen, um Wiederholungen zu vermei-
den. Die Entwicklung und Umsetzung 
geeigneter Korrekturmaßnahmen wer-
den durch Terminüberwachung und 
Validierung der Maßnahmen sicherge-
stellt. 
Die Planung von Korrekturmaßnah-
men ist der Bedeutung der unzurei-
chenden Prozessergebnisse ange-
messen und berücksichtigt mögliche 
Auswirkungen auf die Sicherheit. 

336 

Team 8 Antwort: Die Korrekturmaßnahmen 
müssen überprüft werde, ob sie in sie 
gestezten Anforderungen erfüllen. Zum 
besseren Verständnis wird „Validie-
rung“ durch Überprüfung“ ersetzt. 

3.5 (2) 3 
a 

Korrekturmaßnahmen 
Der Betreiber ergreift Korrekturmaß-
nahmen zur Beseitigung der Ursachen 
von unzureichenden Prozessergebnis-
sen, um Wiederholungen zu vermei-
den. Die Entwicklung und Umsetzung 
geeigneter Korrekturmaßnahmen wer-
den durch Terminüberwachung und 
Validierung Überprüfung der Maß-
nahmen sichergestellt. 
Die Planung von Korrekturmaßnah-
men ist der Bedeutung der unzurei-
chenden Prozessergebnisse ange-
messen und berücksichtigt mögliche 
Auswirkungen auf die Sicherheit. 

RSK Zu 3.5 (2) 4 
Die hier abgeleiteten Anforderungen 
sind nur teilweise aus dem Originaltext 
ableitbar. Nach welcher Systematik 
wurden hier und an anderer Stelle die 
Anforderungen aus dem ISO-
Regelwerk auf das SM übertragen? 
Was ist konkret unter Prozessen des 
SM zu verstehen und wie grenzen sich 
diese z. B. gegen sicherheitsrelevante 
betriebliche Prozesse ab? (K2) 
Was ist hier mit „Verbesserungspro-
gramm“ gemeint? (K2) 
Was sind „andere relevante Informati-
onsquellen“? (K2) 

3.5 (2) 4 Verbesserung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber führt ein Verfahren zur 
ständigen Verbesserung der Wirksam-
keit der Tätigkeiten und Prozesse des 
Sicherheitsmanagementsystems ein. 
Dieses stellt sicher, dass auf der Basis 
der Ergebnisse von Überprüfungen die 
erforderlichen Maßnahmen identifiziert 
und umgesetzt werden. 
Der Betreiber schafft zur Förderung 
des Engagements für die ständige 
Verbesserung innerhalb des Unter-
nehmens eine Kultur, die das Personal 
aktiv an der Entwicklung von Verbes-
serungsmaßnahmen beteiligt. 
Das Verbesserungsprogramm wird 
routinemäßig mit den Zielvorgaben 
verglichen und terminlich überwacht. 
Es werden Regelungen getroffen, um 
die verschiedenen Verbesserungsini-
tiativen zu koordinieren und um Priori-
täten und Ressourcen festzulegen. Die 

336 

Team 8 Antworten: 
- Die ISO 9000 kann nicht direkt auf 

das kerntechnische Sicherheitsma-
nagementsystem übertragen wer-
den. Die Übertragung der Anforde-
rungen erfolgt im Wesentlichen unter 
Berücksichtung des IAEA-

3.5 (2) 4 Verbesserung von Tätigkeiten und 
Prozessen 
Der Betreiber führt ein Verfahren zur 
ständigen Verbesserung der Wirksam-
keit der sicherheitsrelevanten Tätigkei-
ten und Prozesse es Sicherheitsmana-
gementsystems ein. Dieses stellt si-
cher, dass auf der Basis der Ergebnis-
se von Überprüfungen die erforderli-
chen Maßnahmen identifiziert und um-
gesetzt werden. 
Der Betreiber schafft fördert daszur 
Förderung des Engagementts des Per-
sonals, für die ständige Verbesserung 
innerhalb des Unternehmens eine Kul-
tur, die das Personal aktiv an der Ent-
wicklung von Verbesserungsmaßnah-
men mitzuwirken beteiligt. 
Das Verbesserungsprogramm wird 
routinemäßig mit den Zielvorgaben 
verglichen und terminlich überwacht. 
Es werden Regelungen getroffen, um 
die verschiedenen Verbesserungsini-
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Festlegung der Prioritäten von Verbes-
serungsmaßnahmen erfolgt auf Basis 
sicherheitstechnischer Überlegungen 
unter Nutzung der Ergebnisse von 
Prozessüberwachung, Audits, Reviews 
und anderer relevanter Informations-
quellen. 

Regelwerks, INSAG und WENRA. 
- Die Abgrenzung der Prozesse er-

folgte in Kap. 3.1. 
- Das „Verbesserungsprogramm“ fiel 

einer Neuformulierung zum Opfer. 
- Andere relevante Informationsquel-

len ergeben sich zum Beispiel aus 
der Betriebserfahrung anderer Anla-
gen oder aus dem Stand von WUT. 

tiativen zu koordinieren und um Priori-
täten und Ressourcen festzulegen. Die 
Festlegung der Prioritäten von Verbes-
serungsmaßnahmen erfolgt auf Basis 
sicherheitstechnischer Überlegungen 
unter Nutzung der Ergebnisse von Pro-
zessüberwachung, Audits, Reviews 
und anderer relevanter Informations-
quellen. 

RSK Zu 3.5 (3) 
Im internationalen Regelwerk z. B. 
IAEA wird dem Aspekt „change mana-
gement“ besondere Bedeutung beige-
messen und gezielte Forderungen z. B. 
verstärkte Überwachung der Folgen 
und Wirksamkeit in der Transferphase 
etc. erhoben. Dies ist in Kap. 3.5 zwar 
auch hinein zu interpretieren, kommt 
etwas zu kurz. Sollte gezielter ange-
sprochen werden, da auch künftig viel-
leicht öfter vorkommend als in der Ver-
gangenheit. (K2) 

3.5 (3) Spezifische Anforderungen an Pro-
zesse  

336 

Team 8 Antwort: Kap. 3.5 soll auch das „change 
management“ grundsätzlich berück-
sichtigen. Eine detaillierte Regelung soll 
jedoch an anderer Stelle erfolgen. 

3.5 (3) Spezifische Anforderungen an Pro-
zesse  

3.5 (3) 1 Änderungen (Neuentwicklungen und 
Änderungsmaßnahmen) 
Jede Änderung (Entwicklung neuer 
oder Veränderung vorhandener) tech-
nischer Einrichtungen, Verfahren, Me-
thoden, der Aufbau- und Ablauforgani-
sation, von Anweisungen oder Über-

336 RSK Zu 3.5 (3) 1 
Änderungen an sicherheitstechnischen 
Einrichtungen, Komponenten und Anla-
genteile erfolgen nach AtG, in einem 
mit der Aufsichtsbehörde festgelegten 
Verfahren. Änderungen an diesem Ver-
fahren unterliegen der Zustimmung 

3.5 (3) 1 Änderungen (Neuentwicklungen und 
Änderungsmaßnahmen) 
Jede Änderung (Entwicklung neuer 
oder Veränderung vorhandener) tech-
nischer Einrichtungen, Verfahren, Me-
thoden, der Aufbau- und Ablauforgani 
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durch die zuständige Aufsichtsbehörde. 
Das Änderungsverfahren selbst ist nicht 
Teil des SM. Das SM überwacht mit 
geeigneten Instrumenten diesen Pro-
zess. (K2) 
Was ist hier gemeint, PSÜ?  PSÜ erfol-
gen nach einem vom Gesetzgeber 
festgelegten Plan. (K2) 

prüfungsmethoden wird bewertet, hin-
sichtlich ihrer sicherheitstechnischen 
Bedeutung eingeordnet und gerechtfer-
tigt.  
Änderungsmaßnahmen an technischen 
Einrichtungen, Verfahren, Methoden 
sowie an der Aufbau- und Ablauforga-
nisation werden vom Betreiber geplant, 
gelenkt und dokumentiert. 
Dazu werden 
- die Entwicklungsphasen einschließ-

lich der Umsetzungsphase und des 
Umsetzungsplans festgelegt, 

- für jede Entwicklungsphase eine 
angemessene Bewertung, Verifizie-
rung und Validierung gewährleistet, 

- die Verantwortlichkeiten, Aufgaben 
und Befugnisse der an der Entwick-
lung beteiligten Personen und 
Gruppen festgelegt. Die Schnittstel-
len zwischen den beteiligten Perso-
nen und Gruppen werden definiert 
und beschrieben. 

Das Zusammenwirken der Personen 
und Gruppen wird geleitet, um eine 
wirksame Kommunikation und Zuord-
nung der Verantwortungen sicherzu-
stellen. 
Es ist sichergestellt, dass sich durch 
Änderungsmaßnahmen 
- keine Einschränkungen der Sicher-

heit ergeben, 
- die Integrität des Sicherheitsmana-

gementsystems erhalten bleibt und 
- die Änderungsmaßnahmen die vor-

gesehenen Ziele erreichen. 
Für die Planung, Prüfung, Durchfüh-
rung und Kontrolle dauerhafter und vo-

Team 8 Antwort: Team 8 stimmt mit der Bemer-
kung überein. Um eventuelle Missver-
ständnisse auszuschließen wird die 
Formulierung geändert. 
Der Begriff PSÜ wurde bewusst ver-
mieden. Sicherheitsüberprüfungen 
können in unterschiedlichem Umfang 
aus verschiedenen Anlässen durchge-
führt werden. Team 8 wollte da nicht 
präskriptiv wirken. Eine PSÜ würde im 
Sinne der Aufzählung als Sicherheits-
überprüfung erfasst. 

 
sation, von Anweisungen oder Über 
prüfungsmethoden wird bewertet, hin-
sichtlich ihrer sicherheitstechnischen 
Bedeutung eingeordnet und gerechtfer-
tigt.  
Änderungsmaßnahmen an technischen 
Einrichtungen, Verfahren, Methoden 
sowie an der Aufbau- und Ablauforga-
nisation werden vom Betreiber geplant, 
gegebenenfalls behördlich genehmigt, 
gelenkt und dokumentiert. 
Dazu werden 
- die Entwicklungsphasen einschließ-

lich der Umsetzungsphase und des 
Umsetzungsplans festgelegt, 

- für jede Entwicklungsphase eine 
angemessene Bewertung, Verifizie-
rung und Validierung gewährleistet, 

- die Verantwortlichkeiten, Aufgaben 
und Befugnisse der an der Entwick-
lung beteiligten Personen und Grup-
pen festgelegt. Die Schnittstellen 
zwischen den beteiligten Personen 
und Gruppen werden definiert und 
beschrieben. Das Zusammenwirken 
der Personen und Gruppen wird ge-
leitet, um eine wirksame Kommuni-
kation und Zuordnung der Verant-
wortungen sicherzustellen. 

Es ist sichergestellt, dass sich durch 
Änderungsmaßnahmen 
- keine Einschränkungen der Sicher-

heit ergeben, 
- die Integrität des Sicherheitsmana-

gementsystems erhalten bleibt und 
- die Änderungsmaßnahmen die vor-
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rübergehender Änderungen ist ein 
Prozess etabliert, der Folgendes si-
cherstellt: 
- Begründung und Rechtfertigung der 

Änderung, 
- Machbarkeitsstudie, 
- Design, 
- Sicherheitsüberprüfung, 
- Aktualisierung der Dokumentation 

und der Schulungen, 
- Umsetzung, Installation und Prü-

fung.  
Detaillierungsgrad und Umfang der 
Planung und Prüfung der Änderungs-
maßnahmen entsprechen der sicher-
heitstechnischen Bedeutung der Ände-
rung. Die Änderungsmaßnahmen wer-
den dokumentiert. 
Die Anforderungen an das Ergebnis 
der Entwicklung werden ermittelt und 
detailliert festgelegt. Diese Anforde-
rungen werden auf Angemessenheit 
bewertet. Die Anforderungen sind voll-
ständig und eindeutig. 

gesehenen Ziele erreichen. 
Für die Planung, Prüfung, Durchfüh-
rung und Kontrolle dauerhafter und vo-
rübergehender Änderungen ist ein Pro-
zess etabliert, der Folgendes sicher-
stellt: 
- Begründung und Rechtfertigung der 

Änderung, 
- Machbarkeitsstudie, 
- Design, 
- Sicherheitsüberprüfung, 
- Aktualisierung der Dokumentation 

und der Schulungen, 
- Umsetzung, Installation und Prü-

fung.  
Detaillierungsgrad und Umfang der 
Planung und Prüfung der Änderungs-
maßnahmen entsprechen der sicher-
heitstechnischen Bedeutung der Ände-
rung. Die Änderungsmaßnahmen wer-
den dokumentiert. 
Die Anforderungen an das Ergebnis 
der Entwicklung werden ermittelt und 
detailliert festgelegt. Diese Anforde-
rungen werden auf Angemessenheit 
bewertet. Die Anforderungen sind voll-
ständig und eindeutig. 

3.5 (3) 2 
 

Zusammenarbeit mit externen Auf-
tragnehmern 
Externe Auftragnehmer (z. B. Herstel-
ler, Zulieferer, Fremdfirmen) werden 
nach festgelegten Kriterien bewertet 
und ausgewählt. Die Anforderungen an 
die Kompetenz des Personals und das 
Sicherheits- und Qualitätsmanagement 
der externen Unternehmen werden de-
finiert. Die Beurteilung der externen  

336 RSK Zu 3.5 (3) 2 
Die Überwachung der Fremdfirmen ist 
Teil des QM gemäß KTA 1401 und des 
SM. (K2) 
Die fachliche Qualifikation der externen 
Mitarbeiter liegt nicht im Zuständig-
keitsbereich des Betreibers. Die Forde-
rung nach qualifiziertem Personal bein-
haltet implizit, dass diese eine entspre-
chende Qualifikation aufweisen. (Siehe 

3.5 (3) 2 
 

Zusammenarbeit mit externen Auf-
tragnehmern 
Externe Auftragnehmer (z. B. Herstel-
ler, Zulieferer, Fremdfirmen) werden 
nach festgelegten Kriterien bewertet 
und ausgewählt. Die Anforderungen an 
die Kompetenz des Personals und das 
Sicherheits- und Qualitätsmanagement 
der externen Unternehmen werden de-
finiert. Die Beurteilung der externen  
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Anmerkungen zu 1 Zielsetzung) (K1) 
Fremdpersonal wird für spez. Aufga-
ben, für die eine spez. Qualifikation er-
forderlich, die ggf. im KW nicht verfüg-
bar ist. Die erforderliche Qualifikation 
erwirbt der Fremdfirmenmitarbeiter u. a. 
durch seine Tätigkeit in verschiedenen 
KKW (Wissen und Erfahrung). Der Beg-
riff „Gleiche Anforderungen“ sollte vor 
diesem Hintergrund diskutiert werden. 
(K2) 
Es ist zu konkretisieren, was unter „si-
cher stellen“ gemeint ist, z. B. Audit. Es 
sollte statt „stellt sicher“ der Begriff „ü-
berzeugt sich“ verwendet werden. (K1) 
Dieses kann sich nicht auf Dienstleis-
tungen beziehen. (K1) 

 
Unternehmen wird dokumentiert. 
Hersteller, Zulieferer und Fremdfirmen 
werden in das Sicherheitsmanage-
mentsystem einbezogen. Wichtige As-
pekte dabei sind ein ausreichender In-
formationsaustausch, Schulung und 
Einweisung, Überwachung der Fähig-
keiten und Beurteilung sowie Anerken-
nung für erfolgreiche Bemühungen und 
Leistungen bezüglich der Sicherheit. 
Fremdpersonal erfüllt die gleichen An-
forderungen erfüllen (siehe Ziffer 3.2 
(3) 2) wie die Mitarbeiter des Unter-
nehmens. 
Der Betreiber verfolgt kontinuierlich die 
Erfahrungen mit externen Unterneh-
men hinsichtlich Einhaltung der Si-
cherheits- und Qualitätsanforderungen. 
Bei Abweichungen reagiert er entspre-
chend. 
Der Betreiber stellt sicher, dass ein ex-
ternes Unternehmen in der Lage ist, 
die Anforderungen zu erfüllen, die an 
zu beschaffende Ressourcen (Dienst-
leistungen, Hilfsstoffe, Hard- und Soft-
ware) zu stellen sind. Bei der Beschaf-
fung  
- wird der Bedarf ermittelt und die 

Spezifikationen der zu beschaffen-
den Ressource festgelegt , 

- stellt der Betreiber durch geeignete 
Prüfungen und Verifikationen sicher, 
dass die beschaffte Ressource die 
Spezifikationen erfüllt (z. B. Vorprü-
fung). Art und Umfang der Prüfung 
und Verifikation der Ressource rich-
ten sich nach deren sicherheitstech-
nischer Bedeutung. 

Team 8 Antwort:  
- Falls Fremdfirmen sicherheitsrele-

vante Aufgaben erfüllen, müssen 
diese nach den Maßgaben des SMS 
durchgeführt werden. 

- Der Betreiber muss sicherstellen, 
dass spezifische sicherheitsrelevan-
te Arbeiten auch bei Einsatz von 
Fremdpersonal nur von entspre-
chend qualifiziertem Personal aus-
geführt werden (z.B. Schweißerprü-
fung, Strahlenpass). Der Betreiber 
ist nicht notwendigerweise damit 
auch für die Qualifizierung von 
Fremdpersonal zuständig. 

- Die Bemerkung deckt sich mit den 
Ansichten von Team 8. Das Lernen 
aus der Erfahrung und die darin lie-
gende (Weiter)Qualifizierung ist in 
diesem Detail nicht Bestandteil des 
Regelwerks .Der Regeltext steht 

 
Unternehmen werden wird dokumen-
tiert. 
Hersteller, Zulieferer und Fremdfirmen 
werden in das Sicherheitsmanage-
mentsystem einbezogen. Die entspre-
chenden Schnittstellen sind im Sicher-
heitsmanagementsystem ausgebildet. 
Wichtige Aspekte dabei sind ein aus-
reichender Informationsaustausch, 
Schulung und Einweisung, Überwa-
chung der Fähigkeiten und Beurteilung 
sowie Anerkennung für erfolgreiche 
Bemühungen und Leistungen bezüg-
lich der Sicherheit. 
DFremdpersonal erfüllt die gleichen 
Anforderungen erfüllen (siehe Ziffer 3.2 
(3) 2) wie dieer Betreiber überzeugt 
sich, dass das Fremdpersonal für die 
ihm zugewiesenen Aufgaben über die 
notwendige Kompetenz und Qualifika-
tion verfügt. Mitarbeiter des Unterneh-
mens. 
Der Betreiber verfolgt kontinuierlich die 
Erfahrungen mit externen Unterneh-
men hinsichtlich Einhaltung der Si-
cherheits- und Qualitätsanforderungen. 
Bei Abweichungen reagiert er entspre-
chend . 
Der Betreiber stellt sicherüberzeugt 
sich, dass ein externes Unternehmen 
in der Lage ist, die Anforderungen zu 
erfüllen, die an zu beschaffende Res-
sourcen (Dienstleistungen, Hilfsstoffe, 
Hard- und Software) zu stellen sind. 
Bei der Beschaffung soweit zutreffend 
- wird der Bedarf ermittelt und die 

Spezifikationen der zu beschaffen-
den Ressource festgelegt, 
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- werden logistische Anforderungen 
berücksichtigt, 

- stellt der Betreiber die Kennzeich-
nung und Rückverfolgbarkeit sicher, 

- stellt er die Dokumentation sicher. 
Der Betreiber stellt sicher, dass für die 
beschafften Ressourcen die Konformi-
tät mit den Anforderungen bis zur in-
ternen Verwendung erhalten bleibt. 

nicht im Gegensatz zum Kommen-
tar. Die Formulierung wurde geän-
dert, um Missverständnissen vorzu-
beugen. 

- Die Formulierung wurde entspre-
chend geändert. 

- Die Formulierung wurde entspre-
chend geändert. 

- stellt der Betreiber durch geeignete 
Prüfungen und Verifikationen sicher, 
dass die beschaffte Ressource die 
Spezifikationen erfüllt (z. B. Vorprü-
fung). Art und Umfang der Prüfung 
und Verifikation der Ressource rich-
ten sich nach deren sicherheitstech-
nischer Bedeutung. 

- werden logistische Anforderungen 
berücksichtigt, 

- stellt der Betreiber die Kennzeich-
nung und Rückverfolgbarkeit sicher, 

- stellt er die Dokumentation sicher. 
Der Betreiber stellt gegebenenfalls si-
cher, dass für die beschafften Res-
sourcen die Konformität mit den Anfor-
derungen bis zur internen Verwendung 
erhalten bleibt. 

3.5 (3) 3 Kommunikation 
Der Betreiber stellt sicher, dass geeig-
nete Prozesse zur Kommunikation in-
nerhalb des Unternehmens vorhanden 
sind. Die Kommunikationsprozesse 
werden gepflegt und ihre Nutzung ge-
fördert. Die Kommunikation kann in 
Abhängigkeit der Bedeutung der ver-
mittelten Informationen in formeller und 
informeller Art erfolgen. 
Die Kommunikation systematisiert so-
wohl den Kommunikationsweg von den 
Führungskräften zu den Mitarbeitern 
und umgekehrt. Folgende Aspekte 
werden hinsichtlich der Kommunikation 
insbesondere berücksichtigt: 

336 RSK Zu 3.5 (3) 3 
Kommunikation sollte präziser i. S. der 
IAEA über „geeignete Prozesse“ hinaus 
betonen, dass die Kommunikation offen 
und vertrauensvoll gestaltet werden 
muss. (K1) 
Kann Kommunikation systematisieren? 
(K2) 
Der Begriff „Rolle bei der Gewährleis-
tung …der Sicherheit“ geht über das 
praktisch Mögliche hinaus. Was sind 
Sicherheitsbedenken? (K2) 
Was sind „wohl definierte“ Kommunika-
tionswege? Entsprechend der zitierten 
IAEA-Anforderung sollte dies Aufgabe 
beider Seiten sein. (K2) 

3.5 (3) 3 Kommunikation 
Der Betreiber stellt sicher, dass geeig-
nete Prozesse zur Kommunikation in-
nerhalb des Unternehmens vorhanden 
sind. Die Kommunikationsprozesse 
werden gepflegt und ihre Nutzung ge-
fördert. Die Kommunikation kann in 
Abhängigkeit der Bedeutung der ver-
mittelten Informationen in formeller und 
informeller Art erfolgen. 
Die Kommunikation systematisiert sSo-
wohl dern Kommunikationsweg von 
den Führungskräften zu den Mitarbei-
tern und  als auch der umgekehrte 
.Kommunikationsweg sind sysemati-
siert. Folgende Aspekte werden hin-
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- Die Sicherheitspolitik wird im Unter-
nehmen kommuniziert, so dass je-
der Mitarbeiter im Unternehmen sie 
verstehen kann und sich über seine 
Rolle bei der Gewährleistung der Si-
cherheit im Klaren ist.  

- Die aus der Sicherheitspolitik abge-
leiteten Sicherheitsziele sowie die 
detaillierten Prozessziele für Pro-
zessdurchführung und Prozesser-
gebnisse werden kommuniziert, 

- Die organisatorischen Festlegungen 
sind im Unternehmen bekannt ge-
macht, 

- Allen Mitarbeitern werden Kenntnis-
se der gesetzlichen und behördli-
chen Anforderungen, der Sicher-
heitsspezifikationen der Anlage, der 
Regelungen zur Durchführung si-
cherheitsrelevanter Tätigkeiten so-
wie neuer Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Sicherheit vermittelt, wo-
bei sich der Umfang am Aufgaben-
bereich des jeweiligen Mitarbeiters 
orientiert. 

- Der Informationsaustausch zwi-
schen Führungskräften und ihren 
Mitarbeitern, zwischen Arbeitsgrup-
pen sowie den Schichten ist syste-
matisiert. 

- Die für die Durchführung sicher-
heitsrelevanter Tätigkeiten notwen-
digen Informationen werden weiter-
gegeben. 

- Rückmeldungen von Sicherheitsbe-
denken der Mitarbeiter werden ge-
fördert.  

Das Unternehmen pflegt Kommunikati-
onsbeziehungen zu Externen (z. B. Zu-

Team 8 Antwort: 
- Dies wird grundsätzlich bereits in 

3.2(1)1 gefordert und kann daher 
hier als gegeben vorausgesetzt wer-
den. 

- Z. B. Luftfahrt, Eisenbahn und Militär 
zeigen dies ausdrücklich. In ameri-
kanischen Anlagen sind auch Teile 
der mündlichen Kommunikation sys-
tematisch vorgeschrieben. Mit sys-
tematisiert wird hier jedoch weniger 
gefordert. 

- Ein Mitarbeiter mit sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten sollte sich seines 
Einflusses auf die Sicherheit der An-
lage bewusst sein. Damit ist nicht ge-
fordert, dass z. B. ein Schweißer alle 
möglichen Folgen eines Primärkreis-
lecks herunterbeten kann, sondern 
dass er weiß, dass es wichtig ist, 
dass seine Schweißnähte konform 
mit den Anforderungen sind. 

- Das „wohl“ wurde gestrichen. Da die 
Regel sich ausschließlich an die 
Betreiber richtet, wurde der ange-
sprochene Teil der IAEA-Regeln 
nicht übernommen. 

sichtlich der Kommunikation insbeson-
dere berücksichtigt: 
- Die Sicherheitspolitik wird im Unter-

nehmen kommuniziert, so dass je-
der Mitarbeiter im Unternehmen sie 
verstehen kann und sich über seine 
Rolle bei der Gewährleistung der Si-
cherheit im Klaren ist.  

- Die aus der Sicherheitspolitik abge-
leiteten Sicherheitsziele sowie die 
detaillierten Prozessziele für Pro-
zessdurchführung und Prozesser-
gebnisse werden kommuniziert. 

- Die organisatorischen Festlegungen 
sind im Unternehmen bekannt ge-
macht. 

- Allen Mitarbeitern werden Kenntnis-
se der gesetzlichen und behördli-
chen Anforderungen, der Sicher-
heitsspezifikationen der Anlage, der 
Regelungen zur Durchführung si-
cherheitsrelevanter Tätigkeiten so-
wie neuer Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Sicherheit vermittelt, wo-
bei sich der Umfang am Aufgaben-
bereich des jeweiligen Mitarbeiters 
orientiert. 

- Der Informationsaustausch zwi-
schen Führungskräften und ihren 
Mitarbeitern, zwischen Arbeitsgrup-
pen sowie den Schichten ist syste-
matisiert. 

- Die für die Durchführung sicher-
heitsrelevanter Tätigkeiten notwen-
digen Informationen werden weiter-
gegeben. 

- Rückmeldungen von Sicherheitsbe-
denken der Mitarbeiter werden ge-
fördert.  
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lieferern, Aufsichtsbehörden, Sachver-
ständigen, anderen Kernkraftwerken, 
Betreiberorganisationen), die über wohl 
definierte und wirksame Kommunikati-
onswege stattfinden. 

Das Unternehmen pflegt Kommunikati-
onsbeziehungen zu Externen (z. B. Zu-
lieferern, Aufsichtsbehörden, Sachver-
ständigen, anderen Kernkraftwerken, 
Betreiberorganisationen), die über wohl 
definierte und wirksame Kommunikati-
onswege stattfinden. 

3.5 (4) 1 Wirksamkeitsprüfung 
Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: 
- Die Festlegung des Überwachungs-

umfangs, 
- Eine Untersuchung der Eignung der 

im Sicherheitsmanagementsystems 
vorhandenen Prozesse für die Errei-
chung der Sicherheitsziele, 

- Eine Untersuchung der Eignung der 
Indikatoren für die Überprüfung der 
Sicherheit, 

- Die Untersuchung der Eignung der 
genutzten Messmethoden für die Er-
fassung sicherheitsrelevanter Infor-
mation (z.B. Audits, Ereignisanaly-
severfahren), 

- Die Eignung der Prozesse zur Ablei-
tung von Verbesserungsmaßnah-
men sowie der Verbesserungsmaß-
nahmen für eine stetige Verbesse-
rung der Sicherheit. 

330 VdTÜV Abschnitt 3.5 (4) 
In diesem Abschnitt werden überwie-
gend Anforderungen an die Prüfung der 
Eignung des Systems unter der Über-
schrift "Wirksamkeitsprüfung" beschrie-
ben. 
Die Wirksamkeit kann erst nach An-
wendung und Einführung des Systems 
überprüft werden. Da sich die in dem 
Entwurf an dieser Stelle genannten An-
forderungen überwiegend auf die Eig-
nung beziehen, entspricht die Begriffs-
wahl für die Abschnittsüberschrift weder 
dem Wortsinn noch der Definition in der 
DIN EN ISO 9000. 
Abschnitt 3.5 (4) 1 
"Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: die 
Festlegung des Überwachungsum-
fangs." 
Damit eine Organisation wirksam funk-
tionieren kann, muss sie zahlreiche 
miteinander verknüpfte Tätigkeiten er-
kennen, leiten und lenken. Überwa-
chungsumfang ist somit für den hier 
vermutlich angesprochenen Geltungs-
bereich als unzutreffender Begriff ver-
wendet.  
Abschnitt 3.5 (4) 1 
"Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: Die 
Untersuchung der Eignung der genutz-

3.5 (4) 1 Wirksamkeitsprüfung 
Die Wirksamkeit sämtlicher sicherheits-
relevanten Prozesse sowie die Wirk-
samkeit der Prozesse des Sicherheits-
managements selbst werden überprüft. 
Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: 
- Die Festlegung des Überwachungs-

umfangs, 
- Eine Untersuchung der Eignung der 

im Sicherheitsmanagementsystems 
vorhandenen Prozesse für die Errei-
chung der Sicherheitsziele, 

- Eine Untersuchung der Eignung der 
Indikatoren für die Überprüfung der 
Sicherheit, 

- Die Untersuchung der Eignung der 
genutzten Messmethoden für die Er-
fassung sicherheitsrelevanter Infor-
mation (z.B. Audits, Ereignisanaly-
severfahren), 

- Die Eignung der Prozesse zur Ablei-
tung von Verbesserungsmaßnah-
men sowie der Verbesserungsmaß-
nahmen für eine stetige Verbesse-
rung der Sicherheit. 
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ten Messmethoden für die Erfassung 
sicherheitsrelevanter Information (z.B. 
Audits, Ereignisanalyseverfahren)" 
Messmethode stellt im Managementbe-
reich kein eingeführtes Fachwort für die 
angeführten Methoden dar. Fachspezi-
fisch ist der Begriff Verfahren (vgl. DIN 
EN ISO 9000). Es werden an dieser 
Stelle nur Check-Verfahren des PDCA-
Zyklus thematisiert. Verfahren, Werk-
zeuge, die für die Planung, Durchfüh-
rung angewandt werden, sind nicht als 
Gegenstand der Eignungsprüfung the-
matisiert. 
Abschnitt 3.5 (4) 1 
"Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: Die 
Eignung der Prozesse zur Ableitung 
von Verbesserungsmaßnahmen sowie 
der Verbesserungsmaßnahmen für eine 
stetige Verbesserung der Sicherheit."  
Mit Verbesserungsmaßnahmen wird an 
dieser Stelle ein Teilaspekt der Wirk-
samkeitsprüfung genannt. Dies bedeu-
tet, dass keine klare Trennung zwi-
schen Eignungsprüfung und Wirksam-
keitsprüfung erfolgt. Die Wirksamkeits-
prüfung wird nicht im erforderlichen 
Umfang abgehandelt. 

Team 8 Antwort: 
- Im Sinne dieser Regel umfasst die 

Wirksamkeitsprüfung auch die Eig-
nungsprüfung. 

- Um die Wirksamkeit überwachen zu 
können, müssen die dafür maßgebli-
chen Kriterien festgelegt und über-
wacht werden. Dies ist mit Überwa-
chungsumfang gemeint. 

- Der Begriff Messmethoden ist in ISO 
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9000 eingeführt. Die Eignung der 
Messmethoden ist für den Bereich 
des SMS nicht trivial und bedingt 
nach Ansicht von Team 8 eine eige-
ne Regelung im untergeordneten 
Regelwerk. 

- Im zweiten Spiegelstrich sind alle 
Prozesse grundsätzlich hinsichtlich 
ihrer Eignung erfasst. Eine detaillier-
te Ausformulierung sollte der oben 
vorgeschlagenen untergeordneten 
Regelung vorbehalten bleiben. 

336 RSK Zu 3.5 (4) 1 
Nach welchem Bewertungsmaßstab 
soll die Untersuchung geführt werden? 
Oder ist hier der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess gemeint? (K2) 
Welche Indikatoren sind hier gemeint. 
Prozesskennzahlen oder Indikatoren 
(TECDOC 1141) für das SM. (K2) 
IAEA-Dokumente und ISO9001:2000 
weisen ausdrücklich auf die Eignung 
von Audits und Ereignisanalysen hin. 
Gibt es Erkenntnisse, dass diese In-
strumente ungeeignet sind? (K2) 
Welche Prozesse sind gemeint? Kraft-
werksprozesse dienen gemäß 
ISO9001:2000 der Wertschöpfung und 
nicht der Ableitung von Verbesse-
rungsmaßnahmen. Überwachungsin-
strumente des SM dienen der Verbes-
serung. (K2) 
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Team 8 Antwort: 
- Der Bewertungsmaßstab der Wirk-

samkeitsprüfung muss noch detail-
liert entwickelt werden. Team 8 
schlägt dafür eine untergeordnete 
Regel vor. 

- Die Indikatoren werden vom Unter-
nehmen für die Prozesse vorgege-
ben. Diese Indikatoren müssen für 
die Überwachung der Prozesser-
gebnisse geeignet sein. Dies wird 
hier geprüft. 

- Es ist zur Zeit nicht festgelegt, wann 
z. B. ein Audit als geeignet angese-
hen werden kann. Die Mindeststan-
dards für Audits sollten in der oben 
erwähnten Regel niedergelegt wer-
den. 

- Die Kraftwerksprozesse sind im 
zweiten Spiegelstrich erwähnt. Hier 
sind die Überwachung der Wirksam-
keit der Ableitungsprozesse und der 
Verbesserungsprozesse selbst be-
handelt. 

3.5 (4) 2 Der Überwachungsumfang ist aus den 
Sicherheitszielen abgeleitet und be-
rücksichtigt insbesondere: 
- Alle Betriebsebenen (Arbeitsebene 

bis Organisationsleitung) sowie de-
ren Wechselwirkungen 

- Alle Schnittstellen (sowohl innerbe-
trieblich zwischen verschiedenen 
Organisationseinheiten als auch au-
ßerbetrieblich zu Fremdfirmen);  

- Schnittstellen mit der Behörde und 
Gutacherorganisationen  
(Anmerkung: Auch wenn das Si-
cherheitsmanagement in der Ver-

336 RSK Zu 3.5 (4) 2 
Wechselwirkung der Betriebsebenen – 
Was ist das? Kommunikation, Informa-
tion , Besprechungen, etc? (K2) 
Die Kraftwerksprozesse orientieren sich 
nicht an Abteilungen sonder haben 
Wechselwirkungen mit anderen Pro-
zessen. Ist eine Schnittstellenüberwa-
chung auf Abteilungsebene in Kombi-
nation mit dem prozessorientierten An-
satz (ISO9001:2000) sinnvoll? (K2) 
Nach AtG muss die nach Stand von 
W+T erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen werden. Kann diese 

3.5 (4) 2 Der Überwachungsumfang ergibt sich 
ist aus den Sicherheitszielen abgeleitet 
und berücksichtigt insbesondere: 
- Alle BetriebsebenenSämtliche Ebe-

nen des Unternehmens (Arbeits-
ebene bis OrganisationsleitungUn-
ternehmensführung, Führungsebe-
ne, Mitarbeiterebene) sowie deren 
Wechselwirkungen 

- Alle Schnittstellen (sowohl innerbe-
trieblich zwischen verschiedenen 
Organisationseinheiten als auch au-
ßerbetrieblich zu Fremdfirmen);  

- Schnittstellen mit der Behörde und 
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Forderung auf den Überwachungsum-
fang übertragen werden? (K2) 

antwortung des Betreibers liegt, 
müssen Schnittstellen mit der Be-
hörde und Gutacherorganisationen, 
die Einfluss auf Ausgestaltung des 
Sicherheitsmanagement haben mit 
berücksichtigt werden.) 

- Den Stand von Wissenschaft und 
Technik 

Team 8 Antwort: 
- Die möglichen Wechselwirkungen 

ergeben sich aus den Sicherheitszie-
len. Die genannten Begriffe der 
Kommunikation und Information 
könnten darunter fallen. 

- Die Prozesse wurden unter 3.5(4)1 
abgehandelt. Hier sind zum Beispiel 
Zuständigkeiten erfasst. Die grund-
sätzliche Frage, inwieweit bei einem 
prozessorientiertem Ansatz organi-
satorische Strukturen aufgebaut 
werden sollen, ist nicht Teil des Re-
gelwerks. 

- Soweit der Überwachungsumfang 
der Vorsorge gegen Schäden dient, 
ist die Frage eindeutig zu bejahen. 

Gutacherorganisationen;  
(Anmerkung: Auch wenn das Si-
cherheitsmanagement in der Ver-
antwortung des Betreibers liegt, 
müssen Schnittstellen mit der Be-
hörde und Gutacherorganisationen, 
die Einfluss auf Ausgestaltung des 
Sicherheitsmanagement haben, mit 
berücksichtigt werden.) 

- Den aktuellen Stand von Wissen-
schaft und Technik. 

3.5 (4) 3 Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Gewährleitung der 
Sicherheit wird bezüglich   
- des gewählten Ansatzes zur Ge-

währleistung von Sicherheit,  
- der Festlegung der Verantwortlich-

keiten innerhalb der Unternehmens-
hierarchie und 

- der wirksamen Abstimmung der Si-
cherheitsziele mit anderen Zielen 
des Unternehmens 

geprüft. 
Dies kann durch unabhängige Refe-
renzen oder durch Überprüfung von 
Indikatoren erfolgen. Die Messansätze 
sind für den jeweiligen Aspekt aus dem 
Überwachungsumfang, für den sie ein-

330 VdTÜV Abschnitt 3.5 (4) 3 
"Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Gewährleitung der Si-
cherheit 
wird bezüglich des gewählten Ansatzes 
zur Gewährleistung von Sicherheit … 
geprüft" 
Es ist nicht eindeutig, was unter ge-
wähltem Ansatz zu verstehen ist. 
Anschnitt 3.5 (4) 3, 4 
Hier wird der Begriff der Indikatoren 
eingeführt ohne näher definiert zu wer-
den oder ohne dass Eigenschaften von 
Indikatoren genannt werden. 

3.5 (4) 3 Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Gewährleistung der 
Sicherheit wird bezüglich   
- des gewählten Ansatzes zur Ge-

währleistung von Sicherheit,  
- der Festlegung der Verantwortlich-

keiten innerhalb der Unternehmens-
hierarchie und 

- der wirksamen Abstimmung der Si-
cherheitsziele mit anderen Zielen 
des Unternehmens 

geprüft. 
Dies kann durch unabhängige Refe-
renzen oder sowie adurch nhand der 
Überprüfung von Indikatoren erfolgen. 
Die Messansätze sind für den jeweili-
gen Aspekt aus dem Überwachungs-
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Team 8 Antwort: 
- Der gewählte Ansatz findet Nieder-

schlag in der Formulierung der Si-
cherheitsziele und Sicherheitspolitik. 

- Zu Indikatoren laufen weitere Unter-
suchungen, um sie auch in das Re-
gelwerk übernehmen zu können. So-
lange diese Arbeiten nicht abge-
schlossen sind, wurde diese etwas 
unverbindliche Formulierung ge-
wählt. 

umfang, für den sie eingesetzt werden, 
geeignet. Folgende Messansätze wer-
den unterschieden: 
Bei der Überprüfung durch unabhängi-
ge Referenzen, z. B. werden folgende 
Messansätze unterschieden: 
- - Begutachtung durch externe Sach-

verständige (externes Audit) 
- - Begutachtung durch interne Be-

gutachtung (internes Audit) 
- Systematischer Vergleich mit anderen 
Betreibern (Benchmarking, Peer Re-
views) 
Bei der Überprüfung durch Indikatoren, 
werden z. B. folgende Messansätze 
unterschieden: 

o - Erreichung von Prozesszie-
len  

o - Trendverfolgungen 

gesetzt werden, geeignet. Folgende 
Messansätze werden unterschieden: 
Überprüfung durch unabhängige Refe-
renzen, z. B.: 
- Begutachtung durch externe Sach-

verständige (externes Audit) 
- Begutachtung durch interne Begut-

achtung (internes Audit) 
- Systematischer Vergleich mit ande-

ren Betreibern (Benchmarking, Peer 
Reviews) 

Überprüfung durch Indikatoren, z. B.: 
- Erreichung von Prozesszielen  
- Trendverfolgungen 

336 RSK Zu 3.5 (4) 3 
Der Begriff „ Gewährleistung der Si-
cherheit“ geht über das praktisch Mög-
liche hinaus. (K2) 
Wird hier bezweifelt, ob das SMS ein 
geeigneter Ansatz ist? (K2) 
Es geht nicht um Hierarchien, sondern 
um Verantwortlichkeiten in den Kraft-
werksprozessen. (K2) 
Ist hier gemeint, dass der Abstim-
mungsprozess von Unternehmenszie-
len durch Gutachter überwacht werden 
soll (unabhängige Referenzen)? (K2) 
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Team 8 Antwort: 
- Das Unternehmen gewährleistet die 

Sicherheit der Anlage. Das SMS ist 
ein Werkzeug dafür. Der Begriff der 
„Gewährleistung“ ist hier nicht über-
zogen. 

- Es muss überprüft werden, ob das 
spezifische SMS geeignet ist. Die 
grundsätzliche Eignung des Ansat-
zes mit SMS ist damit nicht berührt. 

- Hier ist die Aufbauorganisation ge-
meint, die genau das geschriebene 
beinhaltet. 

- Sachverständige gibt es nicht nur in 
der Kerntechnik. In der Kerntechnik 
tätige Sachverständigenorganisatio-
nen zertifizieren zum Beispiel auch 
Unternehmen (wie die GRS) nach 
ISO 9000. Die Entscheidung, wel-
cher Organisation das Unternehmen 
auditiert liegt in der Verantwortung 
des Betreibers. 

3.5 (4) 4 Indikatoren und Messmethoden sind 
auf folgende Aspekte überprüft: 
- Die Herleitung der Indikatoren aus 

den Sicherheitszielen und dem An-
satz des Sicherheitsmanagement-
systems. 

- Die Eignung der Messmethoden für 
die Überprüfung der Sicherheitszie-
le. 

- Die Vollständigkeit der Messmetho-
den für alle Hierarchieebenen. 

- Genügend Ressourcen und Metho-
den für die Datenerhebung, die 
Durchführung von Messungen und 
die Auswertung von Messergebnis-

336 RSK Zu 3.5 (4) 4 
Besser formuliert: Die Indikatoren ges-
tatten eine gültige Aussage zur Errei-
chung der Sicherheitsziele. (K1) 
Formulierung: Hier kann der Eindruck 
entstehen es handelt sich um eine 
Messung im technischen Sinn.  Ge-
meint ist eine Datenerhebung mit ggf. 
nachfolgender Verrechnung der Daten 
gemäß Rechenvorschrift und Auswer-
tung dieser Daten nach statistischen 
Methoden. (K3) 
Es geht nicht um Hierarchien, sondern 
um Kraftwerksprozesse. Kraftwerkspro-
zesse sind hierarchie- und abteilungs-
übergreifend. Ist es bei einem prozess-

3.5 (4) 4 Indikatoren und Messmethoden  
-  gestatten eine gültige Aussage über 

die Zieeilerreichung des Sicher-
heitsmanagementsystems, 

- eignen sich zur Überprüfung der Si-
cherheitsziele, 

- sind vollständig, 
- sind mit ausreichenden Ressourcen 

und Methoden für die Datenerhe-
bung, die Durchführung von Mes-
sungen sowie die Auswertung von 
Messergebnissen ausgestattet. 

Indikatoren und Messmethoden sind 
auf folgende Aspekte überprüft: 
- Die Herleitung der Indikatoren aus 
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orientiertem Ansatz sinnvoll, Messme-
thoden für Hierarchieebenen zu entwi-
ckeln? (K2) 
Redundante Anforderung (siehe Res-
sourcen) (K3) 

sen. 

Team 8 Antwort: 
Die Formulierung wird geändert. Die 
Dopplung mit 3.2 wird bewusst in Kauf 
genommen. 

den Sicherheitszielen und dem Ansatz 
des Sicherheitsmanagementsystems. 
- Die Eignung der Messmethoden für 
die Überprüfung der Sicherheitsziele. 
- Die Vollständigkeit der Messmetho-
den für alle Hierarchieebenen. 
- Genügend Ressourcen und Metho-
den für die Datenerhebung, die Durch-
führung von Messungen und die Aus-
wertung von Messergebnissen. 

3.5 (4) 5 Die Eignung der Messung ist nachge-
wiesen (Reliabilität der Datenerhe-
bung). Erhobene Daten sind auf ihre 
statistische Qualität geprüft. Nachge-
wiesen sind: 
- Die Qualität der Messung (Stabilität 

und Konsistenz) 
- Die Eignung für Trendverfolgungen 
- Die angemessene Qualifikation des 

Personals für die sachgerechte 
Durchführung der Messung 

336 RSK Zu 3.5 (4) 5  
Formulierung: Hier kann der Eindruck 
entstehen es handelt sich um eine 
Messung im technischen Sinn. Gemeint 
ist eine Datenerhebung mit ggf. nach-
folgender Verrechung der Daten gemäß 
Rechenvorschrift und Auswertung die-
ser Daten nach statistischen Methoden. 
Der Aspekt der Datenerhebung kommt 
bei der Betrachtung von Messmetho-
den zu kurz. (K2) 
3. Spiegelstrich 
Ergänzung: ....die angemessene Quali-
fikation des Personals für die sachge-
rechte Durchführung der Messung und 
Bewertung der Messergebnisse. Evtl. 
noch besser aufgehoben in 3.5 (4) 6. 
(K2) 

3.5 (4) 5 Die Eignung der Messung ist nachge-
wiesen (Reliabilität der Datenerhe-
bung). Erhobene Daten sind auf ihre 
statistische Qualität geprüft. Nachge-
wiesen sind: 
- Die Qualität der Messung (Stabilität 

und Konsistenz) 
- Die Eignung für Trendverfolgungen 
- Die angemessene Qualifikation des 

Personals für die sachgerechte 
Durchführung der Messung 
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Team 8 Die Nachweisführung und damit auch 
die Messung sollten in einer unterge-
ordneten Regel spezifiziert werden. 
Diese untergeordnete Regel ist noch zu 
erstellen. Im dritten Spiegelstrich ist die 
Bewertung der Meßergebnisse nicht ei-
gens erwähnt. Die Abgrenzung, was 
noch zur Messung und was zur Bewer-
tung (in 3.5(4)6) gehört, kann erst in der 
zu erstellenden untergeordneten Regel 
genauer spezifiziert werden. Sachlich 
besteht aus Sicht von Team 8 keine 
Differenz zwischen dem Kommentar 
und dem Modultext. 

3.5 (4) 6 Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Identifikation von 
Verbesserungspotentialen ist nachge-
wiesen für  
- die sicherheitsrelevanten Prozesse 

einschließlich 
- der Prozesse des Sicherheitsmana-

gementsystems selbst  
Die sicherheitsfördernde Wirkung von 
Verbesserungsmaßnahmen ist nach-
gewiesen über 
- Die Abdeckung des gesamten Ü-

berwachungsumfangs, 
- Die systematische Herleitung von 

Verbesserungsmaßnahmen aus den 
gewonnenen Erkenntnissen, ein-
schließlich des Standes von Wis-
senschaft und Technik und 

- Die Konsistenz zwischen allen be-
triebsinternen Auswertungsprozes-
sen (z. B. Audits, Ereignisanalyse, 
PSA). 

Nachgewiesen sind entsprechende 

336 RSK Zu 3.5 (4) 6  
„Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Identifikation von 
Verbesserungspotentialen ist nachge-
wiesen für ...“ Nach welchem Bewer-
tungsmaßstab ist der Nachweis zu füh-
ren bzw. wann ist der Nachweis er-
bracht? (K2) 
„Die sicherheitsfördernde Wirkung von 
Verbesserungsmaßnahmen ist nach-
gewiesen über...“ Nach welchem Be-
wertungsmaßstab ist der Nachweis zu 
führen bzw. wann ist der Nachweis er-
bracht? (K2) 
„Die Abdeckung des gesamten Über-
wachungsumfangs,“ Diese Anforderung 
sollte konkretisiert werden. Sie stimmt 
nicht mit den angegebenen IAEA-
Anforderungen überein. (K2) 
„- Die systematische Herleitung von 
Verbesserungsmaßnahmen aus den 
gewonnenen Erkenntnissen, ein-
schließlich des Standes von Wissen-
schaft und Technik und...“ Nach AtG 

3.5 (4) 6 Die Eignung des Sicherheitsmanage-
mentsystems zur Identifikation von 
Verbesserungspotentialen ist nachge-
wiesen für  
- die sicherheitsrelevanten Prozesse 

einschließlich 
- der Prozesse des Sicherheitsmana-

gementsystems selbst  
Die sicherheitsfördernde Wirkung von 
Verbesserungsmaßnahmen ist nach-
gewiesen über 
die Abdeckung des gesamten Überwa-
chungsumfangs, 
- die systematische Herleitung von 

Verbesserungsmaßnahmen aus den 
gewonnenen Erkenntnissen, ein-
schließlich des Standes von Wis-
senschaft und Technik und 

- die Konsistenz zwischen allen be-
triebsinternen Auswertungsprozes-
sen (z. B. Audits, Ereignisanalyse, 
PSA). 

Nachgewiesen sind entsprechende 
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Ressourcen und Prozesse insbesonde-
re für 
- Die Auswertung der Erkenntnisse 

aus der Datenerhebung, 
- Das Vorgehen bei Verdachtsmo-

menten und 
- Die Auswertung des Standes von 

Wissenschaft und Technik. 

muss die nach Stand von W+T erfor-
derliche Vorsorge gegen Schäden ge-
troffen werden. (K2) 
„- Die Konsistenz zwischen allen be-
triebsinternen Auswertungsprozessen 
(z. B. Audits, Ereignisanalyse, PSA).“ 
Diese Anforderung sollte präzisiert wer-
den. Sie stimmt nicht mit den angege-
benen IAEA-Anforderungen überein. 
(K2) 
"- Die Auswertung des Standes von 
Wissenschaft und Technik.“ Nach AtG 
muss die nach Stand von W+T erfor-
derliche Vorsorge gegen Schäden ge-
troffen werden. Kann diese Forderung 
auf die Eignung des Sicherheitsmana-
gementsystems übertragen werden? 
(K2) 

Ressourcen und Prozesse insbesonde-
re für 
- die Auswertung der Erkenntnisse 

aus der Datenerhebung, 
- das Vorgehen bei Verdachtsmo-

menten und 
- die Auswertung des Standes von 

Wissenschaft und Technik. 
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Team 8 Antwort: 
- Die Nachweisführung sollte in einer 

untergeordneten Regel spezifiziert 
werden. 

- Die Nachweisführung sollte in einer 
untergeordneten Regel spezifiziert 
werden. 

- Die Forderung nach Vollständigkeit 
ergibt sich aus der Logik auch der 
übrigen Kapitel. Die Nachweisfüh-
rung dazu … s.o. 

- Die erforderliche Schadensvorsorge 
nach Stand von WUT ist hier nicht 
gemeint. 

- Eine Präzisierung erfolgt in der o. a. 
vorgeschlagenen Regel. Die ver-
schiedenen Auswerteprozesse soll-
ten grundsätzlich zu gleichen Ergeb-
nissen führen. Diese Forderung ist 
nicht unbillig. 

- Das SMS muss geeignet sein, den 
Stand von WuT auszuwerten. Diese 
Forderung wird aufrecht erhalten. 

VdTÜV Abschnitt 3.6 
Die Anforderung nach Widerspruchs-
freiheit zwischen den Dokumenten fehlt 

3.6 Anforderungen an die Dokumentati-
on 

330 

Team 8 Die Anforderung wird an geeigneter 
Stelle eingeführt. 

3.6 Anforderungen an die Dokumentati-
on 
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3.6 (1) Die Dokumentation ist systematisch 
und nachvollziehbar aufgebaut. Sie 
umfasst die Dokumentationen des Si-
cherheitsmanagementsystems, der 
Ressourcen, der Betriebsregelungen 
und des Betriebs einschließlich der er-
forderlichen Begründungen insbeson-
dere der Nachweise und Wirksam-
keitsprüfungen. 
Der Detaillierungsgrad der Dokumenta-
tion ist der Relevanz für die Sicherheit 
angemessen.  
Die Dokumentation ist geplant, über-
wacht und wird gegebenenfalls ver-
bessert sowie inhaltlich abgeglichen. 
Dazu ist ein dokumentiertes Verfahren 
eingeführt, welches die weitergehen-
den diesbezüglichen Regelwerksanfor-
derungen berücksichtigt. Damit ist Fol-
gendes gewährleistet: 
- - Sicherstellung eines Freigabe-

/Genehmigungsverfahrens für die 
einzelnen Dokumente, das der Be-
deutung eines Dokumentes ange-
messenen ist, 

- eindeutigen Kennzeichnung von 
Dokumenten, 

- Aktualisierung von Dokumenten, 
- Kennzeichnung von Änderungen 

und des Überarbeitungsstatus von 
Dokumenten, 

- Sicherstellung der Verfügbarkeit gül-
tiger Dokumente an den jeweiligen 

336 RSK Zu 3.6. (1)  
„Die Dokumentation ist systematisch 
und nachvollziehbar aufgebaut. Sie um-
fasst die Dokumentationen des Sicher-
heitsmanagementsystems, der Res-
sourcen, der Betriebsregelungen und 
des Betriebs einschließlich der erforder-
lichen Begründungen insbesondere der 
Nachweise und Wirksamkeitsprüfun-
gen.“ Siehe Anmerkungen zu 1 Zielset-
zung) (K1) 

 „- Sicherstellung angemessener ergo-
nomischer Gestaltung,“ Den Begriff „Si-
cherstellung“ streichen. (K1) 
„ - Kennzeichnung und Verteilung ex-
terner Dokumente an die jeweiligen 
Einsatzorte,“ Doppelt (K2) 
„- Verhinderung der Verwendung veral-
teter oder nicht gültiger Dokumente.“ 
Doppelt (K2) 
„Die Dokumente sind so erstellt, dass 
sie für die Anwender leicht verständlich 
sind.“ Redundante Anforderung (siehe 
ergonomische Gestaltung) (K3) 

3.6 (1) Die Dokumentation ist systematisch 
und nachvollziehbar aufgebaut. Sie 
umfasst die Dokumentationen des Si-
cherheitsmanagementsystems, der 
Ressourcen, der Betriebsregelungen 
und des Betriebs einschließlich der er-
forderlichen Begründungen insbeson-
dere der Nachweise und Wirksam-
keitsprüfungen. 
Der Detaillierungsgrad der Dokumenta-
tion ist der Relevanz für die Sicherheit 
angemessen.  
Die Dokumentation ist geplant, über-
wacht und wird gegebenenfalls ver-
bessert sowie inhaltlich abgeglichen. 
Dazu ist ein dokumentiertes Verfahren 
eingeführt, welches die weitergehen-
den, diesbezüglichen Regelwerksan-
forderungen berücksichtigt.  
Damit ist Folgendes gewährleistetDie 
Dokumentation genügt folgenden An-
forderungen: 
- Sicherstellung Vorhandensein eines 

Freigabe-/Genehmigungsverfahrens 
für die einzelnen Dokumente, das 
der Bedeutung eines Dokumentes 
angemessenen ist, 

- eindeutigen Kennzeichnung von 
Dokumenten, 

- Aktualisierung von Dokumenten, 
- Kennzeichnung von Änderungen 

und des Überarbeitungsstatus von 
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Einsatzorten, 
- Sicherstellung angemessener ergo-

nomischer Gestaltung,  
- Kennzeichnung und Verteilung ex-

terner Dokumente an die jeweiligen 
Einsatzorte, 

- Verhinderung der Verwendung ver-
alteter oder nicht gültiger Dokumen-
te. 

Die Dokumente sind so erstellt, dass 
sie für die Anwender leicht verständlich 
sind. 
Sicherheitstechnisch relevante Doku-
mente werden den betreffenden Mitar-
beitern des Unternehmens bekannt 
gemacht und gegebenenfalls erläutert, 
insbesondere nach Aktualisierung oder 
Änderung der Dokumente. 
Es ist dokumentiertes Verfahren zur 
Sicherstellung der Aufbewahrung, des 
Schutzes, der Wiederauffindbarkeit 
und der Einhaltung von Aufbewah-
rungsfristen von Dokumenten einge-
führt. 

Team 8 Antwort: 
- Siehe Antwort zu Zielsetzung 
- „Sicherstellung“ wird gestrichen 
- Die beiden vermeintlichen Dopplun-

gen meinen im Detail verschiedene 
Aspekte. 

- Punkt wird gestrichen 

Dokumenten, 
- Sicherstellung der Verfügbarkeit gül-

tiger Dokumente an den jeweiligen 
Einsatzorten, 

- Sicherstellung angemessener ergo-
nomischer Gestaltung,  

- Kennzeichnung und Verteilung ex-
terner Dokumente an die jeweiligen 
Einsatzorte, 

- Verhinderung der Verwendung ver-
alteter oder nicht ungültiger Doku-
mente. 

Die Dokumente sind so erstellt, dass 
sie für die Anwender leicht verständlich 
sind. 
Sicherheitstechnisch relevante Doku-
mente werden den betroeffenenden in-
ternen oder externen Mitarbeitern des 
Unternehmens bekannt gemacht und 
gegebenenfalls erläutert, insbesondere 
nach Aktualisierung oder Änderung der 
Dokumente. 
Es ist dokumentiertes Verfahren zur 
Sicherstellung der Aufbewahrung, des 
Schutzes, der Wiederauffindbarkeit 
und der Einhaltung von Aufbewah-
rungsfristen von Dokumenten einge-
führt. 
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RSK Zu 3.6 (2) 
Stand von W+T ist, dass ein integrier-
tes MM-Handbuch anzustreben ist. 
(K2) 
Ziele sind variabel und werden jährlich 
neu festgelegt. Die Beschreibung der 
Ziels in einem SMH ist nicht sinnvoll. 
(K2) 
Was sind Sicherheitsmerkmale? Die 
Anforderungen an die KW-Prozesse 
sind in der ISO90001:200 beschrieben. 
(K2) 
„- Beschreibung der Prozesse und Ver-
antwortlichkeiten zur Erreichung der Si-
cherheitsziele,“ (Siehe Anmerkung zu 1 
Zielsetzung) (K1) 

3.6 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
in einem Sicherheitsmanagement-
handbuch dokumentiert, das folgende 
Punkte beinhaltet: 
- Anwendungsbereich des Sicher-

heitsmanagementsystems, 
- Sicherheitspolitik des Unterneh-

mens, 
- Sicherheitsziele zur Erreichung der 

Politik, 
- die Herleitung der Sicherheitsmerk-

male und Prozesse aus der Sicher-
heitspolitik und den Sicherheitszie-
len,  

- Beschreibung der Prozesse und 
Verantwortlichkeiten zur Erreichung 
der Sicherheitsziele, 

- Erwartungen des Unternehmensfüh-
rung an die einzelnen Prozesse in 
Hinblick auf die Sicherheit (Stan-
dards und Ziele für die Prozess-
durchführung und die Prozesser-
gebnisse), 

- Aufzeichnungen zum Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen 
und der Wirksamkeit des Sicher-
heitsmanagementsystems.  

- die Wechselwirkungen der Prozesse 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems. Weiterhin müssen die Wech-
selwirkungen und Schnittstellen mit 
sowie die Abgrenzungen zu anderen 
Managementsystemen beschrieben 
werden. 

336 

Team 8 Antworten: 
- Die Kommentare wurden in der Neu-

formulierung berücksichtigt. 
- Sicherheitsmerkmale sind analog zu 

Qualitätsmerkmalen der ISO zu ver-
stehen. 

3.6 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
in einem Sicherheitsmanage-
menthandbuchist hinsichtlich doku-
mentiert, das folgender Punkte beinhal-
tetdokumentiert: 
- Anwendungsbereich des Sicher-

heitsmanagementsystems, 
- Sicherheitspolitik des Unterneh-

mens, 
- Sicherheitsziele zur Erreichung der 

Politik, 
- die Herleitung der Sicherheitsmerk-

male und Prozesse aus der Sicher-
heitspolitik und den Sicherheitszie-
len,  

- Beschreibung der Prozesse und 
Verantwortlichkeiten zur Erreichung 
der Sicherheitsziele einschließlich 
deren Begründung („know-why“,), 

- Erwartungen des Unternehmensfüh-
rung an die einzelnen Prozesse in 
Hinblick auf die Sicherheit (Stan-
dards und Ziele für die Prozess-
durchführung und die Prozesser-
gebnisse) Prozesse zur Entschei-
dungsfindung bei Abgleich von Si-
cherheitszielen mit anderen Unter-
nehmenszielen, 

- Aufzeichnungen zum Nachweis der 
Konformität mit den Anforderungen 
und der Wirksamkeit des Sicher-
heitsmanagementsystems, 

- die Wechselwirkungen der Prozesse 
des Sicherheitsmanagementsys-
tems Weiterhin müssen die Wech-
selwirkungen undsowie ggf. Schnitt-
stellen undmit sowie die Abgren-
zungen zu anderen Management-
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systemen beschrieben werden. 
Hinweis: 
Im Rahmen eines integrierten Mana-
gementsystems kann sich diese Do-
kumentation über mehrere Manage-
menthandbücher erstrecken. Die das 
Sicherheitsmanagement betreffenden 
Darstellungen werden dann nachvoll-
ziehbar gekennzeichnet. 

3.6 (3) Die Dokumentation der Ressourcen 
wird auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Sie beinhaltet  
- die Dokumentation des jeweils aktu-

ellen Anlagenzustandes mit den Un-
terlagen zur Genehmigung der An-
lage einschließlich der Nachweise, 
Systembeschreibungen sowie alle 

336 RSK Zu 3.6 (3), 1. Spiegelstrich 
Muss das nicht lauten anstatt „die Do-
kumentation des jeweils aktuellen An-
lagenzustandes mit“ „die Konformität“...   
mit ....?? (K2) 

3.6 (3) Die Dokumentation der Ressourcen 
wird auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Sie beinhaltet  
- die Dokumentation des jeweils aktu-

ellen Anlagenzustandes einschließ-
lich dermit den Unterlagen zur Ge-
nehmigung der Anlage einschließ-
lich mit der Nachweisen, Systembe-
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durchgeführten Änderungsmaß-
nahmen, 

- die Festlegungen für die sonstige 
Infrastruktur, 

- die Planung der personellen Res-
sourcen, 

- die Festlegungen zu Arbeitsumge-
bung und Arbeitsbedingungen und 

- die Regelungen zur Zusammenar-
beit mit externen Organisationen. 

Team 8 Antwort: Die Formulierung wurde über-
arbeit, um Missverständnisse zu ver-
meiden. 

schreibungen sowie allen durchge-
führten Änderungsmaßnahmen, 

- die Festlegungen für die sonstige 
Infrastruktur, 

- die Planung der personellen Res-
sourcen, 

- regelmäßige Dokumentation des 
Personalbestandes und der Arbeits-
kapazitäten, 

- die Festlegungen zu Arbeitsumge-
bung und Arbeitsbedingungen und 

- die Regelungen zur Zusammenar-
beit mit externen Organisationen. 

3.6 (4) Die Aufbau- und Ablauforganisationen 
sind in den Betriebsregelungen festge-
legt. Sie umfassen insbesondere das 
Betriebshandbuch, die Sicherheitsspe-
zifikationen, das Notfallhandbuch, das 
Prüfhandbuch, sonstige schriftliche 
Anweisungen zur Durchführung von 
Prozessen und Tätigkeiten (Verfah-
rens- und Arbeitsanweisungen).In den 
Betriebsregelungen insbesondere in 
den Verfahrens- und Arbeitsanweisun-
gen sind neben den technischen Abläu-
fen auch jeweils eindeutig die Verant-
wortlichkeiten, Zuständigkeiten, Über-
prüfungsmaßnahmen und Qualitätsan-
forderungen festgelegt sein. 

336 RSK Zu 3.6 (4) und 3.6. (4) 1 
Allgemeine Bemerkung:  
- Ist etwas durcheinander mit den 

Begriffen  
- sehr maßgeschneidert auf die der-

zeitigen Strukturen wie BHB/NHB 
etc. Diese werden sich vielleicht im 
Laufe der Zeit ändern z. B. als Folge 
der LL Überarbeitung (Sicherheits-
ebenenkonzept). Man sollte hier 
auch Spielraum für sinnvolle Weiter-
entwicklungen lassen. 

Deshalb folgender Textvorschlag für 
3.6.(4) und 3.6.(4)1 der sich an mehr 
allgemeineren und international auch 
üblichen Begriffen orientiert (Tec. Spec, 
LCO etc.) und etwas Spielraum für die 
Platzierung von sicherheitsrelevanten 
Regelungen lässt: 
Die Aufbau- und Ablauforganisationen 
sind in Betriebsregelungen festzulegen. 
Wesentliche Festlegungen sind in die 
Sicherheitsspezifikationen der Be-
triebshandbücher, Notfallhandbücher, 

3.6 (4) Die Aufbau- und Ablauforganisationen 
sind in Betriebsregelungen festgelegt. 
Wesentliche Festlegungen sind in die 
Sicherheitsspezifikationen der Be-
triebshandbücher, Notfallhandbücher, 
Prüfhandbücher etc. aufgenommen. 
Detailregelungen sind in sonstigen 
schriftlichen Anweisungen zur Durch-
führung von Prozessen und Tätigkeiten 
(Verfahrens- und Arbeitsanweisungen) 
niedergelegt. In den Regelun-
gen - insbesondere in den Verfahrens- 
und Ablaufregelungen - sind neben den 
technischen Abläufen auch jeweils die 
Zuständig- und Verantwortlichkeiten, 
Überprüfungsmaßnahmen und Quali-
tätsanforderungen eindeutig festgelegt. 
Die Aufbau- und Ablauforganisationen 
sind in den Betriebsregelungen festge-
legt. Sie umfassen insbesondere das 
Betriebshandbuch, die Sicherheitsspe-
zifikationen, das Notfallhandbuch, das 
Prüfhandbuch, sonstige schriftliche 
Anweisungen zur Durchführung von 
Prozessen und Tätigkeiten (Verfah-
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Prüfhandbücher etc. aufzunehmen. De-
tailregelungen sind in sonstigen schrift-
lichen Anweisungen zur Durchführung 
von Prozessen und Tätigkeiten (Verfah-
rens- und Arbeitsanweisungen) nieder-
zulegen. In den Regelun-
gen - insbesondere in den Verfahrens- 
und Ablaufregelungen - müssen neben 
den technischen Abläufen auch jeweils 
die Zuständig- und Verantwortlichkei-
ten, Überprüfungsmaßnahmen und 
Qualitätsanforderungen eindeutig fest-
gelegt sein. 
Die Sicherheitsspezifikationen beinhal-
ten mindestens 
- alle sicherheitsrelevanten Be-

triebsordnungen,  
- Auflagen und Bedingungen der 

Genehmigungsbescheide,  
- Auflagen und Bedingungen für den 

Betrieb der Anlagen bei allen Be-
triebszuständen,  

- eindeutige Festlegungen und Krite-
rien hinsichtlich der sicherheitstech-
nisch relevanten Mindestverfügbar-
keitsanforderungen von Systemen 
und Komponenten bei den ver-
schiedenen Systemzuständen,  

- eindeutige Festlegungen und An-
weisungen wie bei identifizierten 
Abweichungen von sicherheitsrele-
vanten Festlegungen zu verfahren 
ist (Reparaturzeitregelungen etc),  

- übergeordnete Aspekte und Hand-
lungsanweisungen für den Anoma-
len Betrieb und Auslegungsstörfälle 
(z. B. „Störfallleitschema“, „Störfall-
strategie“) 

In die Sicherheitsspezifikationen (Be-

rens- und Arbeitsanweisungen).In den 
Betriebsregelungen insbesondere in 
den Verfahrens- und Arbeitsanweisun-
gen sind neben den technischen Abläu-
fen auch jeweils eindeutig die Verant-
wortlichkeiten, Zuständigkeiten, Über-
prüfungsmaßnahmen und Qualitätsan-
forderungen festgelegt sein. 
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triebshandbuch) sind ferner Regelun-
gen hinsichtlich der Verantwortlichkei-
ten, Vorgehen und Maßnahmen bei 
Meldepflichtigen Vorkommnissen auf-
zunehmen. 
Für auslegungsüberschreitende Ereig-
nisse sind in der Sicherheitsspezifikati-
on spezielle Aspekte wie organisatori-
sche und administrative Regelungen 
sowie Maßnahmen zur Schadensver-
meidung und Schadensminimierung 
festzulegen (Notfallhandbuch).  
Sind bei operativen Anweisungen si-
cherheitstechnisch relevante Festle-
gungen und Handlungsanweisungen in 
verschiedenen Unterlagen enthalten (z. 
B. im Betriebshandbuch und Notfall-
handbuch) ist sicherzustellen, dass die 
Abhängigkeiten sowie der Übergang 
zwischen den verschiedenen Anwei-
sungen eindeutig und widerspruchsfrei 
dargestellt ist. 
In Sicherheitsspezifikationen sind we-
sentliche Festlegungen zur Gewährleis-
tung der Zuverlässigkeit von sicher-
heitstechnisch relevanten technischen 
Einrichtungen (z. B. Prüfumfang und 
Prüf- bzw. Instandhaltungsintervalle in 
Prüf- bzw. Instandhaltungshandbü-
chern) festzulegen. (K2) 

 Team 8 Antwort: Der Formulierungsvorschlag 
wird übernommen, aber in den Infinitiv 
überführt. 

3.6 (4) 1 In den Sicherheitsspezifikationen sind 
die sicherheitsrelevanten Betriebsord-
nungen, Anordnungen und Auflagen 
der Behörden, zulässigen Nichtverfüg-

   3.6 (4) 1 Sicherheitsspezifikationen beinhalten 
mindestens 
- alle sicherheitsrelevanten Betriebs-
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barkeitszeiten und daraus abzuleitende 
Maßnahmen, Festlegungen zur vor-
beugenden Instandhaltung, Grenzwer-
te, Absicherungsschemata sowie die 
Liste der sicherheitsrelevanten wieder-
kehrenden Prüfungen,  die Kurzfassun-
gen der Maßnahmenbeschreibungen 
zu Störfällen und anomalen Betriebsfäl-
len und die meldepflichtigen Ereignisse 
festgelegt. 
 
Im Betriebshandbuch sind die für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb und zur 
Beherrschung von Störfällen erforderli-
chen sicherheitstechnischen Angaben, 
technischen Handlungen und Anwei-
sungen sowie organisatorischen Abläu-
fe enthalten. 
Im Prüfhandbuch sind die wiederkeh-
renden Prüfungen an sicherheitstech-
nisch wichtigen Systemen, Komponen-
ten und Anlagenteilen festgelegt. 
Im Notfallhandbuch sind für ausle-
gungsüberschreitende Ereignisabläufe 
und Anlagenzustände die organisatori-
schen und administrativen Regelungen 
und Maßnahmen zur Schadensvermei-
dung und Begrenzung von Scha-
densauswirkungen enthalten.  

ordnungen,  
- Auflagen und Bedingungen der Ge-

nehmigungsbescheide,  
- Auflagen und Bedingungen für den 

Betrieb der Anlagen bei allen Be-
triebszuständen,  

- eindeutige Festlegungen und Krite-
rien hinsichtlich der sicherheitstech-
nisch relevanten Mindestverfügbar-
keitsanforderungen von Systemen 
und Komponenten bei den ver-
schiedenen Systemzuständen,  

- eindeutige Festlegungen und An-
weisungen wie bei identifizierten 
Abweichungen von sicherheitsrele-
vanten Festlegungen zu verfahren 
ist (Reparaturzeitregelungen etc),  

- übergeordnete Aspekte und Hand-
lungsanweisungen für den Anoma-
len Betrieb und Auslegungsstörfälle 
(z. B. „Störfallleitschema“, „Störfall-
strategie“) 

In die Sicherheitsspezifikationen (Be-
triebshandbuch) sind ferner Regelun-
gen hinsichtlich der Verantwortlichkei-
ten, Vorgehen und Maßnahmen bei 
Meldepflichtigen Vorkommnissen auf-
zunehmen. 
Für auslegungsüberschreitende Ereig-
nisse sind in der Sicherheitsspezifikati-
on spezielle Aspekte wie organisatori-
sche und administrative Regelungen 
sowie Maßnahmen zur Schadensver-
meidung und Schadensminimierung 
festzulegen (Notfallhandbuch).  

Sind bei operativen Anweisungen si-
cherheitstechnisch relevante Festle-
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gungen und Handlungsanweisungen in 
verschiedenen Unterlagen enthalten (z. 
B. im Betriebshandbuch und Notfall-
handbuch), ist sicherzustellen, dass die 
Abhängigkeiten sowie der Übergang 
zwischen den verschiedenen Anwei-
sungen eindeutig und widerspruchsfrei 
dargestellt ist. 

In Sicherheitsspezifikationen sind we-
sentliche Festlegungen zur Gewährleis-
tung der Zuverlässigkeit von sicher-
heitstechnisch relevanten technischen 
Einrichtungen (z. B. Prüfumfang und 
Prüf- bzw. Instandhaltungsintervalle in 
Prüf- bzw. Instandhaltungshandbü-
chern) festgelegt.In den Sicherheits-
spezifikationen sind die sicherheitsrele-
vanten Betriebsordnungen, Anordnun-
gen und Auflagen der Behörden, zu-
lässigen Nichtverfügbarkeitszeiten und 
daraus abzuleitende Maßnahmen, 
Festlegungen zur vorbeugenden In-
standhaltung, Grenzwerte, Absiche-
rungsschemata sowie die Liste der si-
cherheitsrelevanten wiederkehrenden 
Prüfungen,  die Kurzfassungen der 
Maßnahmenbeschreibungen zu Störfäl-
len und anomalen Betriebsfällen und 
die meldepflichtigen Ereignisse festge-
legt. 
Im Betriebshandbuch sind die für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb und zur 
Beherrschung von Störfällen erforderli-
chen sicherheitstechnischen Angaben, 
technischen Handlungen und Anwei-
sungen sowie organisatorischen Abläu-
fe enthalten. 
Im Prüfhandbuch sind die wiederkeh-
renden Prüfungen an sicherheitstech-
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nisch wichtigen Systemen, Komponen-
ten und Anlagenteilen festgelegt. 
Im Notfallhandbuch sind für ausle-
gungsüberschreitende Ereignisabläufe 
und Anlagenzustände die organisatori-
schen und administrativen Regelungen 
und Maßnahmen zur Schadensvermei-
dung und Begrenzung von Scha-
densauswirkungen enthalten.  

3.6 (5) Die Dokumentation des Betriebs ent-
hält alle sicherheitsrelevanten Erfah-
rungen und vorhandenen Ressourcen. 
Sie umfasst insbesondere die Be-
triebsaufzeichnungen, Analysen zu ei-
genen oder fremden Ereignissen und 
Erkenntnissen, Unterlagen zu Instand-
haltungserfahrungen / -ergebnissen, 
das Schichtbuch und Änderungsanzei-
gen. Die Auswertung der Betriebsdo-
kumentation erfolgt systematisch und 
nachvollziehbar. Die Ergebnisse der 
Auswertung fließen in die Planung und 
Verbesserung des sicheren Betriebs 
einschließlich des Sicherheitsmana-
gementsystems ein. 

   3.6 (5) Die Dokumentation des Betriebs ent-
hält alle sicherheitsrelevanten Erfah-
rungen und vorhandenen Ressourcen. 
Sie umfasst insbesondere die Be-
triebsaufzeichnungen, Analysen zu ei-
genen oder fremden Ereignissen und 
Erkenntnissen, Unterlagen zu Instand-
haltungserfahrungen / -ergebnissen, 
das Schichtbuch und Änderungsanzei-
gen. Die Auswertung der Betriebsdo-
kumentation erfolgt systematisch und 
nachvollziehbar. Die Ergebnisse der 
Auswertung fließen in die Planung und 
Verbesserung des sicheren Betriebs 
einschließlich des Sicherheitsmana-
gementsystems ein. 

4 Anforderungen an die Qualitätssi-
cherung 

   4 Anforderungen an die Qualitätssi-
cherung 

4.1 Grundlegende Anforderungen an die 
Qualitätssicherung 

   4.1 Grundlegende Anforderungen an die 
Qualitätssicherung 
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4.1 (1) Die Qualitätssicherung ist auf jeden 
einzelnen Prozess des Sicherheitsma-
nagementsystems angewendet.  
Die übergeordneten Absichten und die 
Ausrichtung des Betreibers zur Qualität 
sind als Qualitätspolitik und Qualitäts-
ziele in der Sicherheitspolitik und Si-
cherheitsziele (siehe Kap.3.2) enthal-
ten. 
Aus den Qualitätszielen sind konkrete 
Qualitätsmerkmale abgeleitet, die 
quantifizierbar sind.  
Um die Sicherheit der Anlage zu ge-
währleisten, sind die im Folgenden be-
schriebenen Grundsätze und Metho-
den der Qualitätssicherung systema-
tisch in den Managementprozessen 
und betrieblichen Aktivitäten sowie bei 
der Überprüfung von Managementpro-

336 RSK Zu 4.1 (1) 
„Die Qualitätssicherung ist auf jeden 
einzelnen Prozess des Sicherheitsma-
nagementsystems angewendet.“ (Siehe 
Anmerkung zu 1 Zielsetzung) (K1) 

4.1 (1) Qualitätssicherung wird auf jeden ein-
zelnen Prozess des Sicherheitsmana-
gementsystems angewendet.  
Die übergeordneten Absichten und die 
Ausrichtung des Betreibers hinsichtlich 
des Qualitätsanspruchs werden in der 
Qualitätspolitik und den Qualitätszielen 
festgeschrieben. Sicherheitsrelevante 
Aspekte verweisen auf die Sicherheits-
politik und die Sicherheitsziele und 
stehen mit diesen in Einklang. 
Aus den Qualitätszielen  ergeben sich 
konkrete und quantifizierbare Quali-
tätsmerkmale.Die Qualitätssicherung 
ist auf jeden einzelnen Prozess des Si-
cherheitsmanagementsystems ange-
wendet.  
Die übergeordneten Absichten und die 
Ausrichtung des Betreibers zur Qualität 
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zessen und der Angemessenheit der 
Betriebsführung angewendet.  

Team 8 Antwort: Mit der Neuformulierung wurde 
versucht, die Kommentare zu berück-
sichtigen. 

sind als Qualitätspolitik und Qualitäts-
ziele in der Sicherheitspolitik und Si-
cherheitsziele (siehe Kap.3.2) enthal-
ten. 
Aus den Qualitätszielen sind konkrete 
Qualitätsmerkmale abgeleitet, die 
quantifizierbar sind.  
Um die Sicherheit der Anlage zu ge-
währleisten, sind die im Folgenden be-
schriebenen Grundsätze und Metho-
den der Qualitätssicherung systema-
tisch in den Managementprozessen 
und betrieblichen Aktivitäten sowie bei 
der Überprüfung von Managementpro-
zessen und der Angemessenheit der 
Betriebsführung angewendet.  
Die Qualitätssicherung ist integraler 
Bestandteil des Sicherheitsmanage-
ment. Das Sicherheitsmanagementsys-
tem nimmt auf die in der Qualitätssiche-
rung aufgestellten Prozesse Bezug und 
gewährleistet die Integration der Pro-
zesse der Qualitätssicherung mit Si-
cherheitszielen. 

4.1 (2) Der Betreiber leitet aus der Qualitäts-
politik und den Qualitätsziele ein do-
kumentiertes Qualitätssicherungssys-
tem ab, entwickelt dieses, führt es ein 
und pflegt es. Das Qualitätssiche-
rungssystem legt die Maßnahmen zur 
Erreichung der Qualitätsziele fest und 
umfasst die gesamte Organisation und 
alle Aktivitäten, die den sicheren Be-
trieb der Anlage betreffen können. 

   4.1 (2) Der Betreiber leitet aus der Qualitäts-
politik und den Qualitätsziele ein do-
kumentiertes Qualitätssicherungssys-
tem ab, entwickelt dieses, führt es ein 
und pflegt es. Das Qualitätssiche-
rungssystem legt die Maßnahmen zur 
Erreichung der Qualitätsziele fest und 
umfasst die gesamte Organisation und 
alle Aktivitäten, die den sicheren Be-
trieb der Anlage betreffen können. 

4.1 (3) Das Qualitätssicherungssystem ist dar-
auf ausgerichtet, die kerntechnische Si-
cherheit durch kontinuierliche Verbes-
serung der betrieblichen Aktivitäten und 

   4.1 (3) Das Qualitätssicherungssystem ist dar-
auf ausgerichtet, die kerntechnische Si-
cherheit durch kontinuierliche Verbes-
serung der betrieblichen Aktivitäten und 
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Methoden zu erhöhen. Methoden zu erhöhen. 

4.1 (4) Sämtliche Ziele, Grundsätze, Systeme 
und Methoden der Qualitätssicherung 
stehen im Einklang mit den Zielen, 
Grundsätzen, Systemen und Methoden 
des Sicherheitsmanagementsystems. 

   4.1 (4) Sämtliche Ziele, Grundsätze, Systeme 
und Methoden der Qualitätssicherung 
stehen im Einklang mit den Zielen, 
Grundsätzen, Systemen und Methoden 
des Sicherheitsmanagementsystems. 

4.2 Allgemeine Anforderungen an das Qua-
litätssicherungssystem 

   4.2 Allgemeine Anforderungen an das 
Qualitätssicherungssystem 

RSK Zu 4.2 (1) 1 
Mit dieser umfassenden Definition des 
QMS ist eine starke Überschneidung 
mit den Anforderungen und Definitionen 
des SMS festgeschrieben. Eine eindeu-
tige Abgrenzung, die auch immer wie-
der in den Anforderungen genannt ist, 
sollte erfolgen. (Siehe Anmerkung zu 1 
Zielsetzung) (K1) 

4.2 (1) Die Phasen des geschlossenen Mana-
gementzyklus (Planen, Durchführen, 
Prüfen, Verbessern) werden auf das 
Qualitätssicherungssystem und alle 
nachfolgend aufgeführten Elemente 
von Qualitätssicherungssystemen an-
gewendet, wobei entsprechend den An-
forderungen an das Sicherheitsmana-
gementsystem vorgegangen wird. 

336 

Team 8 Antwort: 
Die sicherheitsgerichteten Teile des QS 
müssen dem SMS entsprechen. Diese 
Forderung ergibt sich aus dem umfas-
senden Anspruch des SMS. 

4.2 (1) Die Phasen des geschlossenen Mana-
gementzyklus (Planen, Durchführen, 
Prüfen, Verbessern) werden auf das 
Qualitätssicherungssystem und alle 
nachfolgend aufgeführten Elemente 
von Qualitätssicherungssystemen an-
gewendet, wobei entsprechend den An-
forderungen an das Sicherheitsmana-
gementsystem vorgegangen wird. 

4.2 (2) Das Qualitätssicherungssystem erfüllt 
folgende Anforderungen: 

   4.2 (2) Das Qualitätssicherungssystem erfüllt 
folgende Anforderungen: 

4.2 (2) 1 Das Qualitätssicherungssystem um-
fasst alle sicherheitsrelevanten Aktivitä-
ten, Maßnahmen und technischen Ein-
richtungen der Anlage. Es ist für alle 
Organisationseinheiten und Mitarbeiter 
des Unternehmens anwendbar, die Ein-
fluss auf die Sicherheit der Anlage ha-
ben können. Es umfasst auch die si-
cherheitsrelevanten Aktivitäten und 

   4.2 (2) 1 Das Qualitätssicherungssystem um-
fasst alle sicherheitsrelevanten Aktivitä-
ten, Maßnahmen und technischen Ein-
richtungen der Anlage. Es ist für alle 
Organisationseinheiten und Mitarbeiter 
des Unternehmens anwendbar, die Ein-
fluss auf die Sicherheit der Anlage ha-
ben können. Es umfasst auch die si-
cherheitsrelevanten Aktivitäten und 
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Produkte, die durch Lieferanten, Ver-
tragsnehmer und Servicefirmen bereit-
gestellt werden. 

Produkte, die durch Lieferanten, Ver-
tragsnehmer und Servicefirmen bereit-
gestellt werden. 

4.2 (2) 2 Jeder Mitarbeiter und das Fremdperso-
nal, die mit sicherheitsrelevanten Auf-
gaben betraut sind, sind verpflichtet die 
Maßgaben des Qualitätssicherungs-
systems einzuhalten. 

   4.2 (2) 2 Jeder Mitarbeiter und das Fremdperso-
nal, die mit sicherheitsrelevanten Auf-
gaben betraut sind, sind verpflichtet die 
Maßgaben des Qualitätssicherungs-
systems einzuhalten. 

4.2 (2) 3 Die kerntechnische Sicherheit bildet die 
Grundlage bei der Identifizierung der 
Anlagenteile, Maßnahmen und Prozes-
se, auf die das Qualitätssicherungssys-
tem anzuwenden ist. Die Anforderun-
gen an die Qualitätssicherungsmaß-
nahmen sind so gestaffelt, dass sie die 
sicherheitstechnische Bedeutung aller 
Anlagenteile, Maßnahmen und Prozes-
se widerspiegeln. 

   4.2 (2) 3 Die kerntechnische Sicherheit bildet die 
Grundlage bei der Identifizierung der 
Anlagenteile, Maßnahmen und Prozes-
se, auf die das Qualitätssicherungssys-
tem anzuwenden ist. Die Anforderun-
gen an die Qualitätssicherungsmaß-
nahmen sind so gestaffelt, dass sie die 
sicherheitstechnische Bedeutung aller 
Anlagenteile, Maßnahmen und Prozes-
se widerspiegeln. 

4.3 Verantwortung und Befugnisse    4.3 Verantwortung und Befugnisse 

4.3 (1) Die Führungsebene der Anlage trägt 
die Verantwortung bei der Erstellung 
und Weiterentwicklung von Grundsät-
zen sowie bei der Integration der Quali-
tätssicherungsmaßnahmen in die tägli-
chen Arbeitsabläufe. 
Die Umsetzung des Qualitätssiche-
rungssystems erfolgt durch die Füh-
rungsebene der Anlage, die Durchfüh-
renden der Tätigkeiten und die Verant-
wortlichen für die Verifizierung und Ü-
berprüfung der Effektivität des Pro-
gramms. 

   4.3 (1) Die Führungsebene der Anlage trägt 
die Verantwortung bei der Erstellung 
und Weiterentwicklung von Grundsät-
zen sowie bei der Integration der Quali-
tätssicherungsmaßnahmen in die tägli-
chen Arbeitsabläufe. 
Die Umsetzung des Qualitätssiche-
rungssystems erfolgt durch die Füh-
rungsebene der Anlage, die Durchfüh-
renden der Tätigkeiten und die Verant-
wortlichen für die Verifizierung und Ü-
berprüfung der Effektivität des Pro-
gramms. 

4.3 (2) Die Verantwortlichen für die Planung 
und Umsetzung der Maßnahmen, die 
aus den Ergebnissen der Qualitätssi-
cherung folgen, sind so festgelegt, dass 

   4.3 (2) Die Verantwortlichen für die Planung 
und Umsetzung der Maßnahmen, die 
aus den Ergebnissen der Qualitätssi-
cherung folgen, sind so festgelegt, dass 
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andere Erwägungen (z. B. Zeitplanung) 
keinen Vorrang vor der Sicherheit er-
halten. 

andere Erwägungen (z. B. Zeitplanung) 
keinen Vorrang vor der Sicherheit er-
halten. 

4.4. Grundlegende Anforderungen an die 
Prozesse des Qualitätssicherungssys-
tems 

   4.4. Grundlegende Anforderungen an die 
Prozesse des Qualitätssicherungs-
systems 

RSK Zu 4.4 (1) 
Hier erfolgt eine erneute Beschreibung 
der Anforderungen an Aufbau- und Ab-
lauforganisation, die bereits im Rahmen 
des SMS abgehandelt wurde. (K2) 

4.4 (1) Das Qualitätssicherungssystem ist so 
gestaltet, dass die Anforderungen an 
- die Aufbau- und Ablauforganisation,  
- die Ressourcenbereitstellung und  
- die Dokumentation,  
die für das Sicherheitsmanagementsys-
tem festgelegt sind, berücksichtigt und 
umgesetzt werden. 

336 

Team 8 Antwort: Dies ist eine Anforderung an 
das QS und nicht ans die verschiede-
nen Organisationen. 

4.4 (1) Das Qualitätssicherungssystem ist so 
gestaltet, dass die Anforderungen an 
- die Aufbau- und Ablauforganisation,  
- die Ressourcenbereitstellung und  
- die Dokumentation,  
die für das Sicherheitsmanagementsys-
tem festgelegt sind, berücksichtigt und 
umgesetzt werden. 

4.5 Anforderungen an die Prozesse zur Si-
cherung und Prüfung der Qualität 

   4.5 Anforderungen an die Prozesse zur 
Sicherung und Prüfung der Qualität 

4.5 (1) Qualität wird durch einen organisierten 
Ansatz geprüft. Qualitätssicherungs-
maßnahmen umfassen daher: 
- eine detaillierte Analyse der zu er-

reichenden Qualitätsziele, 
- eine Analyse der durchzuführenden 

Arbeiten, 
- die Identifizierung der erforderlichen 

Kenntnisse/Fertigkeiten, 
- die Auswahl sowie Aus- und Weiter-

bildung des Personals, 
- die Verwendung angemessener 

Ausrüstung und Prozeduren, 
- die Verwendung aktueller und ge-

prüfter Unterlagen (z.B. Dokumen-

   4.5 (1) Qualität wird durch einen organisierten 
Ansatz geprüft. Qualitätssicherungs-
maßnahmen umfassen daher: 
- eine detaillierte Analyse der zu er-

reichenden Qualitätsziele, 
- eine Analyse der durchzuführenden 

Arbeiten, 
- die Identifizierung der erforderlichen 

Kenntnisse/Fertigkeiten, 
- die Auswahl sowie Aus- und Weiter-

bildung des Personals, 
- die Verwendung angemessener 

Ausrüstung und Prozeduren, 
- die Verwendung aktueller und ge-

prüfter Unterlagen (z.B. Dokumen-
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tenverfolgungssystem) und 
- die Gewährleistung einer angemes-

senen Arbeitsumgebung und –
organisation.  

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen 
müssen unter Beachtung der individuel-
len Verantwortung geplant und durch-
geführt werden. 

tenverfolgungssystem) und 
- die Gewährleistung einer angemes-

senen Arbeitsumgebung und –
organisation.  

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen 
müssen unter Beachtung der individuel-
len Verantwortung geplant und durch-
geführt werden. 

4.5 (2) 1 Die Prüfung der Qualität ist bei der 
Durchführung der Aufgabe und durch 
unabhängige Maßnahmen gewährleis-
tet. Art und Umfang der unabhängigen 
Qualitätsprüfung spiegeln die Sicher-
heitsrelevanz und die Art der jeweiligen 
Aufgabe wider. Solche Prüfungsmaß-
nahmen umfassen Audits, Checks und 
Untersuchungen. Sie stellen fest, ob die 
Qualitätsziele erreicht werden und wer-
den von einem Mitarbeiter (Prüfer) 
durchgeführt, der nicht mit der Durch-
führung der Aufgabe selber beauftragt 
oder dafür zuständig ist.  

   4.5 (2) 1 Die Prüfung der Qualität ist bei der 
Durchführung der Aufgabe und durch 
unabhängige Maßnahmen gewährleis-
tet. Art und Umfang der unabhängigen 
Qualitätsprüfung spiegeln die Sicher-
heitsrelevanz und die Art der jeweiligen 
Aufgabe wider. Solche Prüfungsmaß-
nahmen umfassen Audits, Checks und 
Untersuchungen. Es wird festgestellt, 
Sie stellen fest, ob die Qualitätsziele er-
reicht werden. Audits, Checks und Un-
tersuchungen und werden von einem 
Mitarbeiter (Prüfer) durchgeführt, der 
nicht mit der Durchführung der Aufgabe 
selber beauftragt oder dafür zuständig 
ist.  

4.5 (2) 2 Falls die Qualitätsziele nicht erreicht 
werden, werden die erforderlichen Kor-
rekturmaßnahmen eingeleitet, wobei 
deren Dringlichkeit unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsrelevanz der fest-
gestellten Abweichung bestimmt wird. 
Festgestellte Abweichungen und die 
getroffenen Korrekturmaßnahmen 
müssen in den Erfahrungsrückfluss 
eingehen. 

   4.5 (2) 2 Falls die Qualitätsziele nicht erreicht 
werden, werden die erforderlichen Kor-
rekturmaßnahmen eingeleitet, wobei 
deren Dringlichkeit unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsrelevanz der fest-
gestellten Abweichung bestimmt wird. 
Festgestellte Abweichungen und die 
getroffenen Korrekturmaßnahmen 
müssen in den Erfahrungsrückfluss 
eingehen. 

4.5 (2) 3 Der Prüfer hat die Verantwortung für 
die sachgerechte Durchführung der un-
abhängigen Qualitätsprüfung. Die 

   4.5 (2) 3 Der Prüfer hat die Verantwortung für 
die sachgerechte Durchführung der un-
abhängigen Qualitätsprüfung. Die 
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grundlegende Verantwortung zum Er-
reichen der Qualität verbleibt beim 
Durchführenden der Aufgabe, nicht 
beim Prüfer. 

grundlegende Verantwortung zum Er-
reichen der Qualität verbleibt beim 
Durchführenden der Aufgabe, nicht 
beim Prüfer. 

4.5 (3) Falls Abweichungen von Qualitätszielen 
während der Durchführung von Prozes-
sen, im Rahmen unabhängiger Prüfun-
gen oder aufgrund sonstiger Informati-
onen festgestellt werden, wird Folgen-
des zu ermittelt: 
- die Ursache der Abweichungen, 
- mögliche Auswirkungen auf die Si-

cherheit, 
- die Korrekturmaßnahmen, die zu 

planen und nachzuweisen sind, um 
die Abweichung zu korrigieren und 
Wiederholungen ähnlicher Ereignis-
se zu vermeiden.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
sind dokumentiert. 
Die Umsetzung der Korrektur-
maßnahmen ist überwacht und doku-
mentiert.  

   4.5 (3) Falls Abweichungen von Qualitätszielen 
während der Durchführung von Prozes-
sen, im Rahmen unabhängiger Prüfun-
gen oder aufgrund sonstiger Informati-
onen festgestellt werden, wird Folgen-
des zu ermittelt: 
- die Ursache der Abweichungen, 
- mögliche Auswirkungen auf die Si-

cherheit, 
- die Korrekturmaßnahmen, die zu 

planen und nachzuweisen sind, um 
die Abweichung zu korrigieren und 
Wiederholungen ähnlicher Ereignis-
se zu vermeiden.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
sind dokumentiert. 
Die Umsetzung der Korrektur-
maßnahmen ist überwacht und doku-
mentiert.  

4.5 (4) Das Qualitätssicherungssystem stellt 
sicher, dass Tätigkeiten, die aus Si-
cherheits- oder Qualitätserwägungen 
unterbrochen wurden, erst dann wieder 
aufgenommen werden, wenn unter den 
gegebenen Randbedingungen die rele-
vanten Qualitätsmerkmale eingehalten 
werden. 

   4.5 (4) Das Qualitätssicherungssystem stellt 
sicher, dass Tätigkeiten, die aus Si-
cherheits- oder Qualitätserwägungen 
unterbrochen wurden, erst dann wieder 
aufgenommen werden, wenn unter den 
gegebenen Randbedingungen die rele-
vanten Qualitätsmerkmale eingehalten 
werden. 

5 Anforderungen zur Gewährleistung 
des Erfahrungsrückflusses und des 
Informationsaustauschs 

   5 Anforderungen zur Gewährleistung 
des Auswertung von Betriebserfah-
rung und anderen Erkenntnissen, Er-
fahrungsrückflusses und des Infor-
mationsaustauschs 
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5.1 Prozesse und Verantwortung    5.1 Prozesse und Verantwortung 

RSK Zu 5.1 (1) 
(Siehe Anmerkung zu 1 Zielsetzung) 
(K1) 

5.1 (1) Der Betreiber entwickelt Prozesse und 
führt diese durch, um meldepflichtige 
Ereignisse gemäß AtSMV, Störungen, 
Betriebserfahrungen, Erkenntnisse zu 
sicherheitstechnisch relevanten Aspek-
ten der Auslegung der eigenen und an-
derer Anlagen sowie Änderungen des 
Standes von Wissenschaft und Technik 
auf systematische Weise nach den 
Vorgaben des Sicherheitsmanage-
mentsystems (siehe Kap. 3) zu sam-
meln, zu sichten, auszuwerten und die-
se Schritte zu dokumentieren.  

336 

Team 8 Antwort: 
Siehe Antwort zu 1 Zielsetzung 

5.1 (1) Der Betreiber entwickelt Prozesse und 
führt diese durch, um meldepflichtige 
Ereignisse gemäß AtSMV, Störungen, 
Betriebserfahrungen, Erkenntnisse zu 
sicherheitstechnisch relevanten Aspek-
ten der Auslegung der eigenen und an-
derer Anlagen sowie Änderungen des 
Standes von Wissenschaft und Technik 
und der internationalen Sicherheits-
standards einschließlich der hierzu be-
hördlich veranlassten Informationen auf 
systematische Weise nach den Vorga-
ben des Sicherheitsmanagementsys-
tems (siehe Kap. 3) zu sammeln, zu 
sichten, auszuwerten und diese Schritte 
zu dokumentieren.  

5.1 (2) Betriebserfahrung auf Anlagenebene 
wird ausgewertet, um bisher unerkann-
te sicherheitstechnisch bedeutende Er-
eignisse, mögliche Precursor-
Ereignisse und potentielle Tendenzen 
zur Verschlechterung der Sicherheit 
oder verringerte Sicherheitsmargen zu 
erkennen.  

   5.1 (2) Betriebserfahrung auf Anlagenebene 
wird ausgewertet, um bisher unerkann-
te sicherheitstechnisch bedeutende Er-
eignisse, mögliche Precursor-
Ereignisse und potentielle Tendenzen 
zur Verschlechterung der Sicherheit 
oder verringerte Sicherheitsmargen zu 
erkennen.  

5.1 (3) Der Betreiber stellt ausreichend qualifi-
ziertes Personal zur Durchführung die-
ser Prozesse, zur Kommunikation der 
sicherheitstechnisch wichtigen Ergeb-
nisse und – soweit angebracht – zur 
Empfehlung von Abhilfemaßnahmen 
bereit. Bedeutende Ergebnisse und 
Trends werden dem Leiter der Anlage 
gemeldet. 

   5.1 (3) Der Betreiber stellt ausreichend qualifi-
ziertes Personal zur Durchführung die-
ser Prozesse, zur Kommunikation der 
sicherheitstechnisch wichtigen Ergeb-
nisse und – soweit angebracht – zur 
Empfehlung von Abhilfemaßnahmen 
bereit. Bedeutende Erkenntnisse (Hin-
weise, Verdachtsmomente, Ergebnisse 
und Trends) werden dem Leiter der An-
lage gemeldet. 

5.1 (4) Das für die gemäß Ziffer 1.1 geforder-
ten Tätigkeiten verantwortliche Perso-

   5.1 (4) Das für die gemäß Ziffer 1.1 geforder-
ten Tätigkeiten verantwortliche Perso-
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nal erhält eine angemessene Aus- und 
Weiterbildung, ausreichende techni-
sche und finanzielle Ressourcen und 
Unterstützung der Unternehmensfüh-
rung. Diese Anforderungen werden im 
Sicherheitsmanagementsystem be-
rücksichtigt.  

nal erhält eine angemessene Aus- und 
Weiterbildung, ausreichende techni-
sche und finanzielle Ressourcen und 
Unterstützung der Unternehmensfüh-
rung. Diese Anforderungen werden im 
Sicherheitsmanagementsystem be-
rücksichtigt.  

5.1 (5) Der Betreiber stellt sicher, dass Ergeb-
nisse erzielt, Schlüsse gezogen und 
Abhilfemaßnahmen rechtzeitig und an-
gemessen getroffen werden, um eine 
Wiederholung von Ereignissen zu ver-
meiden und die Sicherheit der Anlage 
zu erhalten oder zu verbessern. 

   5.1 (5) Der Betreiber stellt sicher, dass Ergeb-
nisse erzielt, Schlüsse gezogen und 
Abhilfemaßnahmen rechtzeitig und an-
gemessen getroffen werden, um eine 
Wiederholung von Ereignissen zu ver-
meiden und die Sicherheit der Anlage 
zu erhalten oder zu verbessern. Insbe-
ondere werden behördliche Empfeh-
lungen für das weitere Vorgehen im 
Hinblick auf die Übertragbarkeit auf die 
jeweilige Anlage überprüft und ggf. ent-
sprechend behördlicher Vorgaben in 
einer der sicherheitstechnischen Be-
deutung angemessenen Zeit umge-
setzt. 

     5.1 (6) Der Betreiber informiert die zuständigen 
Behörden umfassend über die abgelei-
teten Ergebnisse und Maßnahmen. 

5.2 Meldung und Verbreitung sicher-
heitstechnisch bedeutsamer Infor-
mationen 

   5.2 Meldung und Verbreitung sicher-
heitstechnisch bedeutsamer Infor-
mationen 

5.2 (1) Hinweis: 
Die Meldung von Ereignissen ist in der 
AtSMV geregelt. 

   5.2 (1) Hinweis: 
Die Meldung von Ereignissen ist in der 
AtSMV geregelt. 

5.2 (2) Der Betreiber verpflichtet das gesamte 
Personal, sicherheitstechnisch bedeu-
tende meldepflichtige Ereignisse, Stö-
rungen und Beinaheereignisse den zu-
ständigen Stellen im Kraftwerk anzu-

   5.2 (2) Der Betreiber verpflichtet das gesamte 
Personal, sicherheitstechnisch bedeu-
tende meldepflichtige Ereignisse, Stö-
rungen und Beinaheereignisse den zu-
ständigen Stellen im Kraftwerk anzu-
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zeigen. zeigen. 

RSK Zu 5.2 (3) 
Macht es Sinn Verfahrensregelungen 
zu INES im Modul festzulegen? Gehört 
anderweitig geregelt. So etwas ändert 
sich ja oft auch im Laufe der Zeit. (K1) 

5.2 (3) Der Betreiber stuft alle meldepflichtigen 
Ereignisse in die INES-Skala ein und 
meldet sie dem INES-Officer. Ereignis-
se der INES-Stufe 2 oder höher werden 
innerhalb von 24 Stunden nach der 
Einstufung dem nationalen INES-
Officer angezeigt, damit diese Ereignis-
se innerhalb von 24 Stunden an die 
IAEO gemeldet werden können.  
Hinweis: 
Ereignisse der INES-Stufen 0 und 1 mit 
öffentlichem Interesse in anderen Staa-
ten können ebenfalls an die IAEO ge-
meldet werden. 

336 

Team 8 Antwort: INES besteht seit etwa 15 Jah-
ren und kann als ausreichend stabil an-
gesehen werden, um in einer unterge-
setzlichen Regel Erwähnung zu finden. 
Das BMU ist die internationale Ver-
pflichtung eingegangen, entsprechende 
Ereignisse nach INES zu melden. Die-
se Verpflichtung hat bisher keine adä-
quate Berücksichtigung im Regelwerk 
gefunden.  
Das Verfahrensabläufe im Modultext er-
fasst werden, liegt daran, dass diese 
bisher im untergesetzlichen Regelwerk 
nicht verankert sind (zum Vergleich: 
auch die AtSMV enthält Verfahrensre-
geln!). Team 8 kann nur dann einer He-
rausnahme der Verfahrensregeln zu-
stimmen, falls sie an anderer Stelle im 
Regelwerk (eigene Regel, evtl. auch 
AtSMV) eingefügt werden. 

5.2 (3) Der Betreiber stuft alle meldepflichtigen 
Ereignisse in die INES-Skala ein und 
meldet sie dem INES-Officer. Ereignis-
se der INES-Stufe 2 oder höher werden 
innerhalb von 24 Stunden nach der 
Einstufung dem nationalen INES-
Officer angezeigt, damit diese Ereignis-
se innerhalb von 24 Stunden an die 
IAEO gemeldet werden können.  
Hinweis: 
Ereignisse der INES-Stufen 0 und 1 mit 
öffentlichem Interesse in anderen Staa-
ten können ebenfalls an die IAEO ge-
meldet werden. 
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RSK Zu 5.2 (4) 
„Zum Erfahrungsaustausch mit interna-
tionalen Gremien unterstützt der 
Betreiber den IRS-Koordinator bei der 
Meldung von Ereignissen an das Inci-
dent Reporting System (IRS), das die 
IAEO und die OECD gemeinsam 
betreiben.“ Macht es Sinn Verfahrens-
regelungen zum Erfahrungsaustausch 
mit internationalen Gremien im Modul 
festzulegen? Gehört anderweitig gere-
gelt. So etwas ändert sich ja oft auch im 
Laufe der Zeit. (K1) 

5.2 (4) Der Betreiber etabliert Prozesse, um 
meldepflichtige Ereignisse und sonstige 
sicherheitstechnisch wichtige Betriebs-
erfahrungen und Erkenntnisse dem zu-
ständigen Personal innerhalb der Anla-
ge, den zuständigen staatlichen Stellen 
und den von diesen benannten Sach-
verständigenorganisationen mitzuteilen 
sowie mit anderen Betreibern, Betrei-
berorganisationen, und internationalen 
Gremien auszutauschen. 
Zum Erfahrungsaustausch mit interna-
tionalen Gremien unterstützt der 
Betreiber den IRS-Koordinator bei der 
Meldung von Ereignissen an das Inci-
dent Reporting System (IRS), das die 
IAEO und die OECD gemeinsam 
betreiben. 

336 

Team 8 Antwort: Das IRS besteht als freiwilliges 
internationales System seit etwa 25 
Jahren. In dieser Zeit hat sich das Ver-
fahren zur Meldung nur marginal geän-
dert.  
Trotz seiner hohen Bedeutung im inter-
nationalen Erfahrungsaustausch ist das 
IRS im deutschen Regelwerk bisher 
nicht erwähnt. Es mag besser sein, dies 
an anderer Stelle im Regelwerk zu re-
geln, ist es aber bisher nicht. Daher 
sollte dies nach Meinung von Team 8 
nur dann aus Modul 8 heraus genom-
men werden, falls es an anderer Stelle 
im Regelwerk verankert wird. 

5.2 (4) Der Betreiber etabliert Prozesse, um 
meldepflichtige Ereignisse und sonstige 
sicherheitstechnisch wichtige Betriebs-
erfahrungen und Erkenntnisse dem zu-
ständigen Personal innerhalb der Anla-
ge, den zuständigen staatlichen Stellen 
und den von diesen benannten Sach-
verständigenorganisationen mitzuteilen 
sowie mit anderen Betreibern, Betrei-
berorganisationen, und internationalen 
Gremien auszutauschen. 
Zum Erfahrungsaustausch mit interna-
tionalen Gremien unterstützt der Betrei-
ber den IRS-Koordinator bei der Mel-
dung von Ereignissen an das Incident 
Reporting System (IRS), das die IAEO 
und die OECD gemeinsam betreiben. 

5.2 (5) Der Betreiber analysiert die Empfeh-
lungen der atomrechtlichen Bundesauf-
sichtsbehörde und teilt die Ergebnisse 
der Analyse den zuständigen Auf-
sichtsbehörden mit. 

   5.2 (5) Der Betreiber analysiert die Empfeh-
lungen der atomrechtlichen Bundesauf-
sichtsbehörde und teilt die Ergebnisse 
der Analyse den zuständigen Auf-
sichtsbehörden mit. 

5.2 (6) Der Betreiber etabliert Prozesse, um 
die Erkenntnisse aus Ereignissen, Be-
triebserfahrungen sowie Änderungen 
des Standes von Wissenschaft und 
Technik angemessen in den Schu-

   5.2 (6) Der Betreiber etabliert Prozesse, um 
die Erkenntnisse aus Ereignissen, Be-
triebserfahrungen sowie Änderungen 
des Standes von Wissenschaft und 
Technik angemessen in den Schu-
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lungsprogrammen zu berücksichtigen.  lungsprogrammen zu berücksichtigen.  

5.3 Dokumentation und Archivierung 
von Betriebserfahrung 

   5.3 Dokumentation und Archivierung 
von Betriebserfahrung 

5.3 (1) Der Betreiber bereitet Betriebserfah-
rungen sowie andere sicherheitstech-
nisch relevante Informationen auf, do-
kumentiert und archiviert diese so, dass 
sie einfach aufzufinden und systema-
tisch durchsucht, sortiert und bewertet 
werden können. 

   5.3 (1) Der Betreiber bereitet Betriebserfah-
rungen sowie andere sicherheitstech-
nisch relevante Informationen auf, do-
kumentiert und archiviert diese so, dass 
sie einfach aufzufinden und systema-
tisch durchsucht, sortiert und bewertet 
werden können. 

5.4 Auswertung von Ereignissen    5.4 Auswertung von Ereignissen 

5.4 (1) Sicherheitstechnisch bedeutsame Er-
eignisse werden unverzüglich ausge-
wertet, damit gegebenenfalls erforderli-
che Sofortmaßnahmen umgehend ge-
troffen werden können. 

   5.4 (1) Sicherheitstechnisch bedeutsame Er-
eignisse werden unverzüglich ausge-
wertet, damit gegebenenfalls erforderli-
che Sofortmaßnahmen umgehend ge-
troffen werden können. 

5.4 (2) Der Betreiber stellt sicher, dass ange-
messene Auswertemethoden für die 
Betriebserfahrungen sowohl für techni-
sche als auch für personell/ organisato-
rische Aspekte verwendet werden.  

   5.4 (2) Der Betreiber stellt sicher, dass ange-
messene Auswertemethoden für die 
Betriebserfahrungen sowohl für techni-
sche als auch für personell/ organisato-
rische Aspekte verwendet werden.  

5.4 (3) Die Ereignisauswertung wird entspre-
chend der sicherheitstechnischen Be-
deutung des Ereignisses durchgeführt. 
Die Auswertung 
- zeigt den gesamten Ereignisher-

gang auf, 
- bestimmt die Abweichungen vom 

Sollzustand, 

336 RSK Zu 5.4 (3) 
„- identifiziert und analysiert Fehler, Ur-
sachen und beitragenden Faktoren,“ 
Die Ereignisanalyse spricht ausschließ-
lich von beitragen Faktoren, die in der 
Summe ursächlich für das Ereignis wa-
ren. Insofern ist die Aufzählung unklar. 
(K3) 

5.4 (3) Die Ereignisauswertung wird entspre-
chend der sicherheitstechnischen Be-
deutung des Ereignisses durchgeführt. 
Die Auswertung 
- zeigt den gesamten Ereignisher-

gang auf, 
- bestimmt die Abweichungen vom 

Sollzustand, 



E N T W U R F Modul 8: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

90 

Ziffer in 
Modul 8 Textvorschlag Kommen-

tar Nr. 
Kommen-

tator Kommentartext Ziffer M 8 
Neu Textvorschlag Revision A 

- identifiziert und analysiert Fehler, 
Ursachen und beitragenden Fakto-
ren, 

- bestimmt die sicherheitstechnische 
Bedeutung mit den potentiellen 
Auswirkungen,  

- untersucht die Übertragbarkeit auf 
andere Randbedingungen und an-
dere Systeme, Komponenten und 
Verfahrensweisen, 

- entwickelt die Abhilfemaßnahmen. 

Team 8 Antwort: Es ist neu, dass bei einem Er-
eignis Ursachen nicht mehr analysiert 
werden. Es scheint hier eine Unkennt-
nis der Unterschiede von Ursachen und 
beitragenden Faktoren vorzuliegen. 
Dies ist ein starkes Argument für eine 
Leitlinie zur Ereignisauswertung, die 
hiermit angeregt sei. 

- identifiziert und analysiert Fehler, 
Ursachen und beitragenden Fakto-
ren, 

- bestimmt die sicherheitstechnische 
Bedeutung mit den potentiellen Aus-
wirkungen,  

- untersucht die Übertragbarkeit auf 
andere Randbedingungen und an-
dere Systeme, Komponenten und 
Verfahrensweisen, 

- entwickelt die Abhilfemaßnahmen. 

5.4 (4) Der Betreiber erhält angemessene Ver-
bindungen zu den Organisationen auf-
recht, die mit der Auslegung und Errich-
tung der Anlage bzw. von Anlagenteilen 
befasst waren und/oder sind, um den 
Rückfluss von Betriebserfahrungen si-
cherzustellen und sich gegebenenfalls 
von diesen Organisationen beraten zu 
lassen. 

   5.4 (4) Der Betreiber erhält angemessene Ver-
bindungen zu den Organisationen auf-
recht, die mit der Auslegung und Errich-
tung der Anlage bzw. von Anlagenteilen 
befasst waren und/oder sind, um den 
Rückfluss von Betriebserfahrungen si-
cherzustellen und sich gegebenenfalls 
von diesen Organisationen beraten zu 
lassen. 

5.4 (5) Als Ergebnis der Auswertung von Be-
triebserfahrungen werden die Abhilfe-
maßnahmen rechtzeitig getroffen, um 
die Sicherheit wiederherzustellen oder 
zu verbessern, das wiederholte Auftre-
ten von Ereignissen zu vermeiden, Si-
cherheitsmargen zu vergrößern und si-
cherheitsgerichtete Trends zu unter-
stützen. 
Die Abhilfemaßnahmen werden nach 
den Anforderungen des Sicherheitsma-
nagementsystems und des Qualitätssi-
cherungssystems geplant, durchge-
führt, überprüft und dokumentiert. 

   5.4 (5) Als Ergebnis der Auswertung von Be-
triebserfahrungen werden die Abhilfe-
maßnahmen rechtzeitig getroffen, um 
die Sicherheit wiederherzustellen oder 
zu verbessern, das wiederholte Auftre-
ten von Ereignissen zu vermeiden, Si-
cherheitsmargen zu vergrößern und si-
cherheitsgerichtete Trends zu unter-
stützen. 
Die Abhilfemaßnahmen werden nach 
den Anforderungen des Sicherheitsma-
nagementsystems und des Qualitätssi-
cherungssystems geplant, durchge-
führt, überprüft und dokumentiert. 

5.5 Überprüfung und kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse zur 
Auswertung von Betriebserfahrun-

   5.5 Überprüfung und kontinuierliche 
Verbesserung der Prozesse zur 
Auswertung von Betriebserfahrun-
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gen gen 

RSK Zu 5.5 Überprüfung und kontinuierli-
che Verbesserung….. 
Dies ist allgemein definiert ohne kon-
krete Anforderungen. Die RSK hat hier-
zu konkrete Aussagen gemacht. (K1) 

5.5 (1) Nach den Anforderungen des Sicher-
heitsmanagementsystems (siehe Kap. 
3) werden die Prozesse zur Auswer-
tung von Betriebserfahrungen in regel-
mäßigen Abständen auf ihre Wirksam-
keit überprüft. Dies kann auch durch 
geeignetes anlagenfremdes Personal 
geschehen. Die Ergebnisse der Über-
prüfungen werden dokumentiert. 

336 

Team 8 Antwort: Die allgemeine Formulierung 
soll Dopplungen mit kap. 3 vermeiden. 

5.5 (1) Nach den Anforderungen des Sicher-
heitsmanagementsystems (siehe ins-
besondere Kap. 3.1(3), 3.2(3)) werden 
die Prozesse zur Auswertung von Be-
triebserfahrungen und anderen Er-
kenntnissen in regelmäßigen Abstän-
den auf ihre Wirksamkeit überprüft. 
Dies kann auch durch geeignetes anla-
genfremdes Personal geschehen. Die 
Ergebnisse der Überprüfungen werden 
dokumentiert. 
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6 Quellenabkürzungen 

Abkürzung Detailangaben 
SS-110 IAEA: The Safety of Nuclear Installations, Safety Fundamentals, Safety Series No. 110, 1993 

SS 50-C/SG-Q IAEA: Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations (Code and Safety Guides Q1 – Q14), 
Safety Series No. 50-C/SG-Q, 1996 

NS-R-2 IAEA: Safety of Nuclear Power Plants: Operation, Safety Requirements, Safety Standards Series No. NS-R-2 

NS-G-2.4 IAEA: THE OPERATING ORGANIZATION FORNUCLEAR POWER PLANTS, Safety Standards Series No. NS-G-2.4 

INSAG-13 IAEA: MANAGEMENT OF OPERATIONAL SAFETY IN NUCLEAR POWER PLANTS, INSAG-13 

CNS Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 20. September 1994 (Convention on Nuclear Safety (INFCIRC/449), in Kraft seit 24. 
Oktober 1996 

WENRA Pilotstu-
die 

WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Pilotstudie zur Harmonisierung der Reaktorsicherheit in den WENRA-Ländern, 
März 2003 

WENRA OO WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix B: Operating Organisation, Stand 13.01.2005 

WENRA PM WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Plant modifications, Entwurf, Draft 5, Revision 3, Stand 26.09.2003 

WENRA QM WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix C – Quality Management, Entwurf, Final Draft, Revision 0, Stand 
13.04.2004 

WENRA OEF WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: System for Investigation of Events and Operating Experience Feedback, Entwurf, 
Draft 5, Revision 2, Stand 24.09.2003 

WENRA SP WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix A „Safety Policy“, Stand:  

WENRA TA WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Training and Authorization of Nuclear Power Plant Staff, Entwurf, Draft 3, Revisi-
on 3, 04.01.2005 

ISO 9000:2000 DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe, 2000-12 

ISO 9001:2000 DIN EN ISO 9001: Qualitätsmanagementsysteme, Anforderungen 2000-12 

ISO 9004:2000 DIN EN ISO 9004: Qualitätsmanagementsysteme,  

EFQM EFQM: Die Grundkonzepte der Excellence, Brüssel 2003 

KEV Schweizer Bundesrat: Kernenergieverordnung (KEV) vom 10. Dezember 2004 
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Abkürzung Detailangaben 
KSA KSA: Sicherheitskultur in einer Kernanlage, Januar 2004 

CNS Gesetz zum „Übereinkommen über nukleare Sicherheit“, 7. Januar 1997, (BGBl. II 1997, Nr. 2) in Kraft für Deutschland seit 20. April 
1997 (BGBl. II 1997, Nr. 14) 

CNS, 2. Bericht Übereinkommen über nukleare Sicherheit, Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland für die Zweite Überprüfungstagung 
im April 2002, September 2001 

 KTA: Basisregel 7 – Personell-Organisatorische Maßnahmen, 12/2002 

KTA 1401 KTA: Fachregel 1401 – Allgemeine Anforderungen an die Qualitätssicherung, 6/1996 

SiKri BMI: Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke, 21.10.1997 

RS Reaktorsicherheitshandbuch 

INES Handbuch Internationale Bewertungsskala für bedeutsame Ereignisse in kerntechnischen Einrichtungen - Benutzerhandbuch, K. Kotthoff, GRS-
111, Juni 1994 
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Gliederung des Fließtextes der Kommentarbearbeitung des Moduls 8 

1 Zielsetzung 

2 Grundsätzliche Anforderungen an das Sicherheitsmanagement 

3 Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 

3.0 Grundlegende Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 

3.1 Grundlegende Anforderungen an den Managementzyklus 

3.2 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele 

3.3 Forderungen an die Ressourcenbereitstellung 

3.4 Forderungen an die Aufbauorganisation 

3.5 Forderungen an die Ablauforganisation 

3.6 Anforderungen an die Dokumentation 

4 Anforderungen an die Qualitätssicherung 

4.1 Grundlegende Anforderungen an die Qualitätssicherung 

4.2 Allgemeine Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem 

4.3 Verantwortung und Befugnisse 

4.4 Grundlegende Anforderungen an die Prozesse des Qualitätssicherungssystems 

4.5 Anforderungen an die Prozesse zur Sicherung und Prüfung der Qualität 

5 Auswertung von Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnisssen, 
Erfahrungsrückfluss und Informationsaustausch 

5.1 Prozesse und Verantwortung 

5.2 Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch bedeutsamer Informationen 

5.3 Dokumentation und Archivierung von Betriebserfahrung 

5.4 Auswertung von Ereignissen 

5.5 Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zur Auswertung 

von Betriebserfahrungen 

6 Quellenabkürzungen 
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1 Zielsetzung 

1.1 Der folgende Regeltext konkretisiert die grundsätzlichen Anforderungen 

von Modul 1 an das Sicherheitsmanagement.  

Die übergeordnete Zielsetzung des Regeltextes ist es, 

− die Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem als ge-

schlossenes Managementsystem, 

− die grundlegenden Anforderungen an die einzelnen Prozesse des Si-

cherheitsmanagementsystems und 

− die grundlegenden Anforderungen an den Nachweis der Wirksamkeit 

des Sicherheitsmanagementsystems 

darzustellen.  

Das Management der Anlage berücksichtigt Anforderungen, die aus unter-

schiedlichen Perspektiven des Unternehmens erwachsen. Aus der Sicht 

des Sicherheitsmanagements kommen insbesondere den Anforderungen 

an die Qualitätssicherung und den Erfahrungsrückfluss eine gesonderte 

Bedeutung zu. Sie werden entsprechend gesondert aufgeführt. Alle Schritte 

in den Prozessen des Sicherheitsmanagementsystems müssen mit hoher 

Qualität ausgeführt werden. Die Anforderungen zur Sicherstellung dieser 

Qualität werden im Abschnitt 4 „Qualitätssicherung“ beschrieben. Zur Ver-

besserung des Sicherheitsmanagementsystems ist eine Auswertung des 

Erfahrungsrückflusses notwendig, um Ansätze für Verbesserungen zu fin-

den. Die Anforderungen an die Auswertung von Betriebserfahrungen und 

anderen Erkenntnissen und den Erfahrungsrückfluss innerhalb des Kern-

kraftwerks und Anlagen übergreifend und an die Gewährleistung des In-

formationsaustauschs werden in Abschnitt 5 dargestellt. 
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2 Grundsätzliche Anforderungen an das Sicherheitsmana-
gement  

2.1 Der sichere Betrieb von Kernkraftwerken erfordert eine Sicherheitskultur, 

die das gesamte Unternehmen durchdringt und deren stetige Verbesserung 

angestrebt wird. Wesentliche Merkmale der Sicherheitskultur sind neben 

den sicherheitstechnischen Vorkehrungen eine sicherheitsgerichtete 

Grundhaltung (verantwortliches Denken und Handeln der Mitarbeiter auf al-

len Ebenen und in allen Bereichen des Unternehmens). Dies erfordert eine 

entsprechende Einstellung und Haltung der Mitarbeiter einerseits und ge-

eignete organisatorische Randbedingungen andererseits. 

2.2 Unternehmen mit hoher Sicherheitskultur betreiben ein Sicherheitsmana-

gement, das die Ziele und Aktivitäten aller Unternehmensbereiche zur Ge-

währleistung eines sicheren Betriebs zusammenfasst.  

Wesentliche Zielsetzung des Sicherheitsmanagements ist das sichere Or-

ganisieren aller Prozesse, die direkt oder mittelbar Einfluss auf die Sicher-

heit haben können (sicherheitsrelevanten Prozesse), sowie die stetige Ver-

besserung der Sicherheit. 

Die Anforderungen aus dem Sicherheitsmanagementsystem und die An-

forderungen, die aus unterschiedlichen betrieblichen Zielen erwachsen, 

werden in einem integrierten Ansatz unter Berücksichtigung der Priorität 

der Sicherheit abgeglichen.  

Das Sicherheitsmanagementsystem ist Teil eines integrierten Manage-

ments, mit dem in nachvollziehbarer und transparenter Weise unterschied-

liche Ziele, die sich aus den verschiedenen Perspektiven des Unterneh-

mens (z.B. Sicherheit, Kosten, Qualität..) ergeben, abgeglichen, gewichtet 

und eindeutig festgelegt werden. Das Sicherheitsmanagementsystem kann 

als Teil eines integrierten Managementsystems organisiert werden. 

Die Unternehmensführung fördert das Sicherheitsmanagement. Sie vermit-

telt sowohl innerhalb des gesamten Unternehmens als auch gegenüber ex-

ternen Organisationen, die sicherheitsrelevante Aufgaben wahrnehmen, ih-

re hohen Anforderungen an die Gewährleistung der Sicherheit. 
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2.3 Zur Realisierung des Sicherheitsmanagements wird ein Sicherheitsmana-

gementsystem, das alle Festlegungen, Regelungen und organisatorischen 

Hilfsmittel zur Abwicklung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten zusammen-

fasst, geplant, durchgeführt, überprüft und stetig verbessert. Das Sicher-

heitsmanagementsystem wirkt auf allen Ebenen des gestaffelten Sicher-

heitskonzepts.  

2.4 Die nachfolgenden Anforderungen gelten unabhängig von der Organisati-

onsstruktur des Betreibers für alle Organisationseinheiten des Unterneh-

mens, die auf die Sicherheit des Kernkraftwerks Einfluss haben können. 

3 Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem  

3.0 Grundlegende Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 

3.0 (1) Ziel des Sicherheitsmanagementsystems ist es, einen sicheren Betrieb zu 

gewährleisten und eine stetige Verbesserung der Sicherheit und des Si-

cherheitsbewussteins der Mitarbeiter herbeizuführen. Hierzu wird das Un-

ternehmen als selbstlernendes System organisiert. Deshalb fordert das Si-

cherheitsmanagementsystem die Bereitschaft zum stetigen Lernen in Si-

cherheitsfragen und einen offenen Informationsaustausch innerhalb des 

Unternehmens über alle Hierarchieebenen.  

3.0 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet, frühzeitig Hinweise auf 

mögliche Beeinträchtigungen der Sicherheit zu geben. 

3.0 (3) Das Sicherheitsmanagementsystem ist prozessorientiert aufgebaut, wobei 

die Prozesse zum Beispiel in Kernprozesse, Führungsprozesse und Unter-

stützungsprozesse untergliedert werden können.  

Das Sicherheitsmanagementsystem wird auf alle sicherheitsrelevanten 

Prozesse und innerhalb dieser Prozesse auf die Phasen Planen, Durchfüh-

ren, Überwachen und Verbessern entsprechend dem geschlossenen Ma-

nagementzyklus angewendet. 
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Das Sicherheitsmanagementsystem berücksichtigt auch außerbetriebliche 

Einflüsse, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage haben können 

(z. B. Erwartungen der Öffentlichkeit, Wettbewerbsdruck). 

Es berücksichtigt auch das Verhältnis zu externen Organisationen. 

Sicherheitsziele sind mit anderen Unternehmenszielen zu integrieren, wo-

bei Sicherheit oberste Priorität hat. Das Sicherheitsmanagementsystem ist 

hierzu hinsichtlich seiner Abgrenzung und Überschneidung, seinem Zu-

sammenspiel und möglichen Wechselwirkungen  gegenüber und mit ande-

ren Managementsystemen zu überprüfen und zu gestalten.  

Entscheidungen mit Einfluss auf die Sicherheit werden in einem integrier-

ten Entscheidungsansatz explizit geplant, getroffen, umgesetzt und kon-

trolliert. Mögliche Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen auf die 

Sicherheit werden überprüft und Entscheidungen gegebenenfalls modifi-

ziert. 

Hinweis: Sicherheitsrelevante Prozesse können zum Zwecke betrieblicher Optimierungen anderen 

Managementsystemen als dem Sicherheitsmanagement zugeordnet sein. Die sicherheits-

technische Bewertung von Entscheidungen wird über die explizit ausgewiesene Integration 

der Managementziele geleistet. 

3.0 (4) Die Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des Sicherheitsma-

nagementsystems ist Aufgabe und Verantwortung der Unternehmensfüh-

rung und ist von dieser zu koordinieren.  

Die Unternehmensführung lebt sicherheitsgerichtetes Handeln vor und un-

terstützt es aktiv.  

3.0 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem umfasst folgende Elemente: 

− „Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele“ 

− „Ressourcenbereitstellung“,  

− „Aufbauorganisation“, 

− „Ablauforganisation“ sowie  

− „Dokumentation.“  
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3.1 Grundlegende Anforderungen an den Managementzyklus 

Um zu gewährleisten, dass die sicherheitsrelevanten Aufgaben sicher ge-

plant, abgewickelt sowie die Zielerreichung kontrolliert und verbessert wer-

den, wird im Sicherheitsmanagementsystem der „geschlossene Manage-

mentzyklus“ angewendet. Dieser besteht aus den Phasen Planen, Durch-

führen, Überprüfen und Verbessern.  

Der geschlossene Managementzyklus wird auf alle Tätigkeiten, Prozesse 

und Elemente des Sicherheitsmanagementsystems angewendet. Auch auf 

das Sicherheitsmanagementsystem als Ganzes wird der Managementzyk-

lus angewendet. 

3.1 (1) In der Phase der Planung bezieht das Unternehmen insbesondere folgen-

de Aspekte ein: 

− Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele  

− Schnittstellen zu anderen Managementsystemen und Prozessen 

− Methoden und Prozesse zur Überprüfung der Wirksamkeit hinsichtlich 

der Erfüllung der Sicherheitsziele. Die Überprüfungsmethoden müssen 

abdeckend und ausgewogen sein. 

− Prozesse zur Verbesserung  

3.1 (2) In der Phase der Durchführung wird das Sicherheitsmanagementsystem 

eingeführt, etabliert und aufrechterhalten. Dabei bezieht das Unternehmen 

insbesondere folgende Aspekte ein: 

− Es werden Tätigkeiten und Prozesse zur Umsetzung der Sicherheits-

politik sowie für das Erreichen der Sicherheitsziele etabliert.  

− Es werden Tätigkeiten und Prozesse zur Überwachung der Wirksam-

keit der Sicherheitsziele etabliert.  

− Es werden Maßnahmen getroffen, die Sicherheitspolitik, die Sicher-

heitsziele und das Sicherheitsmanagementsystem allen Mitarbeitern 
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auf allen Ebenen des Unternehmens oder externer Organisationen, 

die mit sicherheitsrelevanten Aufgaben befasst sind, zu vermitteln, 

damit diese von den Mitarbeitern verstanden, umgesetzt und gelebt 

werden. 

− Es werden Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass alle sicher-

heitsrelevanten Tätigkeiten und Prozesse in hoher Qualität durchge-

führt werden. 

− Die erforderlichen Dokumente und Arbeitsanweisungen werden be-

reitgestellt. 

 Es liegt in der Verantwortung der Unternehmensführung, die Durchfüh-

rungsphase aktiv zu unterstützen. 

3.1 (3) In der Phase der Überprüfung wendet das Unternehmen die Überwa-

chungs-, Mess- und Analyseprozesse an, die erforderlich sind, um 

− die Umsetzung der Sicherheitspolitik und die Erreichung der Sicher-

heitsziele bzw. der Prozessergebnisse aufzuzeigen, 

− die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems und seiner Tä-

tigkeiten / Prozesse sicherzustellen, 

− die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems und seiner Tä-

tigkeiten / Prozesse ständig zu verbessern. 

 Dazu führt das Unternehmen in geplanten Abständen interne Überprüfun-

gen mit geeigneten Methoden durch, um zu ermitteln, ob das Sicherheits-

managementsystem die festgelegten Anforderungen erfüllt, ob es wirksam 

verwirklicht ist und aufrechterhalten wird. 

 Bei den Überprüfungen werden folgende Aspekte berücksichtigt:  

− die Ergebnisse der Überwachung der Prozesse,  

− der Status von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen,  

− der Status und Ergebnisse der Maßnahmen, die aus vorangegangenen 

Bewertungen gefolgt sind,  
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− Rückmeldungen von externen Organisationen (Behörden, Sachver-

ständige, Auftragnehmer etc.),  

− Änderungen mit Auswirkungen auf das Sicherheitsmanagement (tech-

nische, organisatorisch-administrative Änderungen) sowie  

− Änderungen interner und externer Anforderungen. 

 Das Unternehmen lässt zusätzlich Überprüfungen durch unabhängige Or-

ganisationen in angemessenen Abständen und zu besonderen Anlässen 

durchführen, um die Effizienz des Sicherheitsmanagementsystems im Ver-

gleich zum Stand von Wissenschaft und Technik bewerten zu können.  

 Bei der Festlegung von Kriterien, Umfang, Häufigkeit und Methoden der 

Überprüfungen ist die Bedeutung der zu prüfenden Tätigkeiten / Prozesse 

für die Sicherheit zu berücksichtigen.  

3.1 (4) Das Unternehmen verbessert stetig das Sicherheitsmanagementsystem 

und seine Tätigkeiten und Prozesse insbesondere durch 

− Umsetzung der Ergebnisse aus den in Absatz 3.1 (3) genannten Über-

prüfungen  

− Umsetzung von neuen Erkenntnissen, die sich insbesondere aus der 

Auswertung von Ereignissen und sonstigen Erfahrungen sowie der 

Verfolgung des Standes von Wissenschaft und Technik und der inter-

nationale Sicherheitsstandards ergeben. 

 Bei allen Verbesserungsmaßnahmen werden die Rückwirkungen auf das 

Sicherheitsmanagement, seine Tätigkeiten und Prozesse sowie die 

Schnittstellen berücksichtigt. 

3.2 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheitspolitik und die Si-

cherheitsziele 

3.2 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele 

 Der Unternehmensführung legt eine Sicherheitspolitik fest, welche der Si-

cherheit oberste Priorität einräumt. Aus der Sicherheitspolitik werden für al-
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le Funktionsbereiche und Ebenen des Unternehmens, die Einfluss auf die 

Sicherheit haben können, eindeutige, messbare und hinsichtlich der Si-

cherheitspolitik sowie untereinander widerspruchsfreie Sicherheitsziele so-

wie die Maßnahmen, die zu einer hohen Sicherheit führen, abgeleitet. 

3.2 (1) 1 Festlegung der Sicherheitspolitik 

 Die Sicherheitspolitik wird als integraler Bestandteil der gesamten Unter-

nehmenspolitik des Betreibers betrachtet und beinhaltet mindestens fol-

gende Zielsetzungen: 

− Die Sicherheit hat Vorrang vor allen anderen Unternehmenszielen wie 

Unternehmensgewinn, Produktivität und Termineinhaltung. 

− Die Sicherheit der Anlage ist zu jedem Zeitpunkt nachgewiesen. Bei 

unklarer Sachverhaltslage bzw. Sachverhaltsbewertung wird sicher-

heitsgerichtet entschieden.  

− Die Anlage wird in Übereinstimmung mit den gesetzlich und behördlich 

vorgegebenen Anforderungen betrieben.  

− Der sichere Betrieb wird entsprechend dem Stand von Wissenschaft 

und Technik weiterentwickelt.  

− Ausreichende Ressourcen einschließlich einer angemessenen Anzahl 

und Qualifikation aller internen und externen Mitarbeiter werden bereit 

gehalten. 

− Eine hohe Sicherheitskultur wird gefördert, sie durchdringt das gesamte 

Unternehmen und ihre ständige Verbesserung wird angestrebt. 

− Das Sicherheitsbewusstsein, das selbstkritische Verhalten und die kri-

tisch hinterfragende Grundhaltung aller Mitarbeiter auf allen Ebenen 

des Unternehmens ist gefordert und wird gefördert.  

− In allen Bereichen des Unternehmens werden ein vertrauensvoller 

Umgang und eine offene Kommunikation gepflegt und eine Kultur ge-

fördert, die den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen fordert 

und unterstützt. 
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− Zur Förderung und Umsetzung eines sicherheitsgerichteten Betriebs 

der Anlage wird eine transparente, angemessene Organisation ge-

schaffen, erhalten und ggf. weiterentwickelt.  

− Alle sicherheitsrelevanten Prozesse sind qualitätsgesichert. 

− Interne und externe Betriebserfahrungen, Änderungen des Standes 

von Wissenschaft und Technik, internationale Entwicklungen der Si-

cherheitsstandards und sonstige neue Erkenntnisse werden ausgewer-

tet, um zum Erhalt und zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicher-

heit beizutragen. 

− Das Unternehmen pflegt ein konstruktives Verhältnis mit den zuständi-

gen Behörden und den von den Behörden ggf. hinzugezogenen Sach-

verständigen durch transparentes Handeln, intensiven Austausch und 

offene Kommunikation. 

− Die Öffentlichkeit wird angemessen informiert. 

3.2 (1) 2 Festlegung der Sicherheitsziele 

 Die Sicherheitsziele werden aus der Sicherheitspolitik abgeleitet. Sie sind 

eindeutig, messbar und hinsichtlich der Sicherheitspolitik sowie untereinan-

der widerspruchsfrei. Mit der Festlegung von Sicherheitszielen wird die Si-

cherheitspolitik in operative Vorgaben für sicherheitsrelevante Bereiche 

(z. B. Betrieb der Anlage, Instandhaltung der Anlage, Erfahrungsrückfluss, 

Personalmanagement etc.) umgesetzt. 

 Es ist ein Verfahren festgelegt, wie Änderungen der Sicherheitspolitik in die 

Festlegung der Sicherheitsziele einfließen. 

3.2 (2) Umsetzung der Sicherheitspolitik und der Sicherheitsziele 

 Die Unternehmensführung und die Führungsebene der Anlage leben si-

cherheitsgerichtetes Handeln vor, um die Sicherheitskultur zu stärken und 

zu fördern sowie Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele durchzusetzen. Da-

zu gehören: 
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− Die Unternehmensführung und die Führungsebene der Anlage identifi-

zieren sich mit der Sicherheitspolitik des Unternehmens und unterstüt-

zen diese aktiv. 

− Die Unternehmensführung und die Führungsebene der Anlage nehmen 

eine Vorbild- und Kontrollfunktion wahr.  

 Die Unternehmensführung stellt sicher, dass alle Mitarbeiter die Inhalte und 

Aussagen Sicherheitspolitik in ausreichendem Maß verstehen und sich ih-

rer eigenen Funktion bei der Gewährleistung der Sicherheit bewusst sind. 

3.2 (3) Überprüfung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele 

 Das Unternehmen überprüft die Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele 

in angemessen Abständen und bei besonderen Anlässen (zum Beispiel 

Änderungsmaßnahmen, Betriebserfahrungen, Sicherheitsanalysen) hin-

sichtlich ihrer Wirksamkeit und Vollständigkeit.  

3.2 (4) Verbesserung der Sicherheitspolitik und Sicherheitsziele 

 Das Unternehmen leitet Verbesserungsmaßnahmen für die Sicherheitspoli-

tik und die Sicherheitsziele ab, wenn sich die Notwendigkeit aus der Über-

prüfung der Wirksamkeit und Vollständigkeit ergibt. 

3.3  Forderungen an die Ressourcenbereitstellung 

 Der Leiter der Anlage ist verantwortlich für die Ermittlung der erforderli-

chen Ressourcen, die zur Einführung, zur Umsetzung, zum Aufrechterhal-

ten und zur stetigen Verbesserung des sicheren Betriebs der Anlage sowie 

zur Beherrschung von Ereignissen und Anlagenzuständen der Sicher-

heitsebenen 3 und 4 erforderlich sind, auf Basis eines nachvollziehbaren 

Verfahrens. Die Unternehmensführung stellt ihre Verfügbarkeit sicher. Die 

erforderlichen Ressourcen umfassen  

− die Infrastruktur einschließlich der sicher zu betreibende Anlage,  

− ausreichendes und qualifiziertes Personal einschließlich Fremdperso-

nal und Lieferanten (personelle Ressourcen),  
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− angemessene Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen, 

− geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen. 

3.3 (1) Infrastruktur 

 Die für den sicheren Betrieb der Anlage, für die Umsetzung der Sicher-

heitspolitik und das Erreichen der Sicherheitsziele erforderliche Infrastruk-

tur wird ermittelt, festgelegt, bereitgestellt und erhalten. Zur Infrastruktur 

zählen die Anlage selbst einschließlich der Ausrüstungen (Hard- und Soft-

ware), Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie unterstützende Dienstleistungen (In-

formation, Kommunikation, Transport). 

 Die Methoden der Instandhaltung werden festgelegt, um die erforderliche 

Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der Systeme und Komponenten sicherzu-

stellen, so dass die Infrastruktur stets der Sicherheitspolitik und den Si-

cherheitszielen entspricht. Die Art und Häufigkeit der Instandhaltung sowie 

die Verifizierung des Funktionierens jedes Bestandteils der Infrastruktur 

richtet sich nach der sicherheitstechnischen Bedeutung. 

 Der Leiter der Anlage etabliert geeignete Prozesse zur Beherrschung von 

Alterungseffekten an Komponenten und Systemen. 

3.3 (2) Personelle Ressourcen  

 Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz, die für die Umsetzung 

der Sicherheitspolitik, für das Erreichen der Sicherheitsziele und zur Durch-

führung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten und Prozesse erforderlich sind, 

werden ermittelt, bereitgestellt und erhalten. Dabei werden unter anderem 

folgende Bereiche beachtet: 

− Anlagenbetrieb 

− Instandhaltung (Maschinentechnik, E- und Leittechnik) 

− Qualitätssicherung 

− Überwachung (z.B. Strahlenschutz, Chemie, Objektsicherung) 
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− Unterstützung (z.B. Erfahrungsrückfluss, Fachkundeerhalt, Kompe-

tenzerhalt, Änderung von technischen Einrichtungen oder Änderungen 

im organisatorisch/ administrativen Bereich, Analysen) 

− Führung (z.B. Leitung von Arbeitseinheiten, Organisation) 

 Es werden auch die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz berück-

sichtigt, die aus den sicherheitstechnischen Anforderungen an Stellvertre-

ter- und Bereitschaftsregelungen folgen. 

 Die Anzahl von Mitarbeitern und ihre Kompetenz werden regelmäßig über-

prüft und erforderlichenfalls gemäß des Standes von Wissenschaft und 

Technik angepasst. 

3.3 (2) 1 Es wird stets eine ausreichende Anzahl qualifizierten internen Personals 

auf der Anlage verfügbar gehalten, um: 

− den sicheren Betrieb zu gewährleisten, 

− das Verständnis der Funktionsweise der Anlage und die Grundlagen ih-

rer Genehmigung bei allen Anlagenzuständen zu gewährleisten, 

− Sicherheitsziele zu setzen, sicherheitsrelevante Tätigkeiten und Pro-

zesse zu spezifizieren, 

− die Arbeiten zu spezifizieren, zu leiten und zu bewerten, die von exter-

nen Organisationen ausgeführt werden, die Störfallbeherrschung (Si-

cherheitsebene 3) zu gewährleisten und die sicherheitstechnischen 

Zielsetzungen der Sicherheitsebene 4 zu erfüllen. 

 Für alle sicherheitsrelevanten Tätigkeiten wird eine langfristige Personal-

planung auf Basis eines Personalbedarfs- und Entwicklungsplans vorgehal-

ten. 

 Die technische Qualifikation wird ergänzt um entsprechende Prozesse  

− des Wissenserhalts und der Wissensweitergabe, insbesondere die Er-

fahrungsweitergabe (Know-why), 
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− für Auswahlverfahren, einschließlich Rekrutierung anhand von aufge-

stellten Anforderungsprofilen, definierten Eingangsvoraussetzungen 

sowie geeigneten und angemessenen Einstellungs-Tests, 

− der erforderlichen methodischen Kompetenzen, insbesondere des 

Teamverhaltens, der Kommunikation, der Entscheidungsfindung und 

Führung sowie der Grundhaltung (Einstellung, Motivation). 

3.3 (2) 2 Der Leiter der Anlage ist verantwortlich für geeignete Vorkehrungen zu 

Auswahl, Einsatz und Schulung seines Personals, um die im Hinblick auf 

die jeweiligen Aufgaben und Verantwortungen notwendige Kompetenz 

(fachliche Qualifikation und persönliche Eignung z.B. physische und psy-

chische Eignung, Zuverlässigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Teamfähig-

keit, Führung) der Mitarbeiter dauerhaft sicherzustellen.  

 In einem systematischen Ansatz wird aus der Ermittlung der erforderlichen 

Kompetenzen für sicherheitsrelevante Tätigkeiten der Schulungsbedarf, die 

Entwicklung und Implementierung der erforderlichen Schulungsprogramme 

und deren Überprüfung hergeleitet. 

3.3 (2) 3 Der Leiter der Anlage trägt die Verantwortung für die systematischen Schu-

lungsprogramme und deren Dokumentation zu: 

− Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten des Personals,  

− regelmäßigen Bewertungen des Kenntnisstandes und der Fähigkeiten 

des Personals,  

− daraus abgeleiteten Wiederholungsschulungen zur Erhaltung der Kom-

petenz der Mitarbeiter. 

 Die Wirksamkeit der vorgesehenen Schulungsmaßnahmen wird regelmä-

ßig überprüft. 

3.3 (3) Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen 

 Alle zum Einsatz kommenden Arbeitssysteme und Hilfsmittel sind nach 

arbeitswissenschaftlichen  Ausgestaltung von Arbeitsplätzen, der Informati-
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onsdarbietung sowie bei der Gestaltung von schriftlichen betrieblichen An-

weisungen aufgebaut.  

 Die Arbeitsumgebung, die zur Umsetzung der Sicherheitspolitik und zum 

Erreichen der Sicherheitsziele durch die Mitarbeiter erforderlich ist, wird 

ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten. Die Arbeitsumgebung und die 

Arbeitsbedingungen  

− sind den menschlichen Fähigkeiten angepasst, 

− sind hierarchisch strukturiert und an das jeweilige Wissensniveau des 

Nutzers angepasst, 

− sind situationsgerecht gestaltet und handhabbar, 

− beeinflussen die Motivation, Zufriedenheit und Leistung der Mitarbeiter 

positiv, 

− ermöglichen die Durchführung der Arbeiten auf eine sichere Art und 

Weise ohne unangemessene physische und mentale Belastungen für 

die Mitarbeiter in allen relevanten Situationen d.h. im Normalbetrieb 

sowie bei Störfällen. 

 Zur Reduktion der mentalen Belastungen wird die Darstellung erforderli-

cher Informationsmengen der Arbeitssituation angepasst, indem  

− Erklärungen (Blindschaltbilder, Inserts auf Bildschirmen) in komplizier-

ten Situationen angeboten werden, bei der die Anordnung die Vorge-

hensweise unterstützt,  

− auf potentielle Risiken mit negative Auswirkungen durch Nennungen, 

Absetzen, Hervorhebungen aufmerksam gemacht wird, 

− in seltenen Situationen dem möglichen Verblassen des erforderlichen 

Wissens und Könnens durch Anbieten von Erläuterungen und Erinne-

rungshilfen entgegengewirkt wird. 

3.3 (4) Externe Organisationen 

 Die Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen sowie sonstigen 

externen Organisationen (z.B. Hersteller, Zulieferer, Fremdfirmen) ist gere-
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gelt und koordiniert. Die Schnittstellen zu externen Organisationen sind un-

ter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert.  

3.3 (4) 1 Für die Zusammenarbeit mit Behörden und Sachverständigen sind Prozes-

se etabliert und stehen ausreichende Ressourcen zur Verfügung, insbe-

sondere um das gegenseitige Verständnis zu fördern und die Einhaltung 

behördlicher Anforderungen sicherzustellen.  

3.3 (4) 2 Die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und 

die Wechselwirkungen mit sonstigen externen Organisationen sind unter 

Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Bedeutung definiert.  

 Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Hersteller, Zulieferer und 

Fremdfirmen sind festgelegt und deren Qualitätsanforderungen spezifiziert.  

 Die Tätigkeiten des Fremdpersonals werden durch Mitarbeiter der Anlage 

kontrolliert und überwacht, um zu gewährleisten, dass die spezifizierten 

Qualitätsanforderungen eingehalten werden. (siehe Absatz 3.5(3)) Das 

Betreiberpersonal ist für diese Aufgaben qualifiziert und geschult, damit es 

mögliche sicherheitstechnisch bedeutsame Abweichungen erkennen und 

abstellen kann. Außerdem wird für diese Aufgaben ausreichend Zeit und 

Personal bereitgestellt. 

 Der Personalbedarf zur Spezifikation und Abnahme von Leistungen sowie 

zur Überwachung von Fremdfirmen und Hilfspersonal durch Betreiberper-

sonal wird ermittelt, festgelegt, überwacht und ggf. modifiziert.  

3.3 (4) 3 Das Unternehmen trifft geeignete Vorkehrungen, um die notwendige inge-

nieurtechnische und technische Unterstützung in allen sicherheitsrelevan-

ten Bereichen für die gesamte Betriebsdauer der Anlage zu erhalten.  

3.4  Forderungen an die Aufbauorganisation 

3.4 (1) Das Unternehmen legt eine Organisationsstruktur für alle Sicherheitsebe-

nen fest, die aus der Sicherheitspolitik und den Sicherheitszielen abgeleitet 

ist. Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse (Entscheidungs- und Wei-

sungsbefugnisse) sind innerhalb des Unternehmens von der Führungsebe-
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ne bis zur Ausführungsebene eindeutig zugeordnet, mit den Betroffenen 

abgestimmt und bekannt gemacht. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der 

einzelnen Organisationseinheiten sind überschneidungsfrei zugeordnet und 

die Schnittstellen geregelt. Dabei sind auch die Schnittstellen zu Externen 

(z. B. Hersteller, Zulieferer) einbezogen. 

 Position, Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse von Organisationsein-

heiten und Personen sind eindeutig spezifiziert. Die Übereinstimmung von 

Aufgabe, Befugnissen und Verantwortung ist gewährleistet. Die Aufgaben-

zuordnung wird so vorgenommen, dass für den Einzelnen keine Interes-

senkonflikte entstehen. Grundsätzlich sind die Zuständigen für die interne 

Überwachung der Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements von den aus-

führenden Organisationseinheiten unabhängig. 

Hinweis: Es sind u. a. die Anforderungen zu berücksichtigen, die sich aus dem deutschen kerntechni-

schen Gesetzes- und Regelwerk ergeben, zum Beispiel aus der Strahlenschutzverordnung 

und der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung. 

Der Leiter der Anlage hat die übergeordnete fachliche Steuerung und Ver-

antwortung für alle sicherheitsrelevanten Tätigkeiten. In der Wahrnehmung 

seiner Verantwortung wird der Leiter der Anlage von der Unternehmensfüh-

rung unterstützt. Sicherheitsrelevante Planungen und Entscheidungen des 

Unternehmens werden in Übereinstimmung mit dem Leiter der Anlage ge-

troffen. 

Im Rahmen der Aufbauorganisation ist festgelegt, wie die miteinander ver-

knüpften sicherheitsrelevanten Arbeitsabläufe geplant, organisiert, geleitet, 

gelenkt sowie überwacht werden, wobei die Abhängigkeiten zwischen den 

verschiedenen Arbeitsabläufen berücksichtigt werden. Entsprechend sind 

die Abgrenzung und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und 

die Wechselwirkungen des Sicherheitsmanagementsystems mit anderen 

Managementsystemen geeignet festgelegt und geregelt. 

Die anlageninternen und –externen Kommunikationslinien sind definiert. 

3.4 (2) Die Organisationsstruktur mit den zugehörigen Festlegungen ist dokumen-

tiert. Hierzu gehören u. a. ein Organisationsplan und Stellenbeschreibun-

gen für alle Stellen/Stellengruppen der Organisation. 
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3.4 (3) Die Organisationsstruktur mit den zugehörigen Festlegungen wird regel-

mäßig hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit zur Gewährleistung der Sicherheit 

überprüft und gegebenenfalls zu verbessert. 

3.5 Forderungen an die Ablauforganisation 

3.5 (1) Die Ablauforganisation ist in einer Weise festgelegt, dass sowohl die si-

cherheitsrelevanten betrieblichen Prozesse als auch die Prozesse des Si-

cherheitsmanagementsystems selbst gemäß den Anforderungen des Si-

cherheitsmanagements realisiert werden, d. h. systematisch geplant, 

durchgeführt, überprüft und verbessert werden. 

 Hierzu werden alle sicherheitsrelevanten betrieblichen Prozesse sowie alle 

Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems selbst identifiziert und hin-

sichtlich ihrer Abfolge, ihres Zusammenwirkens und ihrer Wechselwirkun-

gen definiert. 

 Die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten und Prozesse werden auf allen Si-

cherheitsebenen qualitätsgesichert  

− geplant und entwickelt,  

− sicher und effektiv durchgeführt, 

− überwacht und korrigiert sowie gegebenenfalls  

− verbessert. 

 Dabei werden die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Arbeitsab-

läufen berücksichtigt.  

3.5 (2) Anforderungen an die Realisierung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten und 

Prozesse 

3.5 (2) 1 Planung von Tätigkeiten und Prozessen 

 Das Unternehmen gewährleistet bei der Planung der Tätigkeiten und Pro-

zesse: 
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− Die Sicherheitsziele und Anforderungen an Prozessdurchführung und 

Prozessergebnisse sind ermittelt, festgelegt und dokumentiert. 

− Die Anforderungen werden vor ihrer Einführung bewertet, um sicherzu-

stellen, dass sie klar definiert und erfüllbar sind. 

− Bei Änderungen von Anforderungen werden die betroffenen Dokumen-

te angepasst. 

− Die Anforderungen aus den Prozessen anderer Managementsysteme 

sind einbezogen. Konkurrierende Anforderungen sind derart geregelt, 

dass der Vorrang der sicherheitsrelevanten Anforderungen eindeutig 

definiert und nachvollziehbar ist.  

− Die Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung des Auftretens von 

Fehlern bzw. zur Verhinderung von Auswirkungen auftretender Fehler 

sind festgelegt. 

− Die erforderlichen Verifizierungs-, Validierungs-, Überwachungs- und 

Prüfschritte mit den dazugehörigen Kriterien zur Bewertung der Pro-

zesse und Prozessergebnisse sind festgelegt. 

− Die erforderlichen Aufzeichnungen, um nachzuweisen, dass die Pro-

zesse und Prozessergebnisse die Anforderungen erfüllen, sind festge-

legt. 

− Die erforderlichen Tätigkeiten, Maßnahmen und Ressourcen für die 

Erreichung des gewünschten Prozessergebnisses sind festgelegt. 

− Die Maßnahmen, die vorgesehen werden müssen, um bei der Durch-

führung der geplanten Tätigkeiten die Anforderungen des Strahlen-

schutzes und des Arbeitsschutzes einzuhalten sowie die kerntechni-

schen Sicherheit sicherzustellen, sind festgelegt. 

− Für alle Tätigkeiten sind die jeweils zuständigen Organisationseinhei-

ten spezifiziert, ggf. Bezüge zu detaillierten Arbeitsanweisungen, zu 

anderen Tätigkeiten oder Prozessen sind hergestellt. 

 Bei der Planung der Maßnahmen ist sichergestellt, dass die sicherheits-

technische Bedeutung jeder Maßnahme angemessen bewertet und die 

Maßnahme entsprechend geplant wird. 
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3.5 (2) 2 Durchführung von Tätigkeiten und Prozessen 

 Der Betreiber führt die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten / Prozesse unter 

kontrollierten Bedingungen durch. Kontrollierte Bedingungen enthalten, falls 

zutreffend, 

− die Verfügbarkeit von internen und externen Anforderungen (Angaben 

zu Sicherheitszielen sowie Prozessvorgaben und Prozessergebnissen), 

− die Verfügbarkeit von Arbeitsanweisungen, 

− den Gebrauch geeigneter Ausrüstung. 

 Der Betreiber legt für sicherheitstechnisch relevante Tätigkeiten Regelun-

gen fest, die eine Statuskennzeichnung des Durchführungsstands der Tä-

tigkeiten sicherstellen. Der Ablauf der Tätigkeiten wird kontrolliert und koor-

diniert, der Fortschritt der Tätigkeiten wird dokumentiert sowie deren Rück-

verfolgbarkeit gewährleistet.  

3.5 (2) 3 Überwachung von Tätigkeiten und Prozessen 

 Der Betreiber überwacht alle sicherheitsrelevanten Tätigkeiten und Prozes-

se. Dazu gehören 

− die Verfügbarkeit und den Gebrauch geeigneter Überwachungs- und 

Messmittel, 

− die Durchführung von Überwachungen und Messungen (z. B. WKPen) 

sowie Freigabe des Prozessergebnisses. 

 Sämtliche sicherheitsrelevanten Prozesse, deren Ergebnisse nicht durch 

nachfolgende Messung oder Überwachung verifiziert werden können, wer-

den validiert. 

3.5 (2) 3 a Korrekturmaßnahmen 

 Der Betreiber ergreift Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen 

von unzureichenden Prozessergebnissen, um Wiederholungen zu vermei-

den. Die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Korrekturmaßnahmen 
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werden durch Terminüberwachung und Überprüfung der Maßnahmen si-

chergestellt. 

 Die Planung von Korrekturmaßnahmen ist der Bedeutung der unzureichen-

den Prozessergebnisse angemessen und berücksichtigt mögliche Auswir-

kungen auf die Sicherheit. 

3.5 (2) 4 Verbesserung von Tätigkeiten und Prozessen 

 Der Betreiber führt ein Verfahren zur ständigen Verbesserung der Wirk-

samkeit der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten und Prozesse ein. Dieses 

stellt sicher, dass auf der Basis der Ergebnisse von Überprüfungen die er-

forderlichen Maßnahmen identifiziert und umgesetzt werden. 

 Der Betreiber fördert das Engagement des Personals, aktiv an der Entwick-

lung von Verbesserungsmaßnahmen mitzuwirken. 

 Es werden Regelungen getroffen, um die verschiedenen Verbesserungsini-

tiativen zu koordinieren und um Prioritäten und Ressourcen festzulegen. 

Die Festlegung der Prioritäten von Verbesserungsmaßnahmen erfolgt auf 

Basis sicherheitstechnischer Überlegungen unter Nutzung der Ergebnisse 

von Prozessüberwachung, Audits, Reviews und anderer relevanter Infor-

mationsquellen. 

3.5 (3) Spezifische Anforderungen an Prozesse  

3.5 (3) 1 Änderungen (Neuentwicklungen und Änderungsmaßnahmen) 

 Jede Änderung (Entwicklung neuer oder Veränderung vorhandener) tech-

nischer Einrichtungen, Verfahren, Methoden, der Aufbau- und Ablauforga-

nisation, von Anweisungen oder Überprüfungsmethoden wird bewertet, 

hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung eingeordnet und ge-

rechtfertigt.  

 Änderungsmaßnahmen an technischen Einrichtungen, Verfahren, Metho-

den sowie an der Aufbau- und Ablauforganisation werden vom Betreiber 

geplant, gegebenenfalls behördlich genehmigt, gelenkt und dokumentiert. 
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 Dazu werden 

− die Entwicklungsphasen einschließlich der Umsetzungsphase und des 

Umsetzungsplans festgelegt, 

− für jede Entwicklungsphase eine angemessene Bewertung, Verifizie-

rung und Validierung gewährleistet, 

− die Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse der an der Entwick-

lung beteiligten Personen und Gruppen festgelegt. Die Schnittstellen 

zwischen den beteiligten Personen und Gruppen werden definiert und 

beschrieben. Das Zusammenwirken der Personen und Gruppen wird 

geleitet, um eine wirksame Kommunikation und Zuordnung der Ver-

antwortungen sicherzustellen. 

 Es ist sichergestellt, dass sich durch Änderungsmaßnahmen 

− keine Einschränkungen der Sicherheit ergeben, 

− die Integrität des Sicherheitsmanagementsystems erhalten bleibt und 

− die Änderungsmaßnahmen die vorgesehenen Ziele erreichen. 

 Für die Planung, Prüfung, Durchführung und Kontrolle dauerhafter und 

vorübergehender Änderungen ist ein Prozess etabliert, der Folgendes si-

cherstellt: 

− Begründung und Rechtfertigung der Änderung, 

− Machbarkeitsstudie, 

− Design, 

− Sicherheitsüberprüfung, 

− Aktualisierung der Dokumentation und der Schulungen, 

− Umsetzung, Installation und Prüfung.  

 Detaillierungsgrad und Umfang der Planung und Prüfung der Änderungs-

maßnahmen entsprechen der sicherheitstechnischen Bedeutung der Ände-

rung. Die Änderungsmaßnahmen werden dokumentiert. 
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 Die Anforderungen an das Ergebnis der Entwicklung werden ermittelt und 

detailliert festgelegt. Diese Anforderungen werden auf Angemessenheit 

bewertet. Die Anforderungen sind vollständig und eindeutig. 

3.5 (3) 2 Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmern 

 Externe Auftragnehmer (z. B. Hersteller, Zulieferer, Fremdfirmen) werden 

nach festgelegten Kriterien bewertet und ausgewählt. Die Anforderungen 

an die Kompetenz des Personals und das Sicherheits- und Qualitätsmana-

gement der externen Unternehmen werden definiert. Die Beurteilung der 

externen Unternehmen wird dokumentiert. 

 Hersteller, Zulieferer und Fremdfirmen werden in das Sicherheitsmanage-

mentsystem einbezogen. Die entsprechenden Schnittstellen sind im Si-

cherheitsmanagementsystem ausgebildet. Wichtige Aspekte dabei sind ein 

ausreichender Informationsaustausch, Schulung und Einweisung, Überwa-

chung der Fähigkeiten und Beurteilung sowie Anerkennung für erfolgreiche 

Bemühungen und Leistungen bezüglich der Sicherheit. 

 Der Betreiber überzeugt sich, dass das Fremdpersonal für die ihm zuge-

wiesenen Aufgaben über die notwendige Kompetenz und Qualifikation ver-

fügt. 

 Der Betreiber verfolgt kontinuierlich die Erfahrungen mit externen Unter-

nehmen hinsichtlich Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsanforderun-

gen. Bei Abweichungen reagiert er entsprechend. 

Der Betreiber überzeugt sich, dass ein externes Unternehmen in der Lage 

ist, die Anforderungen zu erfüllen, die an zu beschaffende Ressourcen 

(Dienstleistungen, Hilfsstoffe, Hard- und Software) zu stellen sind. Bei der 

Beschaffung soweit zutreffend 

− wird der Bedarf ermittelt und die Spezifikationen der zu beschaffenden 

Ressource festgelegt, 

− stellt der Betreiber durch geeignete Prüfungen und Verifikationen si-

cher, dass die beschaffte Ressource die Spezifikationen erfüllt (z. B. 
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Vorprüfung). Art und Umfang der Prüfung und Verifikation der Res-

source richten sich nach deren sicherheitstechnischer Bedeutung. 

− werden logistische Anforderungen berücksichtigt, 

− stellt der Betreiber die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit sicher, 

− stellt er die Dokumentation sicher. 

 Der Betreiber stellt gegebenenfalls sicher, dass für die beschafften Res-

sourcen die Konformität mit den Anforderungen bis zur internen Verwen-

dung erhalten bleibt. 

3.5 (3) 3 Kommunikation 

 Der Betreiber stellt sicher, dass geeignete Prozesse zur Kommunikation 

innerhalb des Unternehmens vorhanden sind. Die Kommunikationsprozes-

se werden gepflegt und ihre Nutzung gefördert. Die Kommunikation kann in 

Abhängigkeit der Bedeutung der vermittelten Informationen in formeller und 

informeller Art erfolgen. 

 Sowohl der Kommunikationsweg von den Führungskräften zu den Mitar-

beitern als auch der umgekehrte Kommunikationsweg sind systematisiert. 

Folgende Aspekte werden hinsichtlich der Kommunikation insbesondere 

berücksichtigt: 

− Die Sicherheitspolitik wird im Unternehmen kommuniziert, so dass je-

der Mitarbeiter im Unternehmen sie verstehen kann und sich über sei-

ne Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit im Klaren ist.  

− Die aus der Sicherheitspolitik abgeleiteten Sicherheitsziele sowie die 

detaillierten Prozessziele für Prozessdurchführung und Prozessergeb-

nisse werden kommuniziert. 

− Die organisatorischen Festlegungen sind im Unternehmen bekannt 

gemacht. 

− Allen Mitarbeitern werden Kenntnisse der gesetzlichen und behördli-

chen Anforderungen, der Sicherheitsspezifikationen der Anlage, der 

Regelungen zur Durchführung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten sowie 

neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Sicherheit vermittelt, wobei 
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sich der Umfang am Aufgabenbereich des jeweiligen Mitarbeiters orien-

tiert. 

− Der Informationsaustausch zwischen Führungskräften und ihren Mitar-

beitern, zwischen Arbeitsgruppen sowie den Schichten ist systemati-

siert. 

− Die für die Durchführung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten notwendigen 

Informationen werden weitergegeben. 

− Rückmeldungen von Sicherheitsbedenken der Mitarbeiter werden ge-

fördert.  

 Das Unternehmen pflegt Kommunikationsbeziehungen zu Externen (z. B. 

Zulieferern, Aufsichtsbehörden, Sachverständigen, anderen Kernkraftwer-

ken, Betreiberorganisationen), die über definierte und wirksame Kommuni-

kationswege stattfinden. 

3.5 (4) 1 Wirksamkeitsprüfung 

 Die Wirksamkeit sämtlicher sicherheitsrelevanten Prozesse sowie die Wirk-

samkeit der Prozesse des Sicherheitsmanagements selbst werden über-

prüft. 

 Die Wirksamkeitsprüfung umfasst: 

− Die Festlegung des Überwachungsumfangs, 

− Eine Untersuchung der Eignung der im Sicherheitsmanagementsys-

tems vorhandenen Prozesse für die Erreichung der Sicherheitsziele, 

− Eine Untersuchung der Eignung der Indikatoren für die Überprüfung 

der Sicherheit, 

− Die Untersuchung der Eignung der genutzten Messmethoden für die 

Erfassung sicherheitsrelevanter Information (z.B. Audits, Ereignisana-

lyseverfahren), 

− Die Eignung der Prozesse zur Ableitung von Verbesserungsmaßnah-

men sowie der Verbesserungsmaßnahmen für eine stetige Verbesse-

rung der Sicherheit. 
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3.5 (4) 2 Der Überwachungsumfang ergibt sich aus den Sicherheitszielen und be-

rücksichtigt insbesondere: 

− Sämtliche Ebenen des Unternehmens (Unternehmensführung, Füh-

rungsebene, Mitarbeiterebene) sowie deren Wechselwirkungen 

− Alle Schnittstellen (sowohl innerbetrieblich zwischen verschiedenen 

Organisationseinheiten als auch außerbetrieblich zu Fremdfirmen);  

− Schnittstellen mit der Behörde und Gutacherorganisationen;   

(Anmerkung: Auch wenn das Sicherheitsmanagement in der Verant-

wortung des Betreibers liegt, müssen Schnittstellen mit der Behörde 

und Gutacherorganisationen, die Einfluss auf Ausgestaltung des Si-

cherheitsmanagement haben, mit berücksichtigt werden.) 

− Den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. 

3.5 (4) 3 Die Eignung des Sicherheitsmanagementsystems zur Gewährleistung der 

Sicherheit wird bezüglich   

− des gewählten Ansatzes zur Gewährleistung von Sicherheit,  

− der Festlegung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Unternehmens-

hierarchie und 

− der wirksamen Abstimmung der Sicherheitsziele mit anderen Zielen 

des Unternehmens 

 geprüft. 

 Dies kann durch unabhängige Referenzen sowie anhand der Überprüfung 

von Indikatoren erfolgen. Die Messansätze sind für den jeweiligen Aspekt 

aus dem Überwachungsumfang, für den sie eingesetzt werden, geeignet.  

 Bei der Überprüfung durch unabhängige Referenzen werden folgende 

Messansätze unterschieden: 

− Begutachtung durch externe Sachverständige (externes Audit) 

− Begutachtung durch interne Begutachtung (internes Audit) 
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− Systematischer Vergleich mit anderen Betreibern (Benchmarking, Peer 

Reviews) 

Bei der Überprüfung durch Indikatoren werden z. B. folgende Messansätze 

unterschieden: 

o Erreichung von Prozesszielen  
o Trendverfolgungen 

3.5 (4) 4 Indikatoren und Messmethoden  

− gestatten eine gültige Aussage über die Zielerreichung des Sicher-

heitsmanagementsystems, 

− eignen sich zur Überprüfung der Sicherheitsziele, 

− sind vollständig, 

− sind mit ausreichenden Ressourcen und Methoden für die Datenerhe-

bung, die Durchführung von Messungen sowie die Auswertung von 

Messergebnissen ausgestattet. 

3.5 (4) 5 Die Eignung der Messung ist nachgewiesen (Reliabilität der Datenerhe-

bung). Erhobene Daten sind auf ihre statistische Qualität geprüft. Nach-

gewiesen sind: 

− die Qualität der Messung (Stabilität und Konsistenz), 

− die Eignung für Trendverfolgungen, 

− die angemessene Qualifikation des Personals für die sachgerechte 

Durchführung der Messung. 

3.5 (4) 6 Die Eignung des Sicherheitsmanagementsystems zur Identifikation von 

Verbesserungspotentialen ist nachgewiesen für  

− die sicherheitsrelevanten Prozesse einschließlich 

− der Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems selbst.  

 Die sicherheitsfördernde Wirkung von Verbesserungsmaßnahmen ist 

nachgewiesen über 

− die Abdeckung des gesamten Überwachungsumfangs, 
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− die systematische Herleitung von Verbesserungsmaßnahmen aus den 

gewonnenen Erkenntnissen, einschließlich des Standes von Wissen-

schaft und Technik und 

− die Konsistenz zwischen allen betriebsinternen Auswertungsprozessen 

(z. B. Audits, Ereignisanalyse, PSA). 

 Nachgewiesen sind entsprechende Ressourcen und Prozesse insbeson-

dere für 

− die Auswertung der Erkenntnisse aus der Datenerhebung, 

− das Vorgehen bei Verdachtsmomenten und 

− die Auswertung des Standes von Wissenschaft und Technik. 

3.6 Anforderungen an die Dokumentation 

3.6 (1) Die Dokumentation ist systematisch und nachvollziehbar aufgebaut. Sie 

umfasst die Dokumentationen des Sicherheitsmanagementsystems, der 

Ressourcen, der Betriebsregelungen und des Betriebs einschließlich der 

erforderlichen Begründungen insbesondere der Nachweise und Wirksam-

keitsprüfungen. 

 Der Detaillierungsgrad der Dokumentation ist der Relevanz für die Sicher-

heit angemessen.  

 Die Dokumentation ist geplant, überwacht und wird gegebenenfalls verbes-

sert sowie inhaltlich abgeglichen. Dazu ist ein dokumentiertes Verfahren 

eingeführt, welches die weitergehenden, diesbezüglichen Regelwerksan-

forderungen berücksichtigt.  

 Die Dokumentation genügt folgenden Anforderungen: 

− Vorhandensein eines Freigabe-/Genehmigungsverfahrens für die ein-

zelnen Dokumente, das der Bedeutung eines Dokumentes angemes-

senen ist, 

− eindeutigen Kennzeichnung von Dokumenten, 
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− Aktualisierung von Dokumenten, 

− Kennzeichnung von Änderungen und des Überarbeitungsstatus von 

Dokumenten, 

− Sicherstellung der Verfügbarkeit gültiger Dokumente an den jeweiligen 

Einsatzorten, 

− angemessene ergonomische Gestaltung,  

− Kennzeichnung und Verteilung externer Dokumente an die jeweiligen 

Einsatzorte, 

− Verhinderung der Verwendung veralteter oder ungültiger Dokumente. 

 Sicherheitstechnisch relevante Dokumente werden den betroffenen inter-

nen oder externen Mitarbeitern bekannt gemacht und gegebenenfalls erläu-

tert, insbesondere nach Aktualisierung oder Änderung der Dokumente. 

 Es ist dokumentiertes Verfahren zur Sicherstellung der Aufbewahrung, des 

Schutzes, der Wiederauffindbarkeit und der Einhaltung von Aufbewah-

rungsfristen von Dokumenten eingeführt. 

3.6 (2) Das Sicherheitsmanagementsystem ist hinsichtlich folgender Punkte do-

kumentiert: 

− Anwendungsbereich des Sicherheitsmanagementsystems, 

− Sicherheitspolitik des Unternehmens, 

− Sicherheitsziele zur Erreichung der Politik, 

− die Herleitung der Sicherheitsmerkmale und Prozesse aus der Sicher-

heitspolitik und den Sicherheitszielen,  

− Beschreibung der Prozesse und Verantwortlichkeiten zur Erreichung 

der Sicherheitsziele einschließlich deren Begründung („know-why“), 

− Prozesse zur Entscheidungsfindung bei Abgleich von Sicherheitszielen 

mit anderen Unternehmenszielen, 

− Aufzeichnungen zum Nachweis der Konformität mit den Anforderungen 

und der Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems, 
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− die Wechselwirkungen der Prozesse des Sicherheitsmanagementsys-

tems sowie ggf. Schnittstellen und Abgrenzungen zu anderen Mana-

gementsystemen. 

Hinweis: Im Rahmen eines integrierten Managementsystems kann sich diese Dokumentation über 

mehrere Managementhandbücher erstrecken. Die das Sicherheitsmanagement betreffen-

den Darstellungen werden dann nachvollziehbar gekennzeichnet. 

3.6 (3) Die Dokumentation der Ressourcen wird auf dem aktuellen Stand gehalten. 

Sie beinhaltet  

− die Dokumentation des jeweils aktuellen Anlagenzustandes einschließ-

lich der Unterlagen zur Genehmigung der Anlage mit  Nachweisen, 

Systembeschreibungen sowie allen durchgeführten Änderungsmaß-

nahmen, 

− die Festlegungen für die sonstige Infrastruktur, 

− die Planung der personellen Ressourcen, 

− regelmäßige Dokumentation des Personalbestandes und der Arbeits-

kapazitäten, 

− die Festlegungen zu Arbeitsumgebung und Arbeitsbedingungen und 

− die Regelungen zur Zusammenarbeit mit externen Organisationen. 

3.6 (4) Die Aufbau- und Ablauforganisationen sind in Betriebsregelungen festge-

legt. Wesentliche Festlegungen sind in die Sicherheitsspezifikationen der 

Betriebshandbücher, Notfallhandbücher, Prüfhandbücher etc. aufgenom-

men. Detailregelungen sind in sonstigen schriftlichen Anweisungen zur 

Durchführung von Prozessen und Tätigkeiten (Verfahrens- und Arbeitsan-

weisungen) niedergelegt. In den Regelungen - insbesondere in den Verfah-

rens- und Ablaufregelungen - sind neben den technischen Abläufen auch 

jeweils die Zuständig- und Verantwortlichkeiten, Überprüfungsmaßnahmen 

und Qualitätsanforderungen eindeutig festgelegt. 

3.6 (4) 1 Sicherheitsspezifikationen beinhalten mindestens 

− alle sicherheitsrelevanten Betriebsordnungen,  

− Auflagen und Bedingungen der Genehmigungsbescheide,  
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− Auflagen und Bedingungen für den Betrieb der Anlagen bei allen Be-

triebszuständen,  

− eindeutige Festlegungen und Kriterien hinsichtlich der sicherheitstech-

nisch relevanten Mindestverfügbarkeitsanforderungen von Systemen 

und Komponenten bei den verschiedenen Systemzuständen,  

− eindeutige Festlegungen und Anweisungen wie bei identifizierten Ab-

weichungen von sicherheitsrelevanten Festlegungen zu verfahren ist 

(Reparaturzeitregelungen etc),  

− übergeordnete Aspekte und Handlungsanweisungen für den Anomalen 

Betrieb und Auslegungsstörfälle (z. B. „Störfallleitschema“, „Störfallstra-

tegie“) 

 In die Sicherheitsspezifikationen (Betriebshandbuch) sind ferner Regelun-

gen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, Vorgehen und Maßnahmen bei 

Meldepflichtigen Vorkommnissen aufzunehmen. 

 Für auslegungsüberschreitende Ereignisse sind in der Sicherheitsspezifika-

tion spezielle Aspekte wie organisatorische und administrative Regelungen 

sowie Maßnahmen zur Schadensvermeidung und Schadensminimierung 

festzulegen (Notfallhandbuch).  

 Sind bei operativen Anweisungen sicherheitstechnisch relevante Festle-

gungen und Handlungsanweisungen in verschiedenen Unterlagen enthal-

ten (z. B. im Betriebshandbuch und Notfallhandbuch), ist sicherzustellen, 

dass die Abhängigkeiten sowie der Übergang zwischen den verschiedenen 

Anweisungen eindeutig und widerspruchsfrei dargestellt ist. 

 In Sicherheitsspezifikationen sind wesentliche Festlegungen zur Gewähr-

leistung der Zuverlässigkeit von sicherheitstechnisch relevanten techni-

schen Einrichtungen (z. B. Prüfumfang und Prüf- bzw. Instandhaltungsin-

tervalle in Prüf- bzw. Instandhaltungshandbüchern) festgelegt. 

3.6 (5) Die Dokumentation des Betriebs enthält alle sicherheitsrelevanten Erfah-

rungen und vorhandenen Ressourcen. Sie umfasst insbesondere die Be-

triebsaufzeichnungen, Analysen zu eigenen oder fremden Ereignissen und 

Erkenntnissen, Unterlagen zu Instandhaltungserfahrungen / -ergebnissen, 



E N T W U R F   Modul 8: Fließtext INDIKATIV (Rev. A)  

31 

das Schichtbuch und Änderungsanzeigen. Die Auswertung der Betriebsdo-

kumentation erfolgt systematisch und nachvollziehbar. Die Ergebnisse der 

Auswertung fließen in die Planung und Verbesserung des sicheren Be-

triebs einschließlich des Sicherheitsmanagementsystems ein. 

4 Anforderungen an die Qualitätssicherung 

4.1 Grundlegende Anforderungen an die Qualitätssicherung 

4.1 (1) Qualitätssicherung wird auf jeden einzelnen Prozess des Sicherheitsmana-

gementsystems angewendet.  

 Die übergeordneten Absichten und die Ausrichtung des Betreibers hinsicht-

lich des Qualitätsanspruchs werden in der Qualitätspolitik und den Quali-

tätszielen festgeschrieben. Sicherheitsrelevante Aspekte verweisen auf die 

Sicherheitspolitik und die Sicherheitsziele und stehen mit diesen in Ein-

klang. 

 Aus den Qualitätszielen ergeben sich konkrete und quantifizierbare Quali-

tätsmerkmale. 

 Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, sind die im Folgenden be-

schriebenen Grundsätze und Methoden der Qualitätssicherung systema-

tisch in den Managementprozessen und betrieblichen Aktivitäten sowie bei 

der Überprüfung von Managementprozessen und der Angemessenheit der 

Betriebsführung angewendet.  

 Die Qualitätssicherung ist integraler Bestandteil des Sicherheitsmanage-

ment. Das Sicherheitsmanagementsystem nimmt auf die in der Qualitätssi-

cherung aufgestellten Prozesse Bezug und gewährleistet die Integration 

der Prozesse der Qualitätssicherung mit Sicherheitszielen. 

4.1 (2) Der Betreiber leitet aus der Qualitätspolitik und den Qualitätsziele ein do-

kumentiertes Qualitätssicherungssystem ab, entwickelt dieses, führt es ein 

und pflegt es. Das Qualitätssicherungssystem legt die Maßnahmen zur Er-



E N T W U R F   Modul 8: Fließtext INDIKATIV (Rev. A)  

32 

reichung der Qualitätsziele fest und umfasst die gesamte Organisation und 

alle Aktivitäten, die den sicheren Betrieb der Anlage betreffen können. 

4.1 (3) Das Qualitätssicherungssystem ist darauf ausgerichtet, die kerntechnische 

Sicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Aktivitäten 

und Methoden zu erhöhen. 

4.1 (4) Sämtliche Ziele, Grundsätze, Systeme und Methoden der Qualitätssiche-

rung stehen im Einklang mit den Zielen, Grundsätzen, Systemen und Me-

thoden des Sicherheitsmanagementsystems. 

4.2 Allgemeine Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem 

4.2 (1) Die Phasen des geschlossenen Managementzyklus (Planen, Durchführen, 

Prüfen, Verbessern) werden auf das Qualitätssicherungssystem und alle 

nachfolgend aufgeführten Elemente von Qualitätssicherungssystemen an-

gewendet, wobei entsprechend den Anforderungen an das Sicher-

heitsmanagementsystem vorgegangen wird. 

4.2 (2) Das Qualitätssicherungssystem erfüllt folgende Anforderungen: 

4.2 (2) 1 Das Qualitätssicherungssystem umfasst alle sicherheitsrelevanten Aktivitä-

ten, Maßnahmen und technischen Einrichtungen der Anlage. Es ist für alle 

Organisationseinheiten und Mitarbeiter des Unternehmens anwendbar, die 

Einfluss auf die Sicherheit der Anlage haben können. Es umfasst auch die 

sicherheitsrelevanten Aktivitäten und Produkte, die durch Lieferanten, Ver-

tragsnehmer und Servicefirmen bereitgestellt werden. 

4.2 (2) 2 Jeder Mitarbeiter und das Fremdpersonal, die mit sicherheitsrelevanten 

Aufgaben betraut sind, sind verpflichtet die Maßgaben des Qualitätssiche-

rungssystems einzuhalten. 

4.2 (2) 3 Die kerntechnische Sicherheit bildet die Grundlage bei der Identifizierung 

der Anlagenteile, Maßnahmen und Prozesse, auf die das Qualitätssiche-

rungssystem anzuwenden ist. Die Anforderungen an die Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen sind so gestaffelt, dass sie die sicherheitstechnische 

Bedeutung aller Anlagenteile, Maßnahmen und Prozesse widerspiegeln. 
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4.3 Verantwortung und Befugnisse 

4.3 (1) Die Führungsebene der Anlage trägt die Verantwortung bei der Erstellung 

und Weiterentwicklung von Grundsätzen sowie bei der Integration der Qua-

litätssicherungsmaßnahmen in die täglichen Arbeitsabläufe. 

 Die Umsetzung des Qualitätssicherungssystems erfolgt durch die Füh-

rungsebene der Anlage, die Durchführenden der Tätigkeiten und die Ver-

antwortlichen für die Verifizierung und Überprüfung der Effektivität des Pro-

gramms. 

4.3 (2) Die Verantwortlichen für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die 

aus den Ergebnissen der Qualitätssicherung folgen, sind so festgelegt, 

dass andere Erwägungen (z. B. Zeitplanung) keinen Vorrang vor der Si-

cherheit erhalten. 

4.4 Grundlegende Anforderungen an die Prozesse des Qualitätssiche-

rungssystems 

4.4 (1) Das Qualitätssicherungssystem ist so gestaltet, dass die Anforderungen an 

− die Aufbau- und Ablauforganisation,  

− die Ressourcenbereitstellung und  

− die Dokumentation,  

 die für das Sicherheitsmanagementsystem festgelegt sind, berücksichtigt 

und umgesetzt werden. 

4.5 Anforderungen an die Prozesse zur Sicherung und Prüfung der Quali-

tät 

4.5 (1) Qualität wird durch einen organisierten Ansatz geprüft. Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen umfassen daher: 

− eine detaillierte Analyse der zu erreichenden Qualitätsziele, 

− eine Analyse der durchzuführenden Arbeiten, 



E N T W U R F   Modul 8: Fließtext INDIKATIV (Rev. A)  

34 

− die Identifizierung der erforderlichen Kenntnisse/Fertigkeiten, 

− die Auswahl sowie Aus- und Weiterbildung des Personals, 

− die Verwendung angemessener Ausrüstung und Prozeduren, 

− die Verwendung aktueller und geprüfter Unterlagen (z.B. Dokumenten-

verfolgungssystem) und 

− die Gewährleistung einer angemessenen Arbeitsumgebung und  

-organisation.  

 Die Qualitätssicherungsmaßnahmen müssen unter Beachtung der indivi-

duellen Verantwortung geplant und durchgeführt werden. 

4.5 (2) 1 Die Prüfung der Qualität ist bei der Durchführung der Aufgabe und durch 

unabhängige Maßnahmen gewährleistet. Art und Umfang der unabhängi-

gen Qualitätsprüfung spiegeln die Sicherheitsrelevanz und die Art der je-

weiligen Aufgabe wider. Solche Prüfungsmaßnahmen umfassen Audits, 

Checks und Untersuchungen. Es wird festgestellt, ob die Qualitätsziele er-

reicht werden. Audits, Checks und Untersuchungen werden von einem Mit-

arbeiter (Prüfer) durchgeführt, der nicht mit der Durchführung der Aufgabe 

selber beauftragt oder dafür zuständig ist. 

4.5 (2) 2 Falls die Qualitätsziele nicht erreicht werden, werden die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen eingeleitet, wobei deren Dringlichkeit unter Berück-

sichtigung der Sicherheitsrelevanz der festgestellten Abweichung bestimmt 

wird. 

 Festgestellte Abweichungen und die getroffenen Korrekturmaßnahmen 

müssen in den Erfahrungsrückfluss eingehen. 

4.5 (2) 3 Der Prüfer hat die Verantwortung für die sachgerechte Durchführung der 

unabhängigen Qualitätsprüfung. Die grundlegende Verantwortung zum Er-

reichen der Qualität verbleibt beim Durchführenden der Aufgabe, nicht 

beim Prüfer. 
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4.5 (3) Falls Abweichungen von Qualitätszielen während der Durchführung von 

Prozessen, im Rahmen unabhängiger Prüfungen oder aufgrund sonstiger 

Informationen festgestellt werden, wird Folgendes zu ermittelt: 

− die Ursache der Abweichungen, 

− mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit, 

− die Korrekturmaßnahmen, die zu planen und nachzuweisen sind, um 

die Abweichung zu korrigieren und Wiederholungen ähnlicher Ereignis-

se zu vermeiden.  

 Die Ergebnisse der Untersuchungen sind dokumentiert. 

 Die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen ist überwacht und dokumentiert.  

4.5 (4) Das Qualitätssicherungssystem stellt sicher, dass Tätigkeiten, die aus Si-

cherheits- oder Qualitätserwägungen unterbrochen wurden, erst dann wie-

der aufgenommen werden, wenn unter den gegebenen Randbedingungen 

die relevanten Qualitätsmerkmale eingehalten werden. 

5 Auswertung von Betriebserfahrungen und anderen Er-
kenntnissen, Erfahrungsrückfluss und Informationsaus-
tausch 

5.1 Prozesse und Verantwortung 

5.1 (1) Der Betreiber entwickelt Prozesse und führt diese durch, um meldepflichti-

ge Ereignisse gemäß AtSMV, Störungen, Betriebserfahrungen, Erkenntnis-

se zu sicherheitstechnisch relevanten Aspekten der Auslegung der eigenen 

und anderer Anlagen, Änderungen des Standes von Wissenschaft und 

Technik und der internationalen Sicherheitsstandards einschließlich der 

hierzu behördlich veranlassten Informationen auf systematische Weise 

nach den Vorgaben des Sicherheitsmanagementsystems (siehe Kap. 3) zu 

sammeln, zu sichten, auszuwerten und diese Schritte zu dokumentieren. 
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5.1 (2) Betriebserfahrung auf Anlagenebene wird ausgewertet, um bisher uner-

kannte sicherheitstechnisch bedeutende Ereignisse, mögliche Precursor-

Ereignisse und potentielle Tendenzen zur Verschlechterung der Sicherheit 

oder verringerte Sicherheitsmargen zu erkennen.  

5.1 (3) Der Betreiber stellt ausreichend qualifiziertes Personal zur Durchführung 

dieser Prozesse, zur Kommunikation der sicherheitstechnisch wichtigen 

Ergebnisse und – soweit angebracht – zur Empfehlung von Abhilfemaß-

nahmen bereit. Bedeutende Erkenntnisse (Hinweise, Verdachtsmomente, 

Ergebnisse und Trends) werden dem Leiter der Anlage gemeldet. 

5.1 (4) Das für die gemäß Ziffer 1.1 geforderten Tätigkeiten verantwortliche Perso-

nal erhält eine angemessene Aus- und Weiterbildung, ausreichende tech-

nische und finanzielle Ressourcen und Unterstützung der Unternehmens-

führung. Diese Anforderungen werden im Sicherheitsmanagementsystem 

berücksichtigt.  

5.1 (5) Der Betreiber stellt sicher, dass Ergebnisse erzielt, Schlüsse gezogen und 

Abhilfemaßnahmen rechtzeitig und angemessen getroffen werden, um eine 

Wiederholung von Ereignissen zu vermeiden und die Sicherheit der Anlage 

zu erhalten oder zu verbessern. Insbesondere werden behördliche Empfeh-

lungen für das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf die 

jeweilige Anlage überprüft und ggf. entsprechend behördlicher Vorgaben in 

einer der sicherheitstechnischen Bedeutung angemessenen Zeit umge-

setzt. 

5.1 (6) Der Betreiber informiert die zuständigen Behörden umfassend über die 

abgeleiteten Ergebnisse und Maßnahmen. 

5.2 Meldung und Verbreitung sicherheitstechnisch bedeutsamer Informa-

tionen 

5.2 (1) Hinweis: Die Meldung von Ereignissen ist in der AtSMV geregelt. 

5.2 (2) Der Betreiber verpflichtet das gesamte Personal, sicherheitstechnisch be-

deutende meldepflichtige Ereignisse, Störungen und Beinaheereignisse 

den zuständigen Stellen im Kraftwerk anzuzeigen. 



E N T W U R F   Modul 8: Fließtext INDIKATIV (Rev. A)  

37 

5.2 (3) Der Betreiber stuft alle meldepflichtigen Ereignisse in die INES-Skala ein 

und meldet sie dem INES-Officer. Ereignisse der INES-Stufe 2 oder höher 

werden innerhalb von 24 Stunden nach der Einstufung dem nationalen 

INES-Officer angezeigt, damit diese Ereignisse innerhalb von 24 Stunden 

an die IAEO gemeldet werden können.  

Hinweis: Ereignisse der INES-Stufen 0 und 1 mit öffentlichem Interesse in anderen Staaten können 

ebenfalls an die IAEO gemeldet werden. 

5.2 (4) Der Betreiber etabliert Prozesse, um meldepflichtige Ereignisse und sonsti-

ge sicherheitstechnisch wichtige Betriebserfahrungen und Erkenntnisse 

dem zuständigen Personal innerhalb der Anlage, den zuständigen staatli-

chen Stellen und den von diesen benannten Sachverständigen-

organisationen mitzuteilen sowie mit anderen Betreibern, Betreiberorgani-

sationen, und internationalen Gremien auszutauschen. 

 Zum Erfahrungsaustausch mit internationalen Gremien unterstützt der 

Betreiber den IRS-Koordinator bei der Meldung von Ereignissen an das In-

cident Reporting System (IRS), das die IAEO und die OECD gemeinsam 

betreiben. 

5.2 (5) Der Betreiber analysiert die Empfehlungen der atomrechtlichen Bundesauf-

sichtsbehörde und teilt die Ergebnisse der Analyse den zuständigen Auf-

sichtsbehörden mit. 

5.2 (6) Der Betreiber etabliert Prozesse, um die Erkenntnisse aus Ereignissen, 

Betriebserfahrungen sowie Änderungen des Standes von Wissenschaft 

und Technik angemessen in den Schulungsprogrammen zu berücksichti-

gen.  

5.3 Dokumentation und Archivierung von Betriebserfahrung 

5.3 (1) Der Betreiber bereitet Betriebserfahrungen sowie andere sicherheitstech-

nisch relevante Informationen auf, dokumentiert und archiviert diese so, 

dass sie einfach aufzufinden und systematisch durchsucht, sortiert und be-

wertet werden können. 
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5.4 Auswertung von Ereignissen 

5.4 (1) Sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse werden unverzüglich ausge-

wertet, damit gegebenenfalls erforderliche Sofortmaßnahmen umgehend 

getroffen werden können. 

5.4 (2) Der Betreiber stellt sicher, dass angemessene Auswertemethoden für die 

Betriebserfahrungen sowohl für technische als auch für personell/ organisa-

torische Aspekte verwendet werden.  

5.4 (3) Die Ereignisauswertung wird entsprechend der sicherheitstechnischen Be-

deutung des Ereignisses durchgeführt. Die Auswertung 

− zeigt den gesamten Ereignishergang auf, 

− bestimmt die Abweichungen vom Sollzustand, 

− identifiziert und analysiert Fehler, Ursachen und beitragenden Fakto-

ren, 

− bestimmt die sicherheitstechnische Bedeutung mit den potentiellen 

Auswirkungen,  

− untersucht die Übertragbarkeit auf andere Randbedingungen und an-

dere Systeme, Komponenten und Verfahrensweisen, 

− entwickelt die Abhilfemaßnahmen. 

5.4 (4) Der Betreiber erhält angemessene Verbindungen zu den Organisationen 

aufrecht, die mit der Auslegung und Errichtung der Anlage bzw. von Anla-

genteilen befasst waren und/oder sind, um den Rückfluss von Betriebser-

fahrungen sicherzustellen und sich gegebenenfalls von diesen Organisati-

onen beraten zu lassen. 

5.4 (5) Als Ergebnis der Auswertung von Betriebserfahrungen werden die Abhilfe-

maßnahmen rechtzeitig getroffen, um die Sicherheit wiederherzustellen 

oder zu verbessern, das wiederholte Auftreten von Ereignissen zu vermei-

den, Sicherheitsmargen zu vergrößern und sicherheitsgerichtete Trends zu 

unterstützen. 
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 Die Abhilfemaßnahmen werden nach den Anforderungen des Sicherheits-

managementsystems und des Qualitätssicherungssystems geplant, durch-

geführt, überprüft und dokumentiert. 

5.5 Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zur 

Auswertung von Betriebserfahrungen 

5.5 (1) Nach den Anforderungen des Sicherheitsmanagementsystems (siehe ins-

besondere Kap. 3.1(3), 3.2(3)) werden die Prozesse zur Auswertung von 

Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen in regelmäßigen Abstän-

den auf ihre Wirksamkeit überprüft. Dies kann auch durch geeignetes anla-

genfremdes Personal geschehen. Die Ergebnisse der Überprüfungen wer-

den dokumentiert. 
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6 Quellenabkürzungen 

Abkürzung Detailangaben 

SS-110 IAEA: The Safety of Nuclear Installations, Safety Fundamentals, Safety Series No. 110, 1993 

SS 50-C/SG-Q IAEA: Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations (Code and Safety Guides Q1 – Q14), 
Safety Series No. 50-C/SG-Q, 1996 

NS-R-2 IAEA: Safety of Nuclear Power Plants: Operation, Safety Requirements, Safety Standards Series No. NS-R-2 

NS-G-2.4 IAEA: THE OPERATING ORGANIZATION FORNUCLEAR POWER PLANTS, Safety Standards Series No. NS-G-2.4 

INSAG-13 IAEA: MANAGEMENT OF OPERATIONAL SAFETY IN NUCLEAR POWER PLANTS, INSAG-13 

CNS Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 20. September 1994 (Convention on Nuclear Safety (INFCIRC/449), in Kraft seit 24. 
Oktober 1996 

WENRA Pilotstudie WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Pilotstudie zur Harmonisierung der Reaktorsicherheit in den WENRA-Ländern, 
März 2003 

WENRA OO WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix B: Operating Organisation, Stand 13.01.2005 

WENRA PM WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Plant modifications, Entwurf, Draft 5, Revision 3, Stand 26.09.2003 

WENRA QM WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix C – Quality Management, Entwurf, Final Draft, Revision 0, Stand 
13.04.2004 

WENRA OEF WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: System for Investigation of Events and Operating Experience Feedback, Ent-
wurf, Draft 5, Revision 2, Stand 24.09.2003 

WENRA SP WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Appendix A „Safety Policy“, Stand:  

WENRA TA WENRA-Arbeitsgruppe zur Reaktorharmonisierung: Training and Authorization of Nuclear Power Plant Staff, Entwurf, Draft 3, Revi-
sion 3, 04.01.2005 
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Abkürzung Detailangaben 

ISO 9000:2000 DIN EN ISO 9000: Qualitätsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe, 2000-12 
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